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Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Vorpriifungsbericht

geméss §§ 12 und 19 des Planungs— und Baugesetzes

Sehr geehrte Frau Gemeindeprésidentin
Sehr geehrte Ratsmitglieder

Mit Schreiben vom 4. April 2019 ersuchen Sie um die Vorprflfung der gesamthaft revidierten
Richt- und Nutzungsplanung. Dazu éussern wir uns wie folgt:

A. EINLEITUNG

1. Planungsrechtliche Ausgangslage

Die letzte gesamthafte Ortsplanungsrevision der Gemeinde Buchrain stammt aus dem Jahr
2009 (RRE Nr. 578 vom 12. Mai 2009). Die seither letzte Planungsénderung betreffend Pla-
nungszone SchUrmatt hat der Regierungsrat mit Entscheid Nr. ”720 am 3. Juli 2018 geneh-
migt. In sachlicher und zeitlicher Hinsicht ist eine gesamthafte Uberpn‘qng der Richt- und
Nutzungsplanung somit zweckméssig.

FUr die kantonale Beurteilung der vorliegenden Planung sind insbesondere das eidgenéssi-
sche Raumplanungsgesetz (RPG), das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) und die
zugehérige Verordnung (PBV) sowie der kantonale Richtplan Luzern 2009, teilrevidiert 2015
(KRP), massgebend. Wesentlich sind auch die Wegleitung Ortsplanungsverfahren 2018 (WL
OP 2018, insbesondere Kap. 4 «Kantonale VorprUfung») sowie verschiedene weitere Ar-

' beitshilfen (n. Anhang 2 der WL OP 2018).

2. Beurteilungsdokumente

Folgende Planungsinstrumente sind vorzuprflfen:
Zonenplan (124000), Entwurf vom 20. September 2018;
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— Teilzonenplan Gewasserraum 40907.18 — 12 (1:2000), Entwurf vom 9. November 2018;
- Teilzonenplan Gewasserraum 40907.18 - 11 (112000), Entwurf vom 9. November 2018;
— Bau- und Zonenreglement, Entwurf vom 4. April 2019;
— Richtplan offentliche Fusswege (125000), Entwurf vom 20. September 2018;
— Richtplan Radrouten (1: 5000), Entwurf vom 20. September 2018.

Als Grundlage fiir die Beurteilung dienen folgende Unterlagen:
- Schreiben der Gemeinde vom 4. April 2019;
— Raumplanungsbericht nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 4. April

2019;
- Bau- und Zonenreglement (BZR) inkl. Kenntlichmachung der Anpassungen vom 4. April

2019;
— Zonenplan Anderungen vom 4. April 2019;
— Teilzonenplan Gefahrengebiete vom 20.September 2018;
— Planungsbericht nach Art. 47 RPV fiJr die kantonale Vorprtifung vom 20. September 2018

inkl. Anpassungen vom 4. April 2019;
— AZ-UZ Umrechnungsbeispiele vom 20. September 2018;
— Siedlungsleitbild Buchrain vom 16. Mérz 2017;
- Erschliessungsrichtplan Gemeinde Buchrain vorn 4. Dezember 2008;
— Kommunaler Erschliessungsrichtplan, Ubersichtsplan vom 4. Dezember 2008;
- Verkehrsstrategie der Gemeinde Buchrain vom 20. November 2008;
- Teilzonenplan Gewasserraum Buchrain, Planungsbericht nach Art. 47 RPV vom 20. Sep-

tember 2018;
- Einwohnerfassungsvermogen 2018 (LUBAT) vom 4. April 2019;
— Mitwirkungsbericht Ortsplanungsrevision Buchrain vom 4. April 2019;
— Gesuch um Erweiterung der Arbeitszone der Firma Jowat Swiss AG vom 25. September

2018;
- Schreiben Gemeindeverband LuzernPIus zum Antrag betr. Uberschreitung der Siedlungs-

begrenzungslinien im Gebiet Schachen vom 13. November 2018;
- WiegerenNagungsgesuch der Gemeinde Buchrain vom 24. Januar 2019 betr. Zustimmung

zur Uberschreitung der Siedlungsbegrenzungslinie Schachen;
- Schreiben Gemeindeverband LuzernPIus zum Wiederenrvégungsgesuch betr. Uberschrei-

tung der Siedlungsbegrenzungslinie im Gebiet Schachen vom 15. April 2019
- Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates der Sitzung vom 21. Februar 2019;
- Zuordnungstabelle vorn 4. April 2019.

Der Raumplanungsbericht fiir die vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung geniigt den
gestellten Anforderungen gemass Art. 47 RPV. Die eingereichten Unterlagen sind grbssten-
teils und zweckmassig dargestellt. Der notwendige Uberpriifungs- und Anpassungsbedarf
kann der Ziffer B. entnommen werden.

3. Vernehmlassungsverfahren

Folgende, von der Dienststelle rawi (zusténdiger Projektleiter: Andre' Duss,
Tel. 041 228 51 33) zur Vernehmlassung eingeladenen Stellen haben sich schriftlich zur Re-
visionsvorlage geéussert:
- Verkehrsverbund Luzern (WL), am 23. Oktober 2018 und am 29. April 2019 (Mail);
- Luzerner Wanden/vege, am 29. Oktober 2018 und am 20. Mai 2019 (Mail);
— Dienststelle Verkehr und lnfrastruktur (vif), am 7. Mai 2019;
- Gemeindeverband LuzernPIus, am 9. November 2018, am 20. Mai 2019 und am 21. Au-

gust 2019 (Mail);
— Dienststelle Hochschulbildung und Kultur, Abteilung Denkmalpflege und Archaologie (BKD—

da), am 1. Mai 2019 und am 22. Mai 2019;
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- Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa), am 29. Mai 2019;
- Dienststelle Umwelt und Energie (uwe), am 20. Dezember 2018 und am 31. Mai 2019.

Zu lhrer Information erhalten Sie je eine Kopie dieser Stellungnahmen. Die darin enthaltenen
Antrége sind im vorliegenden Bericht integriert. Ist ein Antrag aufgrund einer Ubergeordneten
Interessenabwégung nicht unverandert Ubernommen worden, so wird die massgebliche
Handlungsanweisung fiir die Gemeinde im vorliegenden Bericht festgehalten und begriindet.

Die Gemeinde Buchrain hat im September 2018 die Unterlagen zur Gesamtrevision der Orls-
planung zur Vorpriifung eingereicht. Es folgte die Vernehmlassung bei den Fachstellen. Zur
Besprechung der eingereichten Unterlagen hat am 28. Januar 2019 eine Sitzung bei der
Dienststelle rawi stattgefunden. Die Unterlagen mussten gemass den am 28. Januar 2019
besprochenen Punkten, welche in der Aktennotiz vom 31. Januar 2019 aufgefijhrt worden
sind, grundsatzlich Uberarbeitet werden. So wurde etwa im Zusammenhang mit Einzonungen
Folgendes beanstandet: Fehlende FFF-Kompensationsprojekte und fehlende regionale Be-
darfsnachweise, noch erforderliche Bereinigung von LUBAT, unzulassiges Vorgehen im Um-
gang mit altrechtlichen Gestaltungsplanen sowie unzweckmassige und rechtswidrige Bestim-
mungen im BZR. Am 15. Februar 2019 stellte der Rechtsdienst dem Planungsbiiro per Mail
das kommentierte BZR zur Verfiigung.

Geméss Beschluss des Gemeinderates vom 21. Februar 2019 sollen die Grundstiicke
Nrn. 265 und 266 in der laufenden Ortsplanungsrevision nicht eingezont werden. Mit Schrei-
ben vom 4. April 2019 hat die Gemeinde das vollsténdige Dossier noch einmal eingereicht.
Bei den Fachstellen wurde eine erneute Vernehmlassung durchgefiihrt.

Wir stellen fest, dass in den neu eingereichten Unterlagen die bereits geriigten Méngel teil—
weise immer noch nicht bereinigt worden sind, ohne dies zu begriinden. Insbesondere wur—
den viele der im kommentierten BZR enthaltenen Kommentare ohne jegliche Begriindung
nicht berflcksichtigt. Die erneute Priifung der Unterlagen en/vies sich deshalb wiederum als
ausserordentlich arbeits— und damit zeit- und kostenintensiv.

B. BEURTEILUNG

1. Entwicklungsmoglichkeiten und Entwicklungsrahmen

1.1. Die bisherige Entwicklung der Gemeinde

Von 1960 bis 2010 stieg die Bevolkerungszahl in der Gemeinde Buchrain stark an. An-
schliessend stagnierte das Wachstum. Ende 2017 betrug die standige Wohnbevolkerung in
der Gemeinde Buchrain 6’116 Einwohner. lm massgebenden Beobachtungszeithorizont von
15 Jahren veranderte sich die Einwohnerzahl von 5275 im Jahre 2003 auf 62661 im Jahre
2018 (n. LUBAT 2019). Dies entspricht einer Zunahme von rund 18.9 % oder einem mittle-
ren jahrlichen Wachstum von rund 1.2 %.

Zum Vergleich kann die Analyseregion 2, «Agglomerationskernz», herangezogen werden. lm
selben Zeitraum nahm die Bevolkerung in dieser Region um 11.4 % respektive um 0.81 %
pro Jahr zu. Das Wachstum der Gemeinde Buchrain lag damit Uber dem Mittelwert der Ana-
lyseregion 2. lm Kanton Luzern betrug die Bevolkerungszunahme im selben Zeitraum rund
13.5 %, was einem jahrlichen Einwohnerzuwachs von ca. 0.97 % entspricht. Auch im Ver-

1 Total Einwohner (2018 provisorisch; Rohdaten kGWR) = 6266 Einwohner
2Analyseregion 2 («Agglomerationskern»): Emmen, Rothenburg, Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Hon/v, Kriens, Meggen
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gleich zum Kanton Luzern ist das Wachstum der Gemeinde Buchrain leicht Uberdurchschnitt-
lich. Das Kapitel 2.1 des Raumplanungsberichts ist mit den aktuellen Werten (2003 bis 2018)
zu erganzen.

1.2. Kantonale Grundlagen

Der KRP LU 2015 beinhaltet in Bezug auf die kUnftige Entwicklung der Gemeinde Buchrain
die folgenden wesentlichen Aspekte: Der Ortskern ist zu starken, es sind urbane Qualitaten
in Zentrumslagen zu schaffen, stédtebaulich bedeutsame Entwicklungen sind Uberkommunal
abzustimmen, Gebiete mit hoher Dichte sollen sich an zentralen, gut erschlossenen Lagen
entwickeln und kantonale Entwicklungsschwerpunkte und regionale Arbeitsplatzgebiete sind
umzusetzen. Der Bauzonenflachenbedarf ist signifikant in Richtung des Werts von 23 zu ver-
mindern (n. KRP, S. 38).

Das PBG regelt seit 1. Januar 2018 den Mehrwertausgleich (§§ 105 ff. PBG). Grundeigentu-
merinnen und Grundeigentflmer, deren Land durch eine Einzonung oder eine Um- oder Auf-
zonung in einem Sondernutzungsplanpflichtgebiet oder durch den Erlass oder die Anderung
eines Bebauungsplanes einen Mehrwert von mehr als Fr. 50‘000.00 (bei Einzonung, in Kraft
seit 1. Dezember 2019) oder Fr. 100'000.00 (bei um Um- und Aufzonung) erfahrt, haben eine
Mehrwertabgabe zu entrichten. Es wird auf https://mehn~ertausqleich.Iu.ch, auf die Erlaute-
rungen zum PBG3 und auf die Wegleitung zum Mehrwertausgleich venNiesen.

1.3. Regionale Grundlagen

Regionaler Entwicklungsplan (REP 21) und Agglomerationsprogramm Luzern

Der Regionale Entwicklungsplan (REP 21) des Gemeindeverbandes LuzernPlus vom
21. September 2004 (RRE Nr. 1066) beinhaltet in Bezug auf die kt'mftige Entwicklung der
Gemeinden verschiedene Vorgaben. Seit der Erarbeitung des REP 21 (Verabschiedung
durch die Delegierten am 6. Dezember 2002) haben sich die Verhéltnisse allerdings erheb-
|ich geéndert. Der kantonale Richtplan wurde gesamthaft Uberarbeitet (2009) und 2015 teilre-
vidiert. Das Agglomerationsprogramm liegt bereits in der 3. Generation (AP LU 3G) vor und
wurde am 6. Juni 2016 vom Regierungsrat verabschiedet. Inzwischen ist das Agglomerati-
onsprogramm der 4. Generation in Ausarbeitung. Viele Elemente aus dem REP 21 werden in
den Agglomerationsprogrammen in aktualisierter Form aufgenommen und prazisiert. Der
REP 21 wurde an der Delegiertenversammlung vom 22. November 2019 aufgehoben.

Das AP LU 3G beinhaltet in Bezug auf die kflnftige Entwicklung der Gemeinde Buchrain ver-
schiedene Massnahmen zur Optimierung der Mobilitat. Es steht jedoch bereits heute fest,
dass — trotz Optimierungen auf der Angebotsseite — das auf Grund der Siedlungsentwicklung
erwartete Mobilitétswachstum nicht gedeckt werden kann. Es sind daher zwingend auch
Massnahmen zur Reduktion des Verkehrsaufkommens umzusetzen. Eine effektive Mass-
nahme ist die Reduktion der Parkplatzflachen fUr den motorisierten Individualverkehr auf das
wirtschaftlich notwendige Mass an durch den offentlichen Verkehr gut erschlossenen Lagen.

Regionaler Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 (TRS 2030)

Am 28. Mai 2014 verabschiedeten die Delegierten des Gemeindeverbandes LuzernPlus den
regionalen Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030. Dieser Iegt die Siedlungsgrenzen in drei Ab—
stufungen behbrdenverbindlich fest. Der Richtplan wurde vom Regierungsrat mit Entscheid
Nr. 112 vom 23. Januar 2015 mit gerinngigen Korrekturen und Auflagen genehmigt.

Regionaler Teilrichtplan warme Luzern Nord und 0st

Am 28. November 2014 verabschiedeten die Delegierten des Gemeindeverbandes Luzern-
Plus den regionalen Teilrichtplan Wérme Luzern Nord und Ost. Damit soll die Nutzung der

3 https://baurecht.lu.ch/Erlauterungen_PBG/Neues_Recht/Planungs_und_Baugesetz

2112.1066 / buch_gesamtrevision op_VPB Seite 4 von 22



regional bedeutenden Abwérmequellen behérdenverbindlich koordiniert werden. Der Regie—
rungsrat genehmigte den Richtpian mit Entscheid Nr. 887 vom 1. Juli 2015.

Regionaler Teilrichtplan Detailhandel

LuzernPlus hat gemeinsam mit seinen Mitgliedsgemeinden den Regionalen Teilrichtplan
(TRP) Detailhandel erarbeitet. Die Delegiertenversammlung von LuzernPlus hat am 22. No-
vember 2019 den Regionalen Teilrichtplan Detailhandel genehmigt. Der TRP Detailhandel ist
ein regionaler Teilrichtplan geméss § 8 PBG. Geméss § 8 PBG und Artikel 10 der Statuten
von LuzernPlus unterliegt dieser dem fakultativen Referendum und bedarf der Genehmigung
durch den Regierungsrat (§ 8 Abs. 3 PBG). Nachdem die Referendumsfrist abgelaufen ist,
hat LuzernPlus mit Schreiben vom 3. Februar 2020 den Antrag um Genehmigung durch den
Regierungsrat gestellt.

Regionaler Teilrichtplan Wanderwege

LuzernPlus hat gemeinsam mit seinen Mitgliedsgemeinden sowie mit dem Verein Luzerner
Wanderwege das Wanderwegnetz im gesamten Perimeter von LuzernPlus Uberpriift und
Massnahmen neu definiert. Diese Massnahmen wurden im Regionalen Teilrichtplan (TRP)
Wanden/vege festgesetzt. Die Delegiertenversammlung von LuzernPlus hat am 22. Novem-
ber 2019 den Regionalen Teilrichtplan Wanderwege genehmigt. Der TRP Wanden/vege ist
ein regionaler Teilrichtplan geméss § 8 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG).
Nachdem die Referendumsfrist abgelaufen ist, hat LuzernPlus mit Schreiben vom 3. Februar
2020 den Antrag um Genehmigung durch den Regierungsrat gestellt. Mit RRE Nr. 209 vom
3. Mérz 2020 hat der Regierungsrat den TRP Wanden/vege genehmigt.

Leitbild fiir die Entwicklung von Luzern Ost 2030

In einem breiten Mitwirkungsprozess haben die Gemeinden des Rontals das Leitbild fiir die
Entwicklung von LuzernOst 2030 erarbeitet. Das Leitbild wurde von den Exekutiven aller
Rontaler Gemeinden sowie vom Présidenten von LuzernPlus am 23. Juni 2015 verabschie-
det. Das Leitbild stellt eine gemeinsame Basis fUr die Entwicklung von LuzernOst dar (vgl.
Seite 5 des Leitbilds).
Gesamtverkehrskonzept LuzernOst 2018
Die Gemeinden Buchrain, Dierikon, Ebikon, Gisikon, Honau, Inwil und Root haben mit dem
Kanton Luzern und LuzernPlus das Gesamtverkehrskonzept LuzernOst (GVK—LuO) erarbei-
tet. Dieses Konzept zeigt auf, dass die Mobilitét bis 2030 zunehmen wird und die Verlage-
rung auf den offentlichen Verkehr sowie den Langsamverkehr entscheidend ist. Das GVK-
LuO definiert ftir die Rontaler Gemeinden, den Kanton Luzern und das Gebietsmanagement
LuzernOst Aufgaben zur Verminderung des Mehrverkehrs bis 2030. Die Massnahmenblétter
enthalten Aufgaben ftir die néchsten 15 Jahre und sind Bestandteil des Konzepts. Das GVK-
LuO ist ftir die sieben Gemeinden behbrdenverbindlich. Mit Schreiben vom 13. Mérz 2018
hat die Dienststelle rawi zum GVK-LuO grundsétzlich positiv Stellung genommen.

Die Delegiertenversammlung von LuzernPlus hat das GVK-LuO 2018 am 23. November
2018 genehmigt. Das GVK-LuO 2018 ist ein Konzept im Sinne von § 3 PBG sowie § 10 PBV.

1.4. Siedlungsleitbild

Allgemeines

Das kommunale Siedlungsleitbild ist eine wichtige und geméss KRP, Koordinationsaufgabe
S1-4, verbindliche Grundlage fiir die Revision der Ortsplanung. In einem Siedlungsleitbild
sollen Aussagen zur Art der beabsichtigten Entwicklung (z.B. Art des Wachstums: quantita-
tiv/qualitativ) gemacht werden. Zudem soll das Siedlungsleitbild Angaben enthalten, wie sich
die Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln soil (z.B. beziiglich Bevélkerungs- und
Wohnungsstruktur). Weiter ist im Siedlungsleitbild nicht nur darzulegen, welche Gebiete
ktinftig Uberbaut werden konnen, sondern auch, wo das Siedlungsgebiet nicht ausgedehnt
werden soll und insbesondere, wo die verschiedenen Schwerpunkte der Innenentwicklung
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gesetzt werden (beispielsweise fiJr Umnutzung, Erneuerung, Verdichtung, Aufwertung, Sen—
kung des Bauzonenflachenbedarfs pro Einwohner, Umgang mit Bauzonenreserven, Stand-
orte fUr bedtirfnisgerechtes Wohnen, Schutz vor technischen und Naturgefahren etc.). Zu-
dem venNeisen wir auf die kantonale Arbeitshilfe Kommunales Siedlungsleitbild vom Juni
2016 (www.rawi.|u.ch). '
Siedlungsleitbild Buchrain 2017 (SLB)
Das SLB befasst sich mit der Gesamtstruktur der Siedlungs- und Landschaftsraume. Mit
Schreiben vom 6. Januar 2017 nahm die Dienststelle rawi zum Siedlungsleitbild Stellung.
Der Gemeinderat hat das SLB am 16. Marz 2017 beschlossen.

Das SLB bildet die strategische Grundlage fiir die vorliegende Gesamtrevision der Ortspla-
nung. Die kantonalen Aspekte zu dieser strategischen Grundlage wurden mit der Stellung-
nahme vom 6. Januar 2017 durch die Dienststelle rawi koordiniert eingebracht. Mit der vorlie-
genden Gesamtrevision der Ortsplanung werden die strategischen Vorgaben in ein eigentu-
merverbindliches Regelwerk Uberftihrt.
Im Kapitel 3.2 des Planungsberichts wird die Umsetzung des Siedlungsleitbilds in die kom-
munale Nutzungsplanung ausgefiihrt.

Wir stellen fest, dass die beabsichtigten Stossrichtungen beztiglich Siedlungsentwicklung
nach innen, massvolle Verdichtung am richtigen Ort, Verlagerung vom MIV zum CV und
Langsamverkehr, Starkung der Identitatstrager und Positionierung als Gemeinde zwischen
Stadt und Land mit verschiedenen raumplanerisch zweckmassigen Massnahmen (bspw.
keine neuen Wohnzonen, Massnahmen zur Nachverdichtung bspw. durch Aufzonungen,
Ausscheidung von Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht usw.) umgesetzt werden. Wir neh-
men die Umsetzung des SLB in die kommunale Nutzungsplanung somit zustimmend zur
Kenntnis.

1.5. Kapazitatsbeurteilung, Grésse des Baugebiets

Die eingereichte LUBAT-Berechnung (vgl. Kapitel 6 des Planungsberichts) fiir den Zonenpla-
nentwurf ist fehlerhaft und als Beurteilungsgrundlage fUr die Gesamtrevision der Ortsplanung
nicht vollstandig. Wir haben die Berechnung auf Grundlage des aktuellen LUBAT 2019 berei-
nigt und legen Ihnen diese bei. Die Aussagen im Planungsbericht sind anzupassen.

Gemass der bereinigten Berechnung wird mit dem Zonenplanentwurf (inkl. Umzonung Ron-
matte) die Einwohnerkapazitat von heute 6700 (B)4 auf 8’600 Einwohner (G) erhbht. Der Zo-
nenplanentwurf lasst damit ein zusatzliches Einwohnerwachstum von 1'900 Personen zu.
Dies entspricht einem Wachstum von 40 % (I) oder jahrlich 2.2 % (K). Der Baulandbedarf re-
duziert sich von heute 140 m2/E auf 120 m2/E. Die Vorgaben des Kantonalen Richtplans wer-
den damit eingehalten.

Positiv zu bemerken ist, dass die grosse Zunahme des Einwohner—Wachstumspotenzials von
knapp 1’950 Einwohner ohne Einzonungen erfolgt, sondern auf Verdichtungen in den Wohn-
zonen und auf Umzonungen (bspw. Gebiet Ronmatte) zuriickzuftihren ist.

1.6. Zonenkonzept

Im Kapitel 4.2 des Raumplanungsberichts erfolgen die Erlauterungen zum Zonenkonzept. Es
wurde eine quantitative und qualitative Quartieranalyse durchgefiihrt. Wir erachten die Ana-
lyse als wichtige Grundlage ftir die Definition der neuen Zonentypen. Der aus einem Quar-
tierbeschrieb und der aktueil rechtsgtiltigen Nutzungsplanung abgeleitete Entwicklungsan-
satz erméglicht eine nachvollziehbare Festlegung der neuen Grundmasse der Bauzonen und
den Umgang mit alifalligen Sondernutzungsplanungen. Wir nehmen die erfolgte Quartierana-
lyse zustimmend zur Kenntnis.

" Die Buchstaben beziehen sich auf die Buchstaben in der Tabelle T1
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2. Zonenplan (1 :4000)

2.1. Allgemeines

Bei der nachfolgenden Gliederung der Kapitel orientieren wir uns am Aufbau des Raumpla-
nungsberichts.

lm Sinne eines allgemeinen Hinweises weisen wir darauf hin, dass Zonengrenzen, die nicht
entlang von Parzellengrenzen verlaufen, mit Blick auf die GrundeigentUmerverbindlichkeit im
Zonenplan zu vermassen sind. Der Zonenplan ist in dieser Hinsicht zu ergénzen.

Die Dienststelle vif weist darauf hin, dass die Parzelle Nr. 1508 aufgrund der geplanten Park-
and-Pool-Anlage von der Arbeitszone in die effentliche Zone umgezont werden sollte. Wir ge—
hen davon aus, dass es sich dabei um eine effentliche Anlage handelt. Auch besteht auf dem
benachbarten Grundstflck Nr. 1708 bereits eine Park-and-Pool-Anlage, welche sich in der
6ffentlichen Zone befindet. Vor diesem Hintergrund erachten wir eine solche Umzonung als
sinnvoll und beantragen diese. Geméss Art. 25 Abs. 6 BZR soll zwar eine allféllige Park-and-
Pool- Anlage mittels Ausnahmebestimmung in allen Arbeitszonen zuléssig sein. Wir haben
Vorbehalte zu dieser BZR-Bestimmung und venlveisen auf unsere Aushrungen unter Ziffer
B.5.2.
|m Zonenplan ist zudem im Bereich des Knoten K 65/K 65c und EinmUndung Gemein-
destrasse die projektbezogene Gewésserbaulinie der Reuss orientierend einzutragen.

Geméss Legende werden im Zonenplan «bestehender Gestaltungsplan» und «bestehender
Bebauungsplan» als orientierender Planinhalt angegeben. Wir fragen uns, was mit dieser
Angabe bezweckt werden soll. Aufjeden Fall dUrfte eine solche Erwéhnung den Eindruck er-
wecken, im Zonenplan alle gUItigen Gestaltungs- und Bebauungspléne aufzufUhren, was die
Nacthrung von neuen Sondernutzungsplénen im Zonenplan zur Folge hétte. Ob tatséch-
Iich sémtliche Sondernutzungspléne im Zonenplan enthalten sind, welche im Rahmen der
Gesamtrevision beibehalten werden sollen, ist nicht klar. Wenn an diesem orientierenden Zo-
nenplaninhalt festgehalten werden soll, mUssten in Sonderplanungspflichtgebieten mit beste-
henden Gestaltungs— oder Bebauungsplénen beide Bezeichnungen im Zonenplan aufgehrt
werden, d.h. die Kennzeichnung mit «bestehender Gestaltungs- oder Bebauungsplan» und
«Gebiet mit Gestaltungs- oder Bebauungsplanpflicht». Da eine Darstellung beider Bezeich-
nungen unzweckméssig ist, sollen nur die Pflichtgebiete dargestellt werden. Auf die Kenn-
zeichnung bestehender Gestaltungs- und Bebauungspléne sollte verzichtet werden.

Allgemein sind die im Zonenplan ausgewiesenen Gestaltungsplan- und Bebauungsplan-
pflichtgebiete auf ihre Vollsténdigkeit zu Uberprflfen. So wird etwa das Gestaltungsplan-
pflichtgebiet Arbeitszone Elsihof wie auch das Gestaltungsplanpflichtgebiet Chénzeli (SpF
15, vgl. Anhang 2 BZR) nur als bestehendes Gestaltungsplangebiet aber nicht als Gestal-
tungsplanpflichtgebiet ausgewiesen. lm Ubrigen fehlt im Raumplanungsbericht etwa die Vi-
sualisierung des Gestaltungsplanpflichtgebiets Arbeitszone Haslirain.

2.2. Einzonungen

Geméss § 105 Abs. 3 PEG wird bei Einzonungen eine Mehrwertabgabe erhoben, sofern ein
Mehrwert von mehr als Fr. 50'000.00 anféllt. Diese Bestimmung ist seit dem 1. Dezember
2019 in Kraft. Im Raumplanungsbericht vom 4. April 2019 wird eine allféllige Mehrwertabga-
bepflicht bei Einzonungen noch unter der damals gUItigen Freigrenze von Fr. 100'000.00 be-
handelt. Der Raumplanungsbericht ist deshalb zu Uberarbeiten. So ist bei sémtlichen Einzo-
nungen ist festzuhalten, ob mit den Einzonungen ein Mehrwert von Fr. 50'000.00 erzielt wird
oder nicht. Bei Umzonungen, Aufzonungen und beim Erlass oder bei der Anderung eines
Bebauungsplans bleibt die Freigrenze fUr die Erhebung einer Mehrwertabgabe unveréndert
bei Fr. 100'000.00 (§ 105 Abs. 3bis PBG).

2112.1066 / buch_gesamtrevision op_VPB Seite 7 von 22



2.2.1.Keine Einzonungen fijr das Wohnen

Wir nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass keine neuen Wohnzonen eingezont werden.

2.2.2.Einzonungen in die Arbeitszone A

Ausgangslage
Am westlichen Zonenrand der heutigen Arbeitszone im Gebiet Schachen soll eine Fléche
von 2585 m2 von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone A eingezont werden, um zwei
anséssigen Betrieben eine Weiterentwicklung an ihren Standorten zu erméglichen. Betroffen
von der Einzonung sind das Grundstijcke Nr. 1603 und Teile des Grundstiicks Nr. 842. Die
entsprechenden Gesuche datieren vom 26. September 2018 und 3. Januar 2019 (Red Spots
AG) und vom 25. September 2018 (Jowat Swiss AG). Darin wird jeweils begrflndet, weshalb
Eniveiterungen notwendig sind und werden die geplanten Bauprojekte und deren
Dimensonierung werden aufgezeigt.

Die Dienststelle uwe beantragt fijr beide Einzonungen, die betroffenen Fléchen bodenkund-
Iich zu kartieren und bezflglich deren Eignung als Fruchtfolgefléche auszuwerten. Wir stellen
fest, dass im Planungsbericht dazu keine Aussagen gemacht werden. Es ist abzukléren, ob
es sich bei den betroffenen Fléchen um FFF handelt oder nicht. Falls FFF betroffen sind,
muss die Zuweisung von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone durch iiberwiegende
Interessen gerechtfertigt sein (§ 3 Abs. 2 PBV), und es besteht eine Kompensationspflicht.
Hierfiir ist ein detailliertes Kompensationsprojekt auszuarbeiten.

Im Weiteren Uberschreiten beide Einzonungen die im regionalen Teilrichtplan
Siedlungslenkung 2030 festgelegten Siedlungsbegrenzungslinien Typ A und B. Von
LuzernPlus wurde entsprechend eine Stellungnahme eingeholt.

Auch hat sich der Raumplanungsbericht dazu zu éussern, ob eine Mehn/vertabgabepflicht
aufgrund der neuen Freigrenze von Fr. 50'000.00 besteht oder nicht.

Einzonung von Teilen der Parzellen Nrn. 842 und 1603
Die Jowat Swiss AG plant einen Neubau eines automatischen Hochregallagers fiir
Fertigwaren und eine En/veiterung der Verladerampen zwecks Verbesserung der Anlieferung
der Rohstoffe. Beide Neubauten sollen in der bestehenden Arbeitszone realisiert werden. Die
Einzonung von Teilen der Parzellen Nrn. 842 und 1603 wird notwendig, damit der LKW-
Verkehr auch nach Realisierung der Erweiterungsbauten um das gesamte Gebéude gefiihrt
werden kann (n. Katasterplan 1:500 vom 27. Februar 2019).

Der Gemeindeverband LuzernPlus hat im Rahmen der Vernehmlassung mit Schreiben vom
9. November 2018 und vom 20. Mai 2019 zwei Stellungnahmen zur Gesamtrevision
abgegeben. Der Verband weist darin auf zwei bereits erfolgte Stellungnahmen vom
13. November 2018 und vom 15. April 2019 hin, welche aufgrund eines Antrags und eines
WiederenNégungsgesuchs direkt an den Gemeinderat Buchrain erfolgten. LuzernPlus kommt
in diesen Schreiben zum Schluss, dass der gewiJnschten Bauzonenerweiterung auf Teilen
der Parzelle Nrn. 842 und 1603 zugestimmt werden kann, da es sich um eine
projektbezogene Erweiterung eines im Gebiet Schachen bestehenden Betriebs handelt.

Die Dienststelle lawa weist darauf hin, dass die Einzonung im Bereich Schachen ein Objekt
des Inventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB) betrifft. Objekte
eines nationalen Inventars verdienen in besonderem Mass die ungeschmélerte Erhaltung o-
derjedenfalls grésstmbgliche Schonung (Art. 6 des Bundesgesetzes Uber den Natur- und
Heimatschutz [NHG]). Entsprechend beantragt die Dienststelle lawa, auf die Einzonung im
Bereich des Amphibienlaichgebiets (IANB Objekt LU532 Chénzeli/Schachen) zu verzichten
und die Naturschutzzone auf die Parzelle Nr. 682 sowie auf den Gewésserraum des Sagen-
bachs westlich der Parzelle Nr. 682 auszudehnen.
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Wir stellen fest, dass das genannte Amphibienlaichgebiet nicht unmittelbar von der geplanten
Einzonung von Teilen der Parzelle Nr. 842 betroffen ist, da die bestehende Naturschutzzone
ungeschmalert erhalten bleibt. Zudem ist auch die von der Dienststelle lawa beantragte
Ausdehnung der Naturschutzzone auf die Parzelle Nr. 682 moglich und steht nicht im
Widerspruch zur Einzonung.

lm Weiteren halten wir fest, dass wir uns der Beurteilung von LuzernPlus anschliessen. lm
Schreiben vom 25. September 2018 wird der Nachweis erbracht, dass die geplante
En/veiterung fiir die Firma Jowat Swiss AG notwendig ist und es sich somit um eine
projektbezogene Einzonung handelt.

Damit sind die Anforderungen geméss KA 81-6 des KRP und des regionalen Teilrichtplans
Siedlungslenkung 2030 erfijllt. Die Einzonung ist genehmigungsfahig, vorbehéltlich den oben
ausgefiihrten Anforderungen bezijglich FFF und Ausfiihrungen betreffend
MehnNertabgabepflicht. Um dem Schutz des Amphibienlaichgebiets (IANB Objekt LU532
Chénzeli/Schachen) gerecht zu werden, ist die Naturschutzzone gemass dem Antrag der
lawa auf die Parzelle Nr. 682 auszudehnen. Da es sich um eine projektbezogene Einzonung
handelt, beantragen wir die Festlegung einer Frist zur Uberbauung geméss § 36 Abs. 3 PEG.

Einzonung der Parzelle Nr. 1603 (ohne siidliche Teilfléiche geméiss oben)
Die AMAG Import AG plant eine Erweiterung (Phase 2) des sich im Bau befindenen
Raderhotels, weil der Standort eines bereits bestehenden Raderhotels in den nachsten
Jahren geschlossen werden soll. Der Neubau soll von der Red Spots AG gebaut und auf der
Parzelle Nr. 950 realisiert werden, welche sich in der Arbeitszone befindet. Die Einzonung
der Parzelle Nr. 1603 wird notwendig, damit die Parzelle auch nach dem Neubau optimal
erschlossen werden kann (n. Situation / Erdgeschoss 1:500 vom 11. Oktober 2018).

Der Gemeindeverband LuzernPlus hat im Rahmen der Vernehmlassung mit Schreiben vom
20. Mai 2019 eine Stellungnahme zur Gesamtrevision abgegeben. Er ven/veist darin auf zwei
bereits erfolgte Stellungnahmen vom 13. Novemer 2018 und vom 15. April 2019, welche
aufgund eines Antrags und eines WiederenNagungsgesuchs direkt an den Gemeinderat
Buchrain erfolgten. LuzernPlus kommt zum Schluss, dass die gewtinschte
Bauzonenen/veiterung der Parzelle Nr. 1603 und somit die Uberschreitung der
Siedlungsbegrenzungslinie Typ A nicht bewilligungfahig sei. Es handle sich nicht um eine
projektbezogene En/veiterung der Bauzone fiir einen bestehenden Betrieb. LuzernPlus
begriindet diesen Entscheid damit, dass die AMAG Import AG zum Zeitpunkt des
Wiederen/vagungsgesuchs keinen bestehenden Betrieb auf der Parzelle Nr. 950 darstelle.
Ftir LuzernPlus konnen lediglich Betriebe als «bestehende Betriebe» bezeichnet werden,
welche bereits vor dem lnkrafttreten des TRP Siedlungslenkung am 23. Januar 2015
bestehend waren. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Deshalb k6nne f'Lir dieses Vorhaben die
notwendige Ausnahmebestimmung 1.5 lit. e TRP Siedlungslenkung nicht angewandt werden.

Die AusfiJhrungen von LuzernPlus sind fUr uns nachvollziehbar: die geplante Einzonung
steht im Widerspruch zum TRP Siedlungslenkung. Um diesen Widerspruch aufzuheben,
ware eine Anpassung des TRP Siedlungslenkung notwendig.

Ein weiteres Beurteilungskriterium fUr eine Einzonung ist geméss KRP KA 81-6 Punkt 3 der
haushalterische Umgang mit dem Boden. D.h. innerhalb der Bauzonen dUrfen keine fiir das
Vorhaben geeignete Reserven in Form von uniiberbauten Fléchen oder in Form von
Umnutzungs- oder Verdichtungsmoglichkeiten vorhanden sein. Diese Voraussetzung
erachten wir vorliegend als nicht erfiillt, da ca. 3500 m2 im siidlichen Teil der Parzelle
gemass Situationsplan / Erdgeschoss (1 :500) vom 11. Oktober 2018 nicht bebaut werden
und weiterhin als offener Parkplatz genutzt werden sollen. Es ist fijr uns nicht
nachvollziehbar, wieso der vorliegend geplante Neubau nicht auf dieser unbebauten Flache
realisiert werden kann.

2112.1066 / buch_gesamtrevision op_VPB Seite 9 von 22



Somit kommen wir zum Schluss, dass diese Einzonung nicht genehmigungsféhig ist, da sie
im Widerspruch zum regionalen Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 steht und die
Anforderung «haushélterischer Umgang mit dem Boden» geméss KA 81-6 des KRP
LU 2015 nicht erfiillt ist. Wir beantragen, auf diese Einzonung zu verzichten, andernfalls ist
mit einer Nichtgenehmigung zu rechnen.

2.2.3.Erweiterung der Zone fijr Sport- und Freizeitanlagen

lm Gebiet Grossmatt wird die Zone fijr Sport- und Freizeitanlagen enNeitert. Die geplante
Einzonung von Landwirtschaftsland soll eine Fléche von 3’982 m2 umfassen. Da diese
Fléchenangabe fiir uns nicht verifizierbar ist, beantragen wir, diese noch einmal zu Uber—
priifen. Die Eniveiterung dient einerseits dazu, Anpassungen an planungsrechtliche
Bereinigungen durchzufiihren andererseits auch, das Pferdesportangebot an diesem
Standort zu enNeitern. Die Nutzungen werden in den Zweckbestimmungen der Zone fijr
Sport- und Freizeitanlagen im Anhang 2 (SpF16) des BZR definiert und mit den Nutzungen
«tierérztliche Versorgung und Hufschmiede» erweitert. In der Zweckbestimmung zum Gebiet
Grossmatt wird weiter festgehalten, dass eine Gestaltungsplanpflicht ohne Konkurrenzver-
fahren gilt. Diese Ergénzung ist notwendig, ist doch geméss Art. 42 Abs. 4 BZR in Gestal-
tungsplanpflichtgebieten der Gestaltungsplan gestiitzt auf ein Konkurrenzverfahren geméss
Art. 5 BZR zu erstellen.

lm Planungsbericht wird auf ein geplantes Uberregionales Pferdesportzentrum ventviesen,
welches am vorliegenden Standort geprflft wird und eine Umzonung in eine Sonderbauzone
bedingen wiirde. Aktuell ist das Vorhaben in Bearbeitung. Wenn es zeitiich méglich ist, soll
das Vorhaben gleichzeitig mit der vorliegenden Gesamtrevision 6ffentlich aufgelegt werden.

Von der geplanten Einzonung sind FFF betroffen. Die Dienststelle uwe hélt fest, dass die
Aussagen zu den FFF im Kapitel 7.8 des Planungsberichts nicht nachvollziehbar sind. Wir
stellen fest, dass das im Planungsbericht enNéhnte Bodengutachten nicht vorliegt.
Entsprechend ist unklar, wieviel FFF nun effektiv von der Einzonung betroffen sind. Das
Thema FFF ist geméss dem Merkblatt «Erhalt und Kompensation von Fruchtfolgefl'aichen»
(www.fruchtfolgef|aechen.|u.ch) aufzuarbeiten und das erwéhnte Bodengutachten ist der
Dienststeile uwe zur Priifung einzureichen. |m Planungsbericht ist eindeutig festzuhalten,
wieviel FFF von der geplanten Einzonung betroffen sind. Da es bei Einzonungen keine «Ba-
gatellgrenze» gibt, sind die betroffenen FFF vollsténdig zu kompensieren. Hierfiir ist ein de-
tailliertes Kompensationsprojekt auszuarbeiten. Auch ist das Uben/viegende Interesse an der
Einzonung von FFF noch nachzuweisen.

LuzernPIus weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die En/veiterung der Zone fiir
Sport- und Freizeitanlagen im Gebiet Grossmatt die im Regionalen Teilrichtplan Siedlungs-
lenkung festgelegten Siedlungsbegrenzungslinien Uberschreitet. Die EnNeiterung der Zone
fijr Sport- und Freizeitanlagen liegt zwar ausserhalb der Siedlungsbegrenzungslinie Typ A.
Doch geméss Ziffer 1.5 des behdrdenverbindlichen Richtplantextes sind Ausnahmen
ausserhalb der Siedlungsbegrenzungslinien méglich, welche keine Anpassung des
Regionalen Teilrichtplans bendtigen. Zu diesen Ausnahmen zéhlen auch Zonen fiir Sport-
und Freizeitanlagen. LuzernPIus kommt somit zum Schluss, dass es aus regionaler Sicht
keine Einwénde gegen dieses Vorhaben gibt.

Aus Ubergeordneter raumplanerischer Optik ist die geplante Erweiterung der Zone f'Lir Sport-
und Freizeitanlagen grundsétzlich zuléssig, sofern das Thema FFF noch korrekt
aufgearbeitet wird. Sollten von der Einzonung FFF betroffen sein, ist ein detailliertes Kom-
pensationsprojekt auszuarbeiten. Weiter ist zu prUfen, ob von einer Mehrwertabgabepflicht
auszugehen ist.
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2.3. Umzonungen

2.3.1.Haslirain

Die im kantonalen Bauinventar als schiitzenswerte Kulturobjekte und Baugruppe eingestuf—
ten Bauten im Ortsteil Haslirain werden von einer reinen Wohnzone in die Dorfkernzone
(Dorfkernzone Haslirain) umgezont. Geméss Kapitel 4.5.2 des Pianungsberichts entspricht
die Dorfkernzone in ihrem Zonencharakter eher den tatséchlichen Gegebenheiten in diesem
Quartier als eine reine Wohnzone. Zudem k6nne aufgrund der spezifischen Anforderungen
der Dorfkernzone beglich Erhaltung und schonender Weiterentwicklung dem Standort
besser entsprochen werden.

Die kantonale Denkmalpflege bringt vor, dass eine «Dorfzone» die Aufgabe der Qualitétssi-
cherung und der Erhalt des gewachsenen Ortsbildes nicht Ubernehmen kann. Geméss
§ 44 PEG liegt der Inhalt der Kern- oder Dorfzone in der Erhaltung oder Schaffung architek-
tonisch, historisch oder aus anderen Griinden bedeutsamer Stadt-, Orts- oder Quartierkerne.
Bauten haben sich in den Bestand einzufiigen. Anders liegt der Fokus der Uberlagernden
(OrtsbiId-) Schutzzone geméss § 60 PEG auf dem Schutz des gewachsenen Ortsbildes und
verlangt klar eine Festlegung der Bau— und Nutzungsbeschrénkungen.

Gegen die geplante Umzonung haben wir keine grundsétzlichen Einwénde. Aufgrund der
Ausfiihrungen der kantonalen Denkmalpflege beantragen wirjedoch, Uber den Ortsteil
Haslirain eine Uberlagernde Ortsbildschutzzone zu legen und im BZR einen entsprechenden
Artikel zu schaffen (n. Muster BZR). Die jetzige Umsetzung ist nicht genehmigungsféhig.

2.3.2.3tegmattlSchiirmatt
Geméss Pianungsbericht handelt es sich um eine Uberfiihrung von der 2. Etappe in eine
Grundnutzung. Diese Formulierung ist falsch. Geméss rechtskréftigem Zonenplan handelt es
sich bei den schraffierten Zonen um Gebiete, welche nur auf der Grundlage eines umfassen-
den Gesamtkonzepts Uberbaut werden diirfen. Der Pianungsbericht ist entsprechend zu
korrigieren. Desweiteren ist im Pianungsbericht zu ergénzen, dass auch Uber Teile der
Wohnzone C und der Wohn- und Arbeitzone A eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt wird.
Wir weisen darauf hin, dass mit dieser Festlegung eine Mehn/vertabgabe féllig wird.

2.3.3. EichmattlHofmatt

Wir haben keine Einwénde gegen die geplanten Umzonungen. Die damit verbundene
Aufhebung des Gestaltungsplans wird begrflsst.

2.3.4.Buchrain Dorf

lm Ortsteil Buchrain Dorf werden insbesondere mit der Schaffung der Zentrumszone 1 die
Entwicklungsméglichkeiten in der zweiten Bautiefe geringfflgig erhéht. Zudem soll mit der
Zentrumszone 2 der 6ffentliche Raum entlang der Hauptstrasse gestérkt werden.

Die kantonaie Denkmalpflege héit analog dem Gebiet Haslirain fest, dass eine «Dori-Kern-
zone» die Aufgabe der Qualitétssicherung und der Erhalt des gewachsenen Ortsbildes nicht
iibernehmen kann. Es wird auf die entsprechenden Ausfiihrungen in Ziff. 8.2.3.1. ven/viesen.

Gegen die geplante Umzonung haben wir keine grundsétzlichen Einwénde. Die Umzonun-
gen dienen der Stérkung des Zentrums. Aufgrund der Ausfijhrungen der kantonalen
Denkmalpflege beantragen wirjedoch, iiber den Ortsteil Buchrain Dorf eine Uberlagernde
Ortsbildschutzzone zu legen und im BZR einen entsprechenden Artikel zu schaffen (vgl.
Muster BZR). Die jetzige Umsetzung ist nicht genehmigungsféhig.
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2.3.5.Ronmatt

Der Ortsteil Ronmatt soll von der Arbeitszone A sowie der Zone fUr Sport- und Freizeitanla-
gen in eine Wohn- und Dienstleistungszone umgezont werden. Das Gebiet wird mit einer
Bebauungsplanpflicht belegt. Die Lage zeichnet sich durch die Néihe zur S-Bahnhaltestelle,
zur Mall of Switzerland, zum Zentrum und durch seine attraktive SUdexposition sowie zur
Néhe zum Wald aus.

Buchrain ist eine Gemeinde auf der Hauptentwicklungsachse. Mit der geplanten Umzonung
einer Fléche von knapp 6.8 ha im Ortsteil Ronmatt werden an einer mit dem OV bestens
erschlossenen Lage die Einwohnerkapazitéten des Zonenplans von Buchrain in der
Gréssenordnung von ca. 400 Einwohnern substanziell erh5ht, ohne dass hierfiJr neues Land
eingezont werden mtisste. Mit der Bebauungsplanpflicht und der entsprechenden Vorgabe
fiir ein Konkurrenzverfahren geméss Art. 42 Abs. 4 BZR ist die Qualitétsssicherung
gewéhrleistet. Die Anforderungen geméss KRP und regionalem Richtplan Siedlungsienkung
sowie die eigenen Entwicklungsabsichten geméss Siedlungsleitbild werden damit erfijllt. Aus
Ubergeordneter raumplanerischer Optik bestehen keine Einwénde gegen diese geplante
Umzonung.

2.3.6.8fidhang der Gemeinde

Wir haben keine grundsétzlichen Einwénde gegen die geplanten Umzonungen. Die Zonen-
planénderung «Perimeter héhere Bauten» geméss Art. 19 BZR wird im Kapitel 4.5.2 des
Planungsberichtjedoch nicht enlvéhnt, was noch nachzuholen ist. Entsprechende
Ausftihrungen finden sich nur unter Kapitel 4.2 «Erléuterungen Zonenkonzept» bzw. 4.2.4
«Wohnzonen». Die baulichen Mbglichkeiten werden im Art. 19 Abs. 3 BZR ausgefiihrt.

Aus den folgenden Griinden erachten wir die Festlegung «Perimeter h5here Bauten» im
Zonenplan als unzweckméssig:

Geméss § 75 Abs. 1 PEG ist in Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht eine Abweichung bei
der Gesamthéhe auf 3 m begrenzt. Ausserhalb von Gestaltungsplanpflichtgebieten ist
geméss Art. 43 Abs. 1 BZR mit Gestaltungsplénen eine Abweichung von max. 5 % bzw.
von 10 % (bei zusétzlichem Konkurrenzverfahren) bei der Gesamt— bzw. Fassadenhéhe
mbglich. Geméss diesem Absatz sind damit Gestaltungspléne in Gebieten mit einer
Fiéche von mind. 4'000 m2 (unbebautes Gebiet) und mind. 2'000 m2 (bebautes Gebiet)
gemeint. Vorliegend soil hier aber eine Abweichung von 6 m bei Uberbauungen mit einer
Fléche von mindestens 4'000 m2 ohne Sondernutzungsplanung (wenn auch auf Basis
eines Konkurrenzeverfahrens) méglich sein.
Mit dem Perimeter wird nicht auf die bestehende heterogene Bebauungsstruktur reagiert.
Es besteht die Gefahr, dass die geplante Verdichtung beliebig erfolgt.

- In den im Zonenplan festgelegten «Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht» ist eine Mehr—
wertabgabe (zugunsten der Gemeinde) zu Ieisten, fiir den vorliegenden Perimeter ist dies
nicht der Fall. Damit entsteht eine «Ungleichbehandlung». lm Ubrigen wird das fUr
Gestaltungsplanpflichtgebiete geméss Art. 42 Abs. 4 BZR zwingend vorgesehene
Konkurrenzverfahren bei Abweichungen von der Gesamthbhe im «Perimeter héhere
Bauten» auch vorgeschrieben. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb in diesem
Gebiet keine Gestaltungsplanpflicht vorgesehen wird.

Ausgehend von der bestehenden Bebauung beantragen wir, funktional zusammenhéngende
Gebiete zu definieren und fiir diese Gebiete eine Gestaltungsplanpflicht festzulegen. Damit
die Vorgaben geméss § 75 PEG eingehalten werden kbnnen, sind die Baumasse der Wohn-
zone B anzupassen (+ 3 m). lm Planungsbericht ist diese Zonenplanénderung angemessen
zu begrtinden.

2.3.7.Lindenweg, Leisibachstrasse, Leumatt

Wir haben keine Einwénde gegen die geplanten Umzonungen.
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2.4. Weitere Zonenplanéinderungen

2.4.1.i\nderung der Zonenbezeichnungen

Die neue Definition der Zonenbezeichnungen erachten wir als zweckmassig. Wir nehmen
diese zustimmend zur Kenntnis.
2.4.2.Verzicht auf die fibrigen Gebiete B (UG-B)
Die vorgenommene Umzonung aller heutigen UG-B in die Landwirtschaftszone erachten wir
als zweckméssig. Wir nehmen diese zustimmend zur Kenntnis.

2.4.3.Verkehrszonen / Verkehrsflachen

Die erfolgte Umsetzung der Verkehrszonen bzw. Verkehrsflachen erachten wir als zweck-
massig. Wir ventveisen jedoch auf die Stellungnahme der Dienststelle vif und beantragen die
veriangte Anpassung der Verkehrszone vorzunehmen.

2.4.4.Gefahrengebiete

Der vorgenommene Systemwechsel von den Gefahrenzonen zu den Gefahrengebieten (Hin-
weismodell) ist zweckméssig und wurde korrekt umgesetzt. Zur besseren Lesbarkeit liegt ein
Teilzonenplan Gefahrengebiete orientierend (1 :5’000) vor. Dieser wird im Raumplanungsbe-
richt nicht en/vahnt, was zu erganzen ist.

2.4.5.Geotopschutz

lm Sommer 2019 hat der Regierungsrat das lnventar der geologischen und geomorphologi-
schen Objekte und Elemente revidiert (vgl. RRE Nr. 786 vom 2. Juli 2019). Parallel dazu wur-
den die Anforderungen fiir die Umsetzung in der Nutzungsplanung angepasst. Neu wird nicht
mehr die Ausscheidung einer Geotopschutzzone verlangt. Die flachigen Geotope miissen im
Zonenplan orientierend dargestellt werden, analog der archaologischen Fundstellen. Die Q
nifl- und Punktelemente sind im Geoportal des Kantons zu finden; sie mtissen im Zonen-
plan nicht dargestellt werden. lm Bau- und Zonenreglement ist ein kurzer Artikel zu den Ge-
otopen aufzunehmen. Darin wird aufzeigt, wo die Geotope dargestellt sind. Zudem wird in
diesem Artikel darauf aufmerksam gemacht, dass Eingriffe in inventarisierte Geotope einer
Bewilligung der zustandigen kantonalen Dienststelle bediirfen (vgl. Ausfiihrungen unter Ziff.
B.5.2.)
2.4.6.Wildtierkorridor

Durch Buchrain verlauft der Wildtierkorridor Nr. 7 Buchrain — Emmenbriicke. Der Wildtierkor-
ridor wird durch eine Freihaltezone Wildtierkorridor mit dem entsprechenden Art. 34 BZR ge-
sichert. Wir erachten die erfolgte Umsetzung des Wildtierkorridors als recht- und zweckmas-
Slg.

2.5. Gestaltungs- und Bebauungsplane

Wir stellen fest, dass diverse Gestaltungsplane aufgehoben oder diese in die Nutzungspla-
nung integriert werden. Die erfolgten Aufhebungen sind zweckma'ssig.

Wo ortsbaulich notwendig, werden Gestaltungsplan- oder Bebauungsplanpflichtgebiete er-
lassen. In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal auf die Zweckméssigkeit einer
Gestaltungsplanpflicht im vorgesehenen «Perimeter hdhere Bauten» hin (vgl. 8.2.3.6.).

Das Vorgehen der Gemeinde mit «altrechtlichen Sondernutzungsplangebieten» geméss Ka-
pitel 4.3 bzw. 4.4 des Planungsberichts entspricht nur teilweise den Empfehlungen des
BUWD, welche im lnfoblatt «Umgang mit altrechtlichen Sondernutzungsplanungen» vom
5. Juli 2017 festgehalten werden. So wird beispielsweise im Planungsbericht nicht schliissig
ausgeftihrt, wie mit dem bestehenden nicht IVHB konformen Bebauungsplan Tschann umge-
gangen wird bzw. welche Variante gemass lnfoblatt «Umgang mit altrechtlichen Sondernut-
zungsplanungen» zur Anwendung kommt. Wir gehen davon aus, dass der Bebauungsplan
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fertiggestellt ist, weshalb dieser kein Anwendunngsfall fUr die Ubergangsbestimmung in
§ 224 Abs. 2 P86 darstellt. im Weiteren wird auf die entsprechenden Ausfijhrungen zu ein-
zelnen BZR-Bestimmungen hingewiesen.

3. Zonenplan Anderungen (orientierend) 1:4000

Wir weisen darauf hin, dass die im Zonenplan dargestellten Planénderungen nicht vollstén-
dig sind (bsp_w. Umzonungen Stegmatt/Schiirmatt, Lindenweg usw). Fijr die éffentliche Auf-
lage ist der Anderungsplan zu bereinigen.

4. Teilzonenpléine Gewfisserraum Gebiet Buchrain und Schachen (1:2’000)

4.1. Allgemein

Die Festlegung der Gewésserréume ist im Technischen Bericht Gewésserraum ausgehrt.
Um die Lesbarkeit zu verbessern, sind in beiden Teilzonenpiénen Gewésserraum die Parzel-
lennummern darzustellen. Zudem ist der Gewésserraum auch in den Naturschutzzonen aus-
zuscheiden. Auf die Darstellung des theoretischen Gewésserraums im Wald ist hingegen zu
verzichten.

Die Dienststellen uwe und lawa halten fest (vgl. Stellungnahmen Dienststelle uwe vom
20. Dezember 2018 und vom 31. Mai 2019 sowie Stellungnahme Dienststelle lawa vom
29. Mai 2019), dass die Freihaltefiéchen Gewésserraum in Fléchen mit (Fiéchen an offenen
Gewésserabschnitten) und ohne Bewirtschaftungseinschrénkungen (Eindolungen) aufzutei—
Ien sind. Dies ist vorliegend nur teilweise erfolgt. Wir beantragen, im Gewésserraumplan ori-
entierend aufzuzeigen, fiir welche Fléchen keine Bewirtschaftungseinschrénkungen gelten
(die Darstellung der Bewirtschaftungseinschrénkung ist nicht zweckméssig, da dies die stan-
dardméssige Folge ist). Der Technische Bericht Gewéisserraum ist entsprechend zu ergén-
zen.

4.2. Anpassungsbedarf zu den einzelnen Gewfissern

Beim Férnlibach ist der Gewéisserraum auf das ausgefijhrte Wasserbauprojekt abzustimmen.

Die Dienststellen uwe und vif stellen fest, dass beim Rotbach (ID 133001 + 133074) der Ge-
wésserraum reduziert wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass nach neuerer Rechtspre—
chung das Gebiet jedoch nicht als dicht bebaut gilt und der Hochwasserschutz nicht gewéhr-
Ieistet ist. Entsprechend ist der Gewésserraum in der vollen Breite auszuscheiden, allenfalls
kann auf kleinere Randstreifen (bis 3 m) verzichtet werden (Generalisierung/Anpassung der
Minimalbreite in der Gréssenordnung von maximal 5 — 10 %). Bei grésseren Randstreifen ist
zu prijfen, ob Fléichen ohne Bewirtschaftungseinschrénkung gerechtfertigt sind.

Bei der Reuss und Ron Iaufen zurzeit die Planungen fiir ein Hochwasserschutz- und Revitali—
sierungsprojekt. Wir verweisen auf die Stellungnahme der Dienststelle vif, wonach die Kar-
tenlegende «Gewéisserbaulinie in Bearbeitung» als etwas unpassend bezeichnet wird. Wir
beantragen, die Ausfiihrungen der Dienststelle vif in der weiteren Planung zu beachten. Die
Kartenlegende ist anzupassen.

4.3. Darstellung

Die Dienststelle uwe weist darauf hin, dass das Gewésser ID 953219 (Parzelie 112) auf der
Grenze zu Ebikon fehlt. Das Gewésser iD 133005 sei geméss neuem Gewéssernetz klar
kiirzer. Beide Gewésser sind im Zonenplan und im Teilzonenplan Gewésserraum korrekt dar—
zustellen.
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Die Dienstelle vif empfiehlt, die Kartenlegende «Gewésserbaulinie in Bearbeitung» anzupas—
sen, da diese unpassend ist.

lm Wald muss kein Gewésserraum ausgeschieden werden, weshalb gestUtzt auf die Stel-
lungnahme der Dienststelle lawa darauf zu verzichten ist. Zudem ist entlang des Waldes der
Gewésserraum nur auszuscheiden, wenn die Restfléche breiter als drei Meter ist.

4.4. Technischer Bericht Gewéisserraum

Die Dienststelle uwe weist darauf hin, dass in der Tabelle 1 des Berichts das alte Gewésser-
netz zu Grunde gelegt wurde. Im neuen Gewéssernetz gibt es keine hydrologische Ordnung.
Die hydrologische Ordnung ist daher aus der Tabelle zu entfernen. Zudem ist zu Uberprijfen,
ob die jeweiligen GEW ID korrekt sind. D3 in Buchrain etliche Gewésserraumbreiten auf der
Biodiversitétsberechnung basieren, ist die Abbildung 3 im Bericht entsprechend zu ergénzen.

5. Bau- und Zonenreglement

5.1. Allgemeines

Die erste Eingabe der Gesamtrevision der Ortsplanung Buchrain war mangelhaft. lm Proto-
koll der Sitzung vom 28. Januar 2019 werden u.a. verschiedene grundsétzliche Méngel im
BZR erwéihnt. Am 15. Februar 2019 wurde dem PIanungsro das kommentierte BZR zuge-
stellt. lm Anschluss wurde ein bereinigtes BZR eingereicht.

Wir stellen nun fest, dass die an der Besprechung vorgebrachten Méngel nur teilweise korri-
giert worden und zahlreiche Hinweise im kommentierten BZR nicht beachtet worden sind.
Zwar existiert jetzt fUrjedes Quartier/Gebiet eine Zone mit spezifischen Zonenbestimmungen
insbesondere hinsichtlich Nutzung und Baumasse. Jedoch werden beispielsweise die Be-
stimmungen fUr die Wohnzone D nach wie vor in unterschiedlichen Artikeln geregelt (Art. 8
Abs. 2, Art. 12, Art. 13 und Art. 21 BZR). Auch werden immer noch diverse Kann-Bestimmun-
gen verwendet (n. etwa Art. 2 Abs. 4, Art. 3 und Art. 7 BZR).

An der Sitzung vom 28. Januar 2019 wurde auch der Umgang mit bestehenden Gestaltungs-
plénen beméngelt. Ein Verweis im BZR auf altrechtliche Gestaltungspléne sei nicht zuléssig,
da nach Ablauf der Ubergangsbestimmung ab 2023 ein Widerspruch zum PBG entstehe. Wir
stellen nun fest, dass im vorliegenden BZR nach wie vor auf altrechtliche Gestaltungspléne
verwiesen wird (Art. 20 Abs. 3 und 4 und Art. 21 Abs. 3 BZR).

In einigen Bestimmungen des BZR wird erwéhnt, dass kein Anspruch auf die festgelegten
Maximalwerte bestehe. Bei Baubewilligungen handelt es sich um Polizeibewilligungen, wel-
che erteilt werden miissen, wenn die Voraussetzungen erfiJllt sind. Wie bereits in der ersten
RUckmeldung erwéhnt, sind die fraglichen Regelungen deshalb zu konkretisieren.

In der vorliegenden Form vermag das BZR die Anforderungen an die Recht- und Zweckmés-
sigkeit noch nicht in allen Belangen zu erfUIIen, weshalb dieses geméss unseren Anmerkun-
gen zu Uberarbeiten ist. Wir haben deshalb erneut Korrekturen und Kommentare direkt im
VorprUfungsdokument BZR eingegt und legen das kommentierte BZR diesem Bericht bei.

5.2. Stellungnahme zu einzelnen BZR-Bestimmungen

Speziell hinweisen mbchten wir noch auf folgende BZR-Bestimmungen:
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Art. 8 Uberbauungsziffer UZ

Abs. 2: Es handelt sich um eine Bestimmung, welche ausschliesslich fijr die Wohnzone D
gilt. Wir beantragen, qiese Bestimmung unter Art. 21 Wohnzone D aufzuftihrenxin allen an-
deren Artikeln ist die Uberbauungsziffer 2 zu streichen. Die Nummerierung der UZ ist anzu-
passen.

Abs. 4: Bereits in der ersten Rtickmeldung wurde erwéhnt, dass es sich dabei um eine Art
Bestandesgarantie handelt, die gegeniiber § 178 PBG verschérft wird. Eine Erhaltungszone
oder eine gebietsgerechte Festlegung der UZ erachten wir als besser geeignet (n. auch
Ausfijhrungen zu Art. 22 BZR).

Art. 12 Terrassenhéiuser und Art. 13 Verdichtete Bauweise in der Wohnzone D

Da beide Artikel ausschliesslich fiir die Wohnzone D gelten, sind diese in den Artikel 21 zu
integrieren.

Art. 17 Sonderbauzone Tschann

Der Zweck und die zuléssigen Nutzungen in der Sonderbauzone Tschann werden weitge-
hend aus dem rechtnltigen BZR Ubernommen. Geméss Abs. 3 werden Art und Mass der
Nutzung, Bebauung und Gestaltung in einem Bebauungsplan fiber die gesamte Zone festge-
legt. Eine Bebauungsplanpflicht geht aus dem Zonenplan aber entgegen Art. 42 BZR nicht
hervor. Falls ein anderer Umgang mit dem nicht IVHB-konformen Bebauungsplan Tschann
vorgesehen ist (n. Ziffer B. 2.5.), ist dieser im Planungsbericht auszuftihren und Art. 17 ent-
sprechend darauf abzustimmen.

Art. 18 Wohnzone A

Geméss Raumplanungsbericht soll die vormalige Geschéfts- und Zentrumszone (Uberbau-
ung Nielsen) in eine reine Wohnzone umgezont werden.

Fiir die_Wohnzone Awird eine talseitige Fassadenhéhe sowie Gesamthbhe von 19.50, aber
keine UZ festgelegt. Vielmehr sollen Ersatzneubauten auf der Grundlage der realisierten Ge-
béudefléchen und ten zuléissig sein, wenn die Stellung der Bauten und die Gestaltung der
Umgebung gewe'hrt werden (Abs. 3). Far uns ist nicht nachvollziehbar, weshalb gestiitzt auf
die bestehende Uberbauung keine UZ festgelegt wird, was die die Anwendung des BZR er—
heblich vereinfachen wtirden.

Wie bereits bei der ersten RUckmeldung festgehalten, ist Abs. 4 nicht genehmigungsféhig.
Die anrechenbare Gebéudefléche wird in § 12 Abs. 2 PBV abschliessend geregelt (Fléche
innerhalb der projizierten Fassadenlinie) und kann nicht mit der Parzellengrésse gleichge-
setzt werden. Wie in der ersten Rtickmeldung erwéhnt, kénnte die ganze Parzelle als Baube-
reich festgelegt werden. Die Festlegung einer UZ von 1 dijrfte hingegen aus Nachbaroptik
umstritten sein. Die Schlussfolgerung im Raumplanungsbericht, dass anstelle der Uberbau-
ungsziffer fUr diese Parzelle der Baubereich gelten soll, verstehen wir nicht. Geméss Art. 30
Abs. 2 P86 umfasst der Baubereich den bebaubaren Bereich, der abweichend von Ab-
standsvorschriften und Baulinien in einem Nutzungsplan festgelegt wird. Mit der Festlegung
des Baubereichs wird aber die mégliche massliche Ausdehnung denr zuléssigen Bauten
(«Fussabdruck») nicht definiert. Deshalb beantragen wir, noch die UZ fUr die Parzelle
Nr. 1622 festzulegen. Da es sich um eine unbebaute Parzelle handelt, kann eine solche nicht
auf der Grundlage der realisierten Gebéudefléchen und Héhen festgelegt werden, wie dies
fUr Ersatzneubauten in Abs. 3 geregelt ist. Eine weitere Méglichkeit fiir die Festlegung der
masslichen Ausdehnung kbnnte die Festlegung des Prozentanteils, welcher vom Baubereich
Uberbaut werden darf, darstellen.
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Art. 19 Wohnzone B

Abs. 3: Wir verweisen auf die'Aushrungen zum «Perimeter hbhere Bauten» in Ziffer
8.2.3.6. und beantragen die Uberarbeitung dieses Artikels.

Art. 20 Wohnzone C und Art. 21 Wohnzone D

Abs. 3 und 4: Gemass Kapitel 4.3.3 des Planungsberichts werden die Gestaltungspléne Leu-
matt 2, Haslirain 2 und Flun/veid nicht aufgehoben. Die gewahlten Formulierungen sind somit
unverstandlich und nicht zulassig. Wir beantragen, auf diese Regelungen zu verzichten, da
diese nicht genehmigungsféhig sind.

Art. 22 Wohnzone E

Neben den Uberbauungen Bueridérfli, Lindenweg und Eichmatt wird neu die Uberbauung
Balzenhof enlvéhnt, welche aber gemass Zonenplan in der Wohnzone B liegt. Wir gehen des—
halb davon aus, dass es sich dabei um ein Versehen handelt.

Geméss Abs. 1 dient die Wohnzone E neben dem Erhalt auch der angemessenen Erneue-
rung der Uberbauungen. Ersatzneubauten sind auf der Grundlage der realisierten Gebaude-
flachen und ten zulassig. FiJr die Uberbauungen Bueridérfli und Lindenweg sollen zusatz-
lich EnNeiterungen der bestehenden Bauten aus Griinden der Wohnhygiene und/oder eines
zeitgemassen Wohnungsstandards mbglich sein (Abs. 1a). Was unter der enlvahnten ange-
messenen Erneuerung und En/veiterung zu verstehen ist, wird aber masslich nicht néher er-
lautert. Diese BZR-Regelungen sind somit zu unbestimmt und damit night zulassig, weshalb
sie grundlegend zu Uberarbeiten sind. Falls es sich bei den en/vahnten Uberbauungen um
Reihenhaussiedlungen handelt, kommt im Ubrigen die in Art. 8 Abs. 6 BZR geregelte «Rei-
henhausregelung» auch zur Anwendung, in welcher eine verscharfte Bestandesgarantie fest-
gelegt wird. Eine solche diirfte aber im Widerspruch zu der mit Art. 22 BZR gewUnschten Re-
gelung stehen.

Da die Gestaltungsplane der fraglichen Uberbauungen gemass Art. 57 BZR aufgehoben wer-
den, empfehlen wir, die angestrebte Nutzung in den fraglichen Gebieten in der Grundnutzung
festzulegen oder eine Gestaltungsplanpflicht anzuordnen (vgl. Infoblatt «Umgang mit alt-
rechtlichen Sondernutzungsplanungen»).

Art. 24 Wohn- und Arbeitszonen A, B

In Mischzonen muss grundsatzlich ein Mindestanteil fiirArbeitsnutzungen festgelegt werden.
Wenn kein Mindestanteil fiir Arbeitsnutzung festgelegt wird (mind. 20 %), muss sichergestellt
werden, dass bei reinen Wohngebauden die strengeren Werte der ES ll eingehalten werden.
Ansonsten ware von einer unzuléssigen Umgehung der Larmschutzverordnung (LSV) auszu-
gehen.

Art. 25 Arbeitszonen A, B, C

Abs. 2: Wir empfehlen, auch fiir die Arbeitszone A eine Gesamthbhe sowie die aus betriebli—
chen GrUnden maximal zulassigen Mehrhéhen festzulegen.

Abs. 4 und 6: Diese Zonenbestimmungen fiihren dazu, dass kiinftige Logistiknutzungen in
den Arbeitszonen A und C ausgeschlossen sind. Bei den betroffenen Gebieten handelt es
sich um Flachen, welche im kantonalen Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Perlen/Schachen
liegen. Das Nutzungsprofil gemass KRP fiir diesen ESP sieht neben Industrie und Gewerbe
in diesem Gebiet auch Logistik vor. Die Zonenbestimmungen stehen damit grundsatzlich im
Widerspruch zum KRP.
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Die Nutzungsprofile im KRP stammen aus dem Jahre 2009 und sind daher allenfalis zu Uber—
prijfen. In der anstehenden KRP-Revision miissen die kantonalen ESP hinsichtlich Perime-
ter, Nutzungsprofile, Aufgaben und Zusténdigkeiten generell Liberpriift werden. Vor diesem
Hintergrund akzeptieren wir den «Widerspruch» und sind mit den Bestimmungen einverstan—
den.

Abs. 4 und 6 entsprechen im Ubrigen grundsatzlich den Bestimmungen im geltenden BZR.
In Abs. 6 ist aber neu die Bestimmung aufgenommen worden, dass Ausnahmen von dem in
diesem Artikel geregelten Fahrtenmodell «monetar bewirtschaftete Fiachen fUr Park-and-
Ride sowie Park—and-Pool-Anlagen im éffentlichen Interesse» bilden. Nahere Ausfijhrungen
zu dieser neuen Bestimmung finden sich im Raumplanungsbericht nicht. Gemass Abs. 8
kann der Gemeinderat bei bestehenden Nutzungen, die die zulassigen Fahrten Uberschrei-
ten, Erleichterungen bewilligen. Diese Bestimmung findet sich bereits im geltenden BZR.
Abs. 6 lasst aber eine noch nicht bestehende Nutzung, d.h. Park-and-Ride sowie Park-and-
PooI-Anlagen in allen Arbeitszonen zu, was im Widerspruch zu der in Abs. 8 geregeiten Be-
standesgarantie steht. Eine solch umfassende Ausnahmeregelung erachten wir im Ubrigen
nicht als zweckmassig, da damit der Standort nicht festgelegt wird, sondern eine solche Nut—
zung in der gesamten Arbeitszone zulassig sein soil. Wir beantragen deshalb, auf diese Aus—
nahmeregelung zu verzichten.

Abs. 3, 4 und 5: LuzernPIus weist mit Stellungnahme vom 21. August 2019 (Mail) darauf hin,
dass diese Ausnahmebestimmungen teilweise im Widerspruch zum REP 21 stehen. Konkret
handelt es sich um die Formulierung von lit. c. «nicht an Ort produzierten Gatern...» sowie
die in Abs. 4 und 5 festgelegten maximal zuléssigen Verkaufsflachen von 1’000 m2 (Arbeits-
zone C) bzw. 2000 m2 (Arbeitszone A).

lm Auftrag und in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden erarbeitete LuzernPIus den
TRP Detailhandel, welcher an der Delegiertenversammlung von LuzernPIus vom 22. Novem—
ber 2019 beschlossen worden ist. Die notwendige Genehmigung des Regierungsrats steht
noch aus. An der gleichen Delegiertenversammlung wurde die Aufhebung des Regionalent—
wicklungsplan (REP 21) beschlossen.

Die vorliegenden Bestimmungen in Abs. 3, 4 und 5 des Art. 25 entsprechen im Grundsatz
dem aktuell gUltigen BZR. lm Zusammenhang mit der Genehmigung des TRP Detailhandel
soil geklart werden, wie sich dieser auf bestehende BZR-Bestimmungen auswirkt. Deshalb
kann im jetzigen Zeitpunkt noch keine abschliessende Beurteilung dieser Bestimmungen er—
folgen, welche aber noch nachgereicht wird.

Art. 32 Deponiezone

Wir verweisen auf die Ausfiihrungen unter Ziffer 8.9.2. und beantragen, den gesamten Artikel
zu streichen.

Art. 39 Kulturdenkméler

Wir ven/veisen auf die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege und beantragen, den
Artikel entsprechend anzupassen.

Art. 41 Geotopschutz

Unter Verweis auf Ziffer B.2.4.5.beantragen wir folgenden Wortlaut:
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Art. 41 Geologische und geomorphologische Elemente
’Schutzwiirdige geologische und geomorphologische Elemente (Geotope) sind im lnventar
der Naturobjekte von regiona/er Bedeutung (INR Teil 2) en‘asst. Im Zonenp/an sind die He-
chenelemente orientierend dargestellt. Die Linien- und Punkte/emente sind im Geoporta/ des
Kantons zu finden.
2 Eingriffe in inventarisierte Geotope bedL'irfen einer Bewi/Iigung der zustéindigen kantonalen
Dienststelle.

Art. 45 Abstellfléichen

Wie bereits bei der ersten RUckmeldung festgehalten, ist ein Minimum an Abstellfléchen
nicht mehr zeitgeméss. Das Angebot an Parkplétzen wird entsprechend auf die Erschlies-
sungsqualitét mit dem offentlichen Verkehr abgestimmt und ist konsequent nach den Vorga-
ben der VSS-Norm zu bemessen (nicht nur bei Bauten und Anlagen mit grossem Publikums-
verkehr geméss Abs. 6). Wir beantragen deshalb folgende Formulierung: «Die zustéindige
Ste/Ie bestimmt die Anzahl der zu schaffenden Abstellf/échen nach dem voraussehbaren Be-
darf unter BerUcksichtigung der VSS-Norm SN 640 281 L'iber das Parkieren (Angebot an
Parkfeldern fL'ir Personenwagen; VSS-Norm).» Auch verweisen wir auf die Ausfl'ihrungen un-
ter Ziff. B.9.1.

Art. 46 Umgebungsgestaltung

Die von der Dienststelle Iawa beantragten Anderungen zu den Absétzen 4 und 5 sind umzu-
setzen.

Art. 47 Dachaufbautenl Sonnenenergieanlagen

Wir ven/veisen auf die Stellungnahme der Dienststelle Iawa und beantragen, die Ergénzung
von Absatz 1 umzusetzen.

6. Erschliessungsrichtplan

Der vorliegende Erschliessungsrichtplan datiert vom 4. Dezember 2008. lm Kapitel 8.1 des
Planungsberichts wird festgehalten, dass die Inhalte des Erschliessungsrichtplans mit der
vorliegenden Revision der Ortsplanung abgestimmt sind und keine Anderungen vorgenom-
men werden.

Wir stellen fest, dass der Erschliessungsrichtplan nicht auf dem aktuellen Stand ist (so ist
beispielweise die Strasse im Gebiet 21, Arbeitszone Schachen, mittlen/veile errichtet). Der
Erschliessungsrichtplan ist aufgrund der vorliegenden Gesamtrevision zu aktualisieren.

7. Richtpléne offentliche Fusswege und Radrouten (1:5'000)

Wir begriissen die vorgenommene Nachfiihrung und Aktualisierung der Richtpléne offentli-
che Fusswege und Radrouten. Damit wird der behordenverbindliche Teil des bestehenden
Instruments «Verkehrsstrategie Buchrain» vom 20. November 2008 auf den aktuellen Stand
gebracht und in zwei separaten behordenverbindlichen Richtplénen (1 25000) Ubersichtlich
dargestellt.

Vorliegend werden nur die genannten Pléine aktualisiert. Es bleibt somit unklar, wie mit der
«Verkehrsstrategie Buchrain» vom 20. November 2008 und im speziellen mit dem behorden-
verbindiichen Richtplantext «Bild 4 und 5: Radrouten und Fusswege» umgegangen wird.
Dies ist im Planungsbericht eindeutig zu erléutern. Die beiden Richtpiéne sind zwingend mit
einem behordenverbindlichem Richtplantext zu ergénzen.
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Die Luzerner Wandenzvege stellen fest, dass die bestehenden und geplanten Wanden/veg-
verbindungen im Richtplan 6ffentliche Fusswege korrekt abgebildet sind. Die Planung der
neuen Fuss— und Wandenivegverbindungen wird vollumf'a'nglich unterstiitzt. Die Antrége ge-
méss Stellungnahme vom 29. Oktober 2018 sind umzusetzen.

Gestiitzt auf die Stellungnahme der Dienststelle Iawa beantragen wir, im Gebiet Zitterli
(Schiltwald) auf den geplanten Fussweg zu verzichten und den bereits bestehenden Tram-
pelpfad nicht weiter zu unterhalten. Allenfalls ist eine andere Routenwahl zu prUfen.

Wir venlveisen auf die Ste|lungnahme von LuzernPlus vom 9. November 2018 und beantra-
gen, die aufgefiihrten Massnahmen Nr. 10 und 13 aus dem GVK besser in den Richtpl'a'nen
zu verankern. Die weiteren Ausfllihrungen sind zu beachten.

8. Digitales Datenmodell Zonenpléne

Der digitale Zonenplan gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die korrekte Abbildung des ge-
nehmigten Zonenplans im Raumdatenpool bzw. im Raumkataster wird von vielen Anwendern
(Gemeinden, Eigentiimern, Investoren, Fachleuten) vorausgesetzt. Zudem ist die VenNaltung
auf kantonaler und eidgenéssischer Stufe fiir statistische und strategische Arbeiten auf die
vereinbarte Verwendung (http://www.raumdatenpool.ch/) des kantonalen Datenmodells
angewiesen.

9. Weitere Sachbereiche

9.1. Abstimmung von Siedlung und Verkehr

Wir ven/veisen auf die Stellungnahme des Verkehrsverbundes und beantragen, die vorge—
schlegenen Massnahmen zur Reduktion der Parkplétze und zur verbesserten Erreichbarkeit
von OV—Haltestellen fiir den Langsamverkehr umzusetzen.

9.2. Altlasten und Abfallbewirtschaftung

Wir verweisen auf die Stellungnahme der Dienststelle uwe zur Deponie Altweg. Nachdem die
Deponie Altweg abgeschlossen ist und nicht mehr benétigt wird, ist die Deponiezone in der
vorliegenden Gesamtrevision aufzuheben. Dies wiirde im Ubrigen dem in Art. 32 Abs. 1 BZR
vorgesehenen Vorgehen entsprechen. Der geméss Planungsbericht allféllige Zusammen-
schluss der Deponiekérper Altweg und Cholben wére auf der Grundlage eines konkreten
Projekts zu priifen (projektbezogene Einzonung). Ein vorsorgliches Festhalten an der Depo-
niezone Altweg ist nicht zuléssig.

Wir beantragen, die Deponiezone im Zonenplan aufzuheben. Der Art. 32 «Deponiezone» ist
vollstéindig aus dem BZR zu streichen (vgl. Ziffer 8.5.2).

Beziiglich Altlasten ven/veisen wir auf die Stellungnahme der Dienststelle uwe.

9.3. Denkmalschutz und Archéiologie

Mit Venlveis auf die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege, beantragen wir, analog
den Ortsteilen Haslirain und Dorf (vgl. Ziffer B.2.3.1 und 2.3.4) Uber den Ortsteil Perlen eine
Uberlagernde Ortsbildschutzzone zu legen und im BZR einen entsprechenden Artikel zu
schaffen (vgl. Muster BZR). Die jetzige Umsetzung ist nicht genehmigungsféhig.

Wir ven/veisen zudem auf die Stellungnahme der Archéologie und bitten, diese in der weite—
ren Planung zu beachten.
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9.4. Grundwasser, Siedlungsentwéisserung und Léirm

Die Stellungnahme der Dienststelle uwe betreffend Grundwasser, Siedlungsentwésserung
und Lérm ist zu beachten. Wir beantragen Ihnen, die Grundwasserschutzareale als orientie-
renden Inhalt im Zonenplan zu ergénzen. Zudem ist in der Planlegende der Begriff «Schutz—
zone um Wassen‘assung» durch «Grundwasserschutzzone und -areal» zu ersetzen.

C. ERGEBNIS

Die im Entwurf vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung kann insgesamt als weitgehend
vollsténdig erarbeitet sowie als grésstenteils recht- und zweckméssig beurteilt werden. Auf-
grund der vorangehenden Ausfiihrungen ergibt sich, dass sie unter Beachtung der zuvor an-
gefiihrten Vorbehalte und Anderungsantrége mit den kantonal- und bundesrechtlichen
Grundlagen und Vorgaben Ubereinstimmt. Namentlich sind folgende Vorbehalte zu beachten
und zu bereinigen:

— Falls auf dem GrundstUck Nr. 1508 eine Park-and-PooI—Anlage ven/virklicht werden soll,
ist dieses umzuzonen (Ziffer B.2.1.).
Die Gestaltungsplan- und Bebauungsplanpflichtgebiete sind auf ihre Vollsténdigkeit zu
UberprUfen (Ziffer 821.) und der Umgang mit dem Bebauungsplan Tschann ist
schlijssiger zu erléutern (Ziffer B 2.5.).

— Bei Einzonungen ist im Raumplanungsbericht festzuhalten, ob die Freigrenze von
Fr. 50'000.00 fiJr eine allféllige Mehrwertabgabe erreicht wird (Ziffer. B.2.2.).

— Fijr die Einzonung von Teilen der Parzellen Nrn. 842 und 1603 ist das Thema FFF sowie
MehnNertabgabepflicht noch aufzuarbeiten und sind die Vorgaben beziiglich der
angrenzenden Naturschutzzone umzusetzen (Ziffer B. 2.2.2).

- Auch ftir die EnNeiterung der Zone fiir Sport— und Freizeitanlagen im Gebiet Grossmatt ist
das Thema FFF sowie MehnNertabgabepicht aufzuarbeiten sowie die Fléchenangabe
zu Uberprl'ifen (Ziffer B. 2.2.3).
Uber die Ortsteile Haslirain, Buchrain Dorf und Perlen ist eine iiberlagernde Ortsbild—
schutzzone zu legen (Ziffer B.2.3.1, 2.3.4. und 9.3.).
Die ausgeschiedenen Gewésserréume sind an diversen Orten anzupassen und es ist ori-
entierend darzustellen, fijr welche Fléchen keine Bewirtschaftungseinschrénkungen gel-
ten (Ziffer B.4.).

- Das BZR ist geméss den Ausfiihrungen zu iiberarbeiten (Ziffer B.5.).
— Art. 17 BZR muss klarer formuliert werden (Ziffer B.5.2).
— Art. 18 Abs. 4 BZR ist zu Uberarbeiten (Ziffer B.5.2.)

Die Zonenplanénderung «Perimeter hbhere Bauten geméss Art. 19 BZR» ist nicht
zweckméssig und muss daher grundsétzlich Uberdacht werden (Ziffer 8.2.3.6.).
Auf den Veniveis auf Gestaltungspléne fiir die Festlegung allfélliger Baumasse in BZR-
Bestimmungen ist zu verzichten (Ziffer B.5.2.).
Art. 22 BZR ist nicht genehmigungsféhig und muss grundlegend Uberarbeitet werden (Zif-
fer B. 5.2.).

— Auf die in Art. 25 Abs. 6 BZR geregelte Ausnahme vom Fahrtenmodell ist zu verzichten
(Ziffer B.5.2.).

— lm BZR ist eine Uberlagernde Ortsbildschutzzone geméss Muster BZR vorzusehen (Ziffer
3.2.3.1., 2.3.4. und 9.3.).

- Der Erschliessungsrichtplan ist aufgrund der vorliegenden Gesamtrevision zu
aktualisieren (Ziffer B.6.).

— Die Richtpléne éffentliche Fusswege und Radrouten sind geméss den Aushrungen zu
Uberarbeiten (Ziffer B.7.).
Die Deponiezone im Zonenplan ist aufzuheben und der Art. 32 BZR ist zu streichen (Zif-
fer 8.9.2.).
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In der vor/iegenden Form nicht genehmigungsféhig und somit aktuell nicht weiterzubearbei-
ten ist die Einzonung der Parzelle Nr. 1603 (ohne sijdliche Teilfléche) in eine Arbeitszone
(Ziffer B.2.2.2)

Ausserdem ersuchen wir Sie, die weiteren Empfehlungen und Hinweise zu beachten. Die
Vorlage kann weiterbearbeitet und fiir die Beschiussfassung durch die Stimmberechtigten
vorbereitet werden. Die Art. 17, 18, 22 und Art. 25 BZR sind vor der éffentlichen Auflage der
Dienststelle rawi zur nochmaligen kurzen Stellungnahme einzureichen. Sollte fiir die im BZR
noch zu schaffende Ortsbildschutzzone nicht die Bestimmung des Muster BZR iibernommen
werden, miisste auch diese Bestimmung vorgepriift werden. Ohne positive Riickmeldung der
Dienststelle rawi kann die Vorlage nicht éfientlich aufgelegt werden. Nach der Verabschie-
dung ist die Richt- und Nutzungsplanung dem Regierungsrat zur Genehmigung einzu-
reichen.

Freundliche Griiss

Fa ian eter “
Regierungsrat

Beilagen:

- Kopien aller Stellungnahmen
— LUBAT 2019 (Tabelle T1)
- kommentiertes BZR

Kopie an (digital inkl. Beilagen):

— Planungsbiiro Planteam 8 AG, Inseliquai 10, Postfach 3620, 6002 Luzern
- Dienststelle Landwirtschaft und Wald
— Dienststelle Verkehr und Infrastruktur
— Dienststelle Umwelt und Energie
— Dienststelle Raum und Wirtschaft, Abteilung Raumentwicklung
- Rechtsdienst Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
— Dienststelle Hochschulbildung und Kultur, Abteilung Denkmalpflege und Archéologie
- Gemeindeverband LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon
- Verkehrsverbund Luzern, Seidenhofstrasse 2, Postfach 4306, 6002 Luzern
- Luzerner Wanderwege, GUterstrasse 5, 6005 Luzern
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 per E-Mail 

Luzern, 23. Oktober 2018 sur 
Projekt Gesamtrevision Ortsplanung Buchrain 
Register 10-107 
 

André Duss 
KANTON LUZERN 
Raum und Wirtschaft (rawi) 
Raumentwicklung 
Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 

Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung: Stellungnahme VVL 
 
 
Sehr geehrter Herr Duss 
 
Vielen Dank für die Zustellung der entsprechenden Unterlagen sowie die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zur Gesamtrevision der Ortsplanung der Gemeinde Buchrain. Gerne geben wir 
Ihnen nachfolgend unsere Rückmeldung. 
 
Aus Sicht des Verkehrsverbund Luzern VVL kann der Gesamtrevision der Ortsplanung grund-
sätzlich zugestimmt werden. Wir weisen darauf hin, dass das in der Verkehrsstrategie von 
2008 dargestellte öV-Angebot weder dem aktuellen Stand noch dem auf Fahrplanwechsel En-
de 2019 vorgesehenen Zielzustand entspricht. Die darin als optional dargestellte Linienfüh-
rung der Linie 22 Richtung Perlen wird vom VVL nicht angestrebt. Mit dieser Linienführung 
wäre der vorgesehene Anschluss an der Haltestelle Reussbrücke auf die Linie 111 (entspre-
chendes Projekt für Haltestellen in Erarbeitung) nicht mehr möglich.  
 
Wir begrüssen die im Bau- und Zonenreglement unter Artikel 2 Absatz 5 vorgesehenen Mobi-
litätskonzepte bei Neubauten/Erweiterungsbauten in Zone B sowie in Bebauungs- und Gestal-
tungsplanpflichtgebieten. Weiter regen wir an, im Sinne der Massnahme M5 Parkierung des 
Siedlungsleitbildes sowie Artikel 41 Absatz 8, eine Reduktion der Mindestanzahl Parkplätze in 
Lagen mit guter öV-Erschliessung bei entsprechenden Projekten zu prüfen und anzustreben. 
Solche Massnahmen sind eine wichtige Voraussetzung für die gemäss Prüfbericht zur Gesamt-
revision angestrebte Verlagerung vom MIV auf den öV und den Fuss- und Veloverkehr. 
  

Verkehrsverbund Luzern
Seidenhofstrasse 2 — Postfach 4306
6002 Luzern

Telefon 041 228 47 20

Telefax 041 226 45 66

info@vvl.ch

www.vv|.ch

Luzern

per E-Mail
Luzern, 23. Oktober 2018 sur André Duss
Projekt Gesamtrevision Ortsplanung Buchrain KANTON LUZERN

RegiSter ”"107 Raum und Wirtschaft (rawi)
Raumentwicklung
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung: Stellungnahme VVL

Sehr geehrter Herr Duss

Vielen Dank fiJr die Zustellung der entsprechenden Unterlagen sowie die Moglichkeit zur Stel-
lungnahme zur Gesamtrevision der Ortsplanung der Gemeinde Buchrain. Gerne geben wir
Ihnen nachfolgend unsere RUckmeIdung.

Aus Sicht des Verkehrsverbund Luzern VVL kann der Gesamtrevision der Ortsplanung grund—
s‘citzlich zugestimmt werden. Wir weisen darauf hin, dass das in der Verkehrsstrategie von
2008 dargestellte oV—Angebot weder dem aktuellen Stand noch dem auf Fahrplanwechsel En—
de 2019 vorgesehenen Zielzustand entspricht. Die darin als optional dargestellte Linienfuh-
rung der Linie 22 Richtung Perlen wird vom VVL nicht angestrebt. Mit dieser Linienfijhrung
wére der vorgesehene Anschluss an der Haltestelle Reussecke auf die Linie 111(entspre—
chendes Projekt fijr Haltestellen in Erarbeitung) nicht mehr moglich.

Wir begrijssen die im Bau— und Zonenreglement unter Artikel 2 Absatz 5 vorgesehenen Mobi—
litétskonzepte bei Neubauten/Erweiterungsbauten in Zone B sowie in Bebauungs— und Gestal—
tungsplanpflichtgebieten. Weiter regen wir an, im Sinne der Massnahme M5 Parkierung des
Siedlungsleitbildes sowie Artikel 41 Absatz 8, eine Reduktion der Mindestanzahl Parkplia'tze in
Lagen mit guter oV-Erschliessung bei entsprechenden Projekten zu prUfen und anzustreben.
Solche Massnahmen sind eine wichtige Voraussetzung fiJr die geméss Prijfbericht zur Gesamt—
revision angestrebte Verlagerung vom MIV auf den 6V und den Fuss— und Veloverkehr.
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Das zur Einzonung/Arrondierung vorgesehene Gebiet Schachen wird durch den öV mehrheit-
lich erschlossen. Wir empfehlen, bei der Erarbeitung der Gestaltungspläne für dieses Gebiet, 
wie auch für das Gebiet Stägmatt Schürmatt, attraktive und direkte Fusswege anzustreben. 
Dadurch wird die Zugänglichkeit zu den Haltestellen und damit zum öV gewährleistet. 
 
Vielen Dank für die Berücksichtigung unserer Rückmeldungen, bei Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Pascal Süess 
Geschäftsführer 
 

Samuel Urech 
Angebotsplanung 
Direktwahl +41 41 228 4726 
samuel.urech@vvl.ch 

 

Das zur Einzonung/Arrondierung vorgesehene Gebiet Schachen wird durch den 6V mehrheit—
lich erschlossen. Wir empfehlen, bei der Erarbeitung der Gestaltungsplane fUr dieses Gebiet,
wie auch fUr das Gebiet Stagmatt SchUrmatt, attraktive und direkte Fusswege anzustreben.
Dadurch wird die Zuganglichkeit zu den Haltestellen und damit zum 6V gewahrleistet.

Vielen Dank fUr die BerUcksichtigung unserer RUckmeIdungen, bei Fragen stehen wir gerne
zur Vernung.

Freundliche GrUsse

75/ 4% /g
Pascal SUess Samuel Urech
Geschaftsfuhrer Angebotsplanung

Direktwahl +41 41 228 4726
samuel.urech@vv|.ch
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1

Duss Andre

Von: VVL Stellungnahme
Gesendet: Montag, 29. April 2019 17:11
An: Duss Andre
Betreff: AW: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain;

Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Sehr geehrter Herr Duss

Besten Dank für die Zustellung der Unterlagen. Seitens VVL haben wir keine Ergänzungen zu unserer Stellungnahme
vom 23. Oktober 2018 und verzichten daher auf eine erneute Stellungnahme zu den überarbeiteten Unterlagen.

Freundliche Grüsse

Samuel Urech
Angebotsplanung

Verkehrsverbund Luzern (VVL)
Seidenhofstrasse 2
6002 Luzern

Telefon 041 228 47 26
samuel.urech@vvl.ch
www.vvl.ch

Von: Andre Duss [mailto:andre.duss@lu.ch]
Gesendet: Montag, 29. April 2019 16:57
An: VVL Stellungnahme
Betreff: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Anhänge: 01_buc_BZR.pdf (719 kB) 02_buc_Zonenplan.pdf (7.55 MB) 03_buc_40907-18_11B_GWR_181112.pdf (2.64
MB) ...

Guten Abend
Anbei senden wir Ihnen in oben genannter Angelegenheit die Unterlagen zur 2.
Vernehmlassung bis 31. Mai 2019. Bitte beachten Sie insb. das beiliegende
Vernehmlassungsschreiben (in Word).

Duss Andre

Von: VVL Stellungnahme
Gesendet: Montag, 29. April 2019 17:11
An: Duss Andre
Betreff: AW: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain;

Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Sehr geehrter Herr Duss

Besten Dank fUr die Zustellung der Unterlagen. Seitens VVL haben wir keine Ergénzungen zu unserer Stellungnahme
vom 23. Oktober 2018 und verzichten daher auf eine erneute Stellungnahme zu den Uberarbeiteten Unterlagen.

Freundliche GrUsse

Samuel Urech
Angebotsplanung

Verkehrsverbund Luzern (VVL)
Seidenhofstrasse 2
6002 Luzern

Telefon 041 228 47 26
samuel.urech@vvl.ch
www.vv|.ch

Duo-Tageskarte for CHF 35.—

Von: Andre Duss [mailtozandre.duss@lu.ch]
Gesendet: Montag, 29. April 2019 16:57
An: WL Stellungnahme
Betreff: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Anhéinge: 01 buc BZR.pdf(719 kB) 02 buc Zonenplan.pdf(7.55 MB) 03 buc 40907-18 11B GWR 181112.pdf(2.64
MB)

Guten Abend
Anbei senden wir Ihnen in oben genannter Angelegenheit die Unterlagen zur 2.
Vernehmlassung bis 31. Mai 2019. Bitte beachten Sic insb. das beiliegende
Vernehmlassungsschreiben (in Word).
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Besten Dank und freundliche Grüsse
André Duss

Download starten

Besten Dank und fieundliche Griisse
André Duss

Download starten



 
 

 
 
 
 
 
Andreas Lehmann 
Technischer Leiter/ Geschäftsleiter 
Hirschmattstrasse 36 
6003 Luzern 
Tel. 041 342 11 18 
andreas.lehmann@luzerner-wanderwege.ch 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Luzern, 29. Oktober 2018 
 
 
 
Gemeinde Buchrain, Gesamtrevision der Ortsplanung 
Stellungnahme Luzerner Wanderwege 
 
Sehr geehrter Herr Duss 
 
Mit Mail vom 10. Oktober 2018 fordern Sie uns auf, zur Gesamtrevision der Ortsplanung der 
Gemeinde Buchrain Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne wahr und 
äussern uns wie folgt:  
 
Grundlagen 
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat den Wanderwegrichtplan der Regionalplanung 
Luzern im Sinne von Art. 4 Abs. 1 des Fuss- und Wanderweggesetztes am 9. Juni 1998 
genehmigt. Dieser bildet die Grundlage für die Planung der Wanderwege in den 
Gemeinden.  
Weitere Grundlagen bestehen mit dem Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG), 
der Verordnung über Fuss- und Wanderwege (FWV) und dem Weggesetz des Kantons 
Luzern.  
  
Ausgangslage 
Über die Gemeinde Buchrain führt eine grosse Anzahl von Wanderrouten. Diese führen von 
Buchrain beispielsweise nach Luzern, Meggen, Ebikon oder Emmenbrücke. Das 
Wanderwegnetz hat für die Naherholung der Einwohner der Gemeinde Buchrain und der 
umliegenden Gemeinden eine grosse Bedeutung. 
Die Wanderwege führen durch das Siedlungsgebiet von Buchrain und überschneiden sich 
teilweise mit dem Fusswegnetz der Gemeinde. Die Linienführungen sind im Wanderweg-
richtplan von 1998 festgehalten sowie aktuell nach Wanderwegrichtplan 2018 nachgeführt. 
Der Wanderwegrichtplan 2018 befindet sich in Vernehmlassung.  
 
Vorhaben 
Im Richtplan öffentliche Fusswege sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten 
Fuss- und Wanderwege abgebildet. 
 
 
 
 
 

Kanton Luzern 
Raum und Wirtschaft 
Herr André Duss 
Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 
 

I]
WANDERWEGE
Andreas Lehmann
Technischer Leiter/ Geschéftsleiter
Hirschmattstrasse 36
6003 Luzern
Tel. 041 342 11 18
andreas.lehmann@|uzerner-wanderwege.ch

Kanton Luzern
Raum und Wirtschaft
Herr André Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 29. Oktober 2018

Gemeinde Buchrain, Gesamtrevision der Ortsplanung
Stellungnahme Luzerner Wanderwege

Sehr geehrter Herr Duss

Mit Mail vom 10. Oktober 2018 fordern Sie uns auf, zur Gesamtrevision der Ortsplanung der
Gemeinde Buchrain Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne wahr und
éussern uns wie folgt:

Grundlagen
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat den Wanderwegrichtplan der Regionalplanung
Luzern im Sinne von Art. 4 Abs. 1 des Fuss- und Wanderweggesetztes am 9. Juni 1998
genehmigt. Dieser bildet die Grundlage fL'Jr die Planung der Wanderwege in den
Gemeinden.
Weitere Grundlagen bestehen mit dem Bundesgesetz Uber Fuss— und Wanderwege (FWG),
der Verordnung Uber Fuss- und Wanderwege (FWV) und dem Weggesetz des Kantons
Luzern.

Ausgangslage
Uber die Gemeinde Buchrain fL'Jhrt eine grosse Anzahl von Wanderrouten. Diese fUhren von
Buchrain beispielsweise nach Luzern, Meggen, Ebikon oder EmmenbrL'Jcke. Das
Wanderwegnetz hat fUr die Naherholung der Einwohner der Gemeinde Buchrain und der
umliegenden Gemeinden eine grosse Bedeutung.
Die Wanderwege fUhren durch das Siedlungsgebiet von Buchrain und Uberschneiden sich
teilweise mit dem Fusswegnetz der Gemeinde. Die LinienfUhrungen sind im Wanderweg-
richtplan von 1998 festgehalten sowie aktuell nach Wanderwegrichtplan 2018 nachgehrt.
Der Wanderwegrichtplan 2018 befindet sich in Vernehmlassung.

Vorhaben
Im Richtplan 6ffent/iche Fusswege sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten
Fuss— und Wanderwege abgebildet.



 
 

 
 
Beurteilung 
Die bestehenden und geplanten Wanderwegverbindungen sind im Richtplan öffentliche 
Fusswege korrekt abgebildet.  
Die Planung der neuen Fuss- und Wanderwegverbindungen können wir vollumfänglich 
unterstützen. 
 
Anträge: 
 

− An den Linienführungen der Wanderwege gemäss Richtplan öffentliche Fusswege ist 
festzuhalten. 

− Wegstrecken, welche heute eine natürliche Wegoberfläche (Kies) aufweisen, sind als 
solche zu erhalten oder gemäss Rücksprache mit den Luzerner Wanderwegen zu 
ersetzen. 

− Es ist darauf zu achten, dass das Fusswegnetz der Gemeinde mit demjenigen des 
Wanderwegnetzes übereinstimmt. 

  
 
Für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
LUZERNER WANDERWEGE 

Technischer Leiter 

 
Andreas Lehmann 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beurteilung
Die bestehenden und geplanten Wanderwegverbindungen sind im Richtplan 6ffent/iche
Fusswege korrekt abgebildet.
Die Planung der neuen Fuss- und Wanderwegverbindungen kénnen wir vollumfénglich
unterstL'Jtzen.

Antrége:

— An den LinienfUhrungen der Wanderwege geméss Richtplan 6ffent/iche Fusswege ist
festzuhalten.

— Wegstrecken, welche heute eine natUrliche Wegoberfléche (Kies) aufweisen, sind als
solche zu erhalten oder geméss RUcksprache mit den Luzerner Wanderwegen zu
ersetzen.

— Es ist darauf zu achten, dass das Fusswegnetz der Gemeinde mit demjenigen des
Wanderwegnetzes Ubereinstimmt.

FUr die BerUcksichtigung unserer Stellungnahme bedanken wir uns.

Freundliche GrUsse

LUZERNER WANDERWEGE

Technischer Leiter

NV. amw
Andreas Lehmann
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Duss Andre

Von: Andreas Lehmann <andreas.lehmann@luzerner-wanderwege.ch>
Gesendet: Montag, 20. Mai 2019 16:53
An: Duss Andre
Betreff: AW: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain;

Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Sehr geehrter Herr Duss

Danke für die Möglichkeit der Stellungnahme. Aus Sicht der Wanderwege sind keine Änderungen erfolgt, weshalb
unsere Stellungnahme vom 29. Oktober 2018 nach wie vor gilt.

Besten Dank für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Andreas Lehmann

Von: Andre Duss [mailto:andre.duss@lu.ch]
Gesendet: Montag, 29. April 2019 16:57
An: andreas.lehmann@luzerner-wanderwege.ch
Betreff: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Anhänge: 01_buc_BZR.pdf (719 kB) 02_buc_Zonenplan.pdf (7.55 MB) 03_buc_40907-18_11B_GWR_181112.pdf
(2.64 MB) ...

Guten Abend
Anbei senden wir Ihnen in oben genannter Angelegenheit die Unterlagen zur 2.
Vernehmlassung bis 31. Mai 2019. Bitte beachten Sie insb. das beiliegende
Vernehmlassungsschreiben (in Word).
Besten Dank und freundliche Grüsse
André Duss

Download starten

Duss Andre

Von: Andreas Lehmann <andreas.lehmann@|uzerner-wanderwege.ch>
Gesendet: Montag, 20. Mai 2019 16:53
An: Duss Andre
Betreff: AW: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain;

Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Sehr geehrter Herr Duss

Danke fUr die Méglichkeit cler Stellungnahme. Aus Sicht cler Wanderwege sind keine Anderungen erfolgt, weshalb
unsere Stellungnahme vom 29. Oktober 2018 nach wie vor gilt.

Besten Dank fUr die Kenntnisnahme.

Freundliche GrUsse

Andreas Lehmann

Von: Andre Duss [mailtozandre.duss@|u.ch]
Gesendet: Montag, 29. April 2019 16:57
An: andreas.Iehmann@|uzerner-wanderwege.ch
Betreff: FileXchange KTLU: Gemeinde Buchrain; Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Anhénge: 01 buc BZR.9df (719 kB) 02 buc Zonenglangdf (7.55 MB) 03 buc 40907-18 11B GWR 181112.pdf
(2.64 MB)

Guten Abend
Anbei senden wir Ihnen in oben genannter Angelegenheit die Unterlagen zur 2.
Vernehmlassung bis 31. Mai 2019. Bitte beachten Sie insb. das beiliegende
Vernehmlassungsschreiben (in Word).
Besten Dank und freundliche Grflsse
André Duss

Download starten



KANTON
LUZERN
Bun lJr-wweilr um \VHLxrha*sr1epow'&vx"erv

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Arsenalstrasse 43
Postfach
6010 Kriens 2 Sternmatt
Telefon 041 3181212
vif@lu.ch
www.vif.|u.ch

Dienststelle
Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr André Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Kriens, 7. Mai 2019 zeu/Dar/VOP/MUD/Su/End/Ho/ah/DBI
ID 19_412 / 2112.1066 / 2019-95

GEMEINDE BUCHRAIN
Vernehmlassung; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)

Sehr geehrter Herr Duss
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf die am 29. April 2019 per Axioma erhaltenen Unterlagen und éussern
uns dazu wie folgt:

VERKEHRSPLANUNGIKANTONSSTRASSEN
Der Strassenraum (Verkehrszone) vor dem Nordportal des Tunnels Buchrain (Bereich Par-
zellen Nrn. 896 und 1508) und beim SUdportal (Parzelle Nr. 110) ist an die heutigen Gege-
benheiten anzupassen.

Im Bereich Knoten K 65/K 650 und EinmUndung Gemeindestrassee ist orientierend die pro-
jektbezogene Gewésserbaulinie der Reuss einzutragen.

Auf der Parzelle Nr. 1508 ist die Erstellung einer Park & Pool—Anlage vorgesehen. Geméss
vorliegenden Zonenplan liegt die geplante Park & Pool-Anlage in der Arbeitszone C (Bau-
und Zonenreglement [BZR]: Art. 25: Transport— und gUterverkehrsintensive Nutzungen sind
nicht zuléssig). MUsste die Park & Pool-Anlage nicht in einer éfientlichen Zone liegen?

NATURGEFAHREN
Anpassungen (vor allem Verringerungen) von der theoretischen Gewésserraumbreite sind im
Gewésserraumplan darzustellen (Vermassung an Engstellen, welche Fléche wird verringert).
Der Gewésserraum (GWR) wurde nun im Zonenplan auch dargestellt ausser bei den Natur-
schutzzonen. Der GWR sollte auch Uber die Naturschutzzonen ausgeschieden werden da in
der Regel verschiedene Bestimmungen gelten.

19_412_b2_rawi_re Seite 1 / 2



Rotbach (Gewésser ID 133001)
Entlang des Rotbaches wurde auf den Parzellen Nr. 293, 948, 265, 266 und 267 der GWR
von einseitig 19 m auf 15.50 m reduziert. Da es sich hier lediglich um eine Bewirtschaftungs—
strasse handelt, ist eine allgemeine Anpassung an den Gewasserlauf nicht méglich. Zudem
handelt es sich hier weder um dicht bebautes Gebiet noch ist der Hochwasserschutz fijr ei-
nige der betroffenen Parzellen gegeben. Daher ist eine Reduzierung grundsatzlich nicht
méglich.

Punktuell kann der GWR durch die Generalisierung/Anpassung an Inhalte des Grundbuch-
plans die Minimalbreite in der Gréssenordnung von maximal 5-10% unterschreiten. Die An—
passung hier an den Strassenverlauf ist zum Teil deutlich héher.

Der GWR am Rotbach von minimal 38.00 m (bzw. einseitig 19.00 m) kann daher nicht ver—
ringert werden auch wenn die Dienststelle Verkehr und lnfrastruktur (vif) im damaligen Bau-
gesuch 2017-3132 bei der Parzelle Nr. 293 von einer falschen Gewasserraumbreit von
31.00 m ausgegangen ist.

Reuss + Ron theoretischer GWR
Kartenlegende "Gewasserbaulinie in Bearbeitung" ist etwas unpassend. Es ist der theoreti-
sche, minimale GWR dargestellt. Die Baulinien vom Projekt Reuss und Ron verlaufen an-
ders. Diese kommenden Baulinien vom Wasserbauprojekt k'c'mnen orientierend dargestellt
werden. Sobald diese Baulinien genehmigt sind, kann der GWR entsprechend angepasst
werden. Wir empfehlen die Kartenlegende entsprechend anzupassen.

Gefahrenkarte
Die Gefahrenzonen beziehungsweise Gefahrengebiete sind im separaten Plan dargestellt
und im BZR Art. 33 beschrieben.

Wir bitten Sie um Beriicksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlas-
sung.

Freundliche GrUsse

/‘ W
i

Ure Zéhnder 3; Beat Hofstetter
. Abteilungsleiter Naturgefahren Abteilungsleiter Planung Strassen

GEMElNDE BUCHRAlN Seite 2 / 2
Vernehmlassung; Gesamtrevision der Onsplanung (2. Eingabe)



 

LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon, m.baumgartner@luzernplus.ch, Tel. 041 444 02 68 

 

 
Stellungnahme Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision Ortsplanung 

Sehr geehrter Herr Duss 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Sie haben LuzernPlus im Rahmen des 2. Vernehmlassungsverfahrens zur Gesamtrevision der 
Ortsplanung in der Gemeinde Buchrain zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für 
die Einladung und nehmen gerne wie folgt dazu Stellung. 
 
Unsere Stellungnahme basiert auf den Unterlagen, die uns in digitaler Form zugestellt worden sind. 
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich inhaltlich auf die Überprüfung der übergeordneten 
Planungsgrundlagen und -strategien von LuzernPlus. 
 
 
Arrondierungen in der Arbeitszone Schachen 
 
Für die Arrondierung der Parzellen 1603 und 842 liegen separate Stellungnahmen von LuzernPlus 
vor (Schreiben vom 13.11.2019 und 15.04.2019). Wir weisen nochmals darauf hin, dass der 
Vorstand von LuzernPlus die gewünschte Bauzonenerweiterung der Parzelle 1603 und somit 
Überschreitung der Siedlungsbegrenzungslinie Typ A als nicht bewilligungsfähig einstuft. Aus der 
Sicht von LuzernPlus handelt es sich dabei nicht um eine projektbezogene Erweiterung der 
Bauzone für einen bestehenden Betrieb.  
 
 
Erweiterung der Zone für Sport- und Freizeitanlagen 
 
Die Erweiterung der Zone für Sport- und Freizeitanlagen im Gebiet Grossmatt überschreitet die im 
Regionalen Teilrichtplan Siedlungslenkung festgelegten Siedlungsbegrenzungslinien.  
 
 

 
Ebikon, 20. Mai 2019 

Per Mail an:  
Kanton Luzern 
Dienststelle Raum und Wirtschaft  
Herr André Duss 
andre.duss@lu.ch 

LuzernPIus

LUZERNI]
NtltI’VK HEGH'JNALE tNlWICKLUNG

Per Mail an:
Kanton Luzern
Dienststelle Raum und Wirtschaft
Herr Andre Duss
andre.duss@|u.ch

Ebikon, 20. Mai 2019

Stellungnahme Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision Ortsplanung

Sehr geehrter Herr Duss
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben LuzernPIus im Rahmen des 2. Vernehmlassungsverfahrens zur Gesamtrevision der
Ortsplanung in der Gemeinde Buchrain zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen fL'Jr
die Einladung und nehmen gerne wie folgt dazu Stellung.

Unsere Stellungnahme basiert auf den Unterlagen, die uns in digitaler Form zugestellt worden sind.
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich inhaltlich auf die UberprUfung der Ubergeordneten
Planungsgrundlagen und -strategien von LuzernPIus.

Arrondierungen in der Arbeitszone Schachen

FL'Jr die Arrondierung der Parzellen 1603 und 842 liegen separate Stellungnahmen von LuzernPIus
vor (Schreiben vom 13.11.2019 und 15.04.2019). Wirweisen nochmals darauf hin, dass der
Vorstand von LuzernPIus die gewflnschte Bauzonenerweiterung der Parzelle 1603 und somit
Uberschreitung der Siedlungsbegrenzungslinie Typ A als nicht bewilligungsfahig einstuft. Aus der
Sicht von LuzernPIus handelt es sich dabei nicht um eine projektbezogene Erweiterung der
Bauzone fL'Jr einen bestehenden Betrieb.

Erweiterung der Zone fiir Sport- und Freizeitanlagen

Die Erweiterung der Zone fl'Jr Sport- und Freizeitanlagen im Gebiet Grossmatt Uberschreitet die im
Regionalen Teilrichtplan Siedlungslenkung festgelegten Siedlungsbegrenzungslinien.

LuzernPIus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon, m.baumgartner@luzernplus.ch, Tel. 041 444 02 68



 

LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon, m.baumgartner@luzernplus.ch, Tel. 041 444 02 68 

 

Die Erweiterung der Zone für Sport- und Freizeitanlagen liegt zwar ausserhalb der 
Siedlungsbegrenzungslinie Typ A. Doch gemäss Ziffer 1.5 des behördenverbindlichen 
Richtplantextes sind Ausnahmen ausserhalb der Siedlungsbegrenzungslinien möglich, welche 
keine Anpassung des Regionalen Teilrichtplans benötigen. Zu diesen Ausnahmen zählen auch 
Zonen für Sport- und Freizeitanlagen. Sofern das Bau- und Umweltdepartement des Kantons 
Luzern das Vorhaben mit Hufschmied, Pferdepensionsbetrieb etc. in der Zone für Sport- und 
Freizeitanlagen als zonenkonform erachtet, gibt es aus regionaler Sicht keine Einwände gegen das 
geplante Vorhaben. 
 
LuzernPlus weist darauf hin, dass die Ausnahmeregelungen gemäss Ziffer 1.5 des 
behördenverbindlichen Richtplantextes nicht überstrapaziert werden sollen.   
 
 
Richtplan öffentliche Fusswege / Radrouten 
 
Für die Richtpläne öffentliche Fusswege und Radrouten verweisen wir auf die Stellungnahme von 
LuzernPlus vom 9.11.2018.  
 
 
 
Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns. 
 
 
Freundliche Grüsse 
LuzernPlus 
 
 
 
Armin Camenzind Mario Baumgartner 
Geschäftsführer Projektleiter  

LuzernPlus

LUZERNI]
NtltI’VK HEGH'JNALE tNlWICKLUNG

Die Erweiterung der Zone fl'Jr Sport- und Freizeitanlagen liegt zwar ausserhalb der
Siedlungsbegrenzungslinie Typ A. Doch geméss Ziffer 1.5 des behérdenverbindlichen
Richtplantextes sind Ausnahmen ausserhalb der Siedlungsbegrenzungslinien méglich, welche
keine Anpassung des Regionalen Teilrichtplans benétigen. Zu diesen Ausnahmen zéhlen auch
Zonen fUr Sport- und Freizeitanlagen. Sofern das Bau- und Umweltdepartement des Kantons
Luzern das Vorhaben mit Hufschmied, Pferdepensionsbetrieb etc. in der Zone fL'Jr Sport- und
Freizeitanlagen als zonenkonform erachtet, gibt es aus regionaler Sicht keine Einwénde gegen das
geplante Vorhaben.

LuzernPIus weist darauf hin, dass die Ausnahmeregelungen geméss Ziffer 1.5 des
behérdenverbindlichen Richtplantextes nicht Uberstrapaziert werden sollen.

Richtplan 6ffent|iche Fusswege / Radrouten

FL'Jr die Richtpl'e'me éffentliche Fusswege und Radrouten verweisen wir auf die Stellungnahme von
LuzernPIus vom 9.11.2018.

FUr die Méglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns.

Freundliche GrUsse
LuzernPlus

Armin Camazind Mario B u artner
Gesch'e'lftsfu rer Projektlei’ter

LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon, m.baumgartner@luzernplus.ch, Tel. 041 444 02 68



 

LuzernPlus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon, m.baumgartner@luzernplus.ch, Tel. 041 444 02 68 

 

 
Stellungnahme Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision Ortsplanung 

Sehr geehrter Herr Duss 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Sie haben LuzernPlus im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Gesamtrevision der 
Ortsplanung in der Gemeinde Buchrain zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für 
die Einladung und nehmen gerne wie folgt dazu Stellung. 
 
Unsere Stellungnahme basiert auf folgenden Unterlagen, die uns in digitaler Form zugestellt 
worden sind:  
 

- Bau- und Zonenreglement, 20. September 2018 
- Zonenplan, 20. September 2018 
- Richtplan öffentliche Fusswege, 20. September 2018 
- Richtplan Radrouten, 20. September 2018 
- Richtplan Reitwege, 20. September 2018 
- Planungsbericht nach Art. 47 RPV , 20. September 2018 
- Siedlungsleitbild Buchrain, 16. März 2017 
- Erschliessungsrichtplan Gemeinde Buchrain, 4. Dezember 2008 
- Verkehrsstrategie der Gemeinde Buchrain, 20. November 2008 
- Entwicklungskonzept Dorfzentrum Bueri, 13. November 2014 
- Verkehrsstrategie Buchrain, 20. November 2008 
- Teilzonenplan Gefahrengebiet. 20. September 2018 
- Gewässerraum Plan und technischer Bericht Buchrain, 12. September 2018 

 
Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich inhaltlich auf die Überprüfung der übergeordneten 
Planungsgrundlagen und -strategien von LuzernPlus. 

 
 

 
Ebikon, 9. November 2018 

Per Mail an:  
Kanton Luzern 
Dienststelle Raum und Wirtschaft  
Herr André Duss 
andre.duss@lu.ch 

LuzernPlus

LUZERNI]
NtltI’VK HEGH'JNALE tNlWICKLUNG

Per Mail an:
Kanton Luzern
Dienststelle Raum und Wirtschaft
Herr André Duss
andre.duss@|u.ch

Ebikon, 9. November 2018

Stellungnahme Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision Ortsplanung

Sehr geehrter Herr Duss
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben LuzernPIus im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Gesamtrevision der
Ortsplanung in der Gemeinde Buchrain zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen fL'Jr
die Einladung und nehmen gerne wie folgt dazu Stellung.

Unsere Stellungnahme basiert auf folgenden Unterlagen, die uns in digitaler Form zugestellt
worden sind:

- Bau- und Zonenreglement, 20. September 2018
- Zonenplan, 20. September 2018
- Richtplan offentliche Fusswege, 20. September 2018
- Richtplan Radrouten, 20. September 2018
- Richtplan Reitwege, 20. September 2018
- Planungsbericht nach Art. 47 RPV , 20. September 2018
- Siedlungsleitbild Buchrain, 16. Min 2017
- Erschliessungsrichtplan Gemeinde Buchrain, 4. Dezember 2008
- Verkehrsstrategie der Gemeinde Buchrain, 20. November 2008
- Entwicklungskonzept Dorfzentrum Bueri, 13. November 2014
- Verkehrsstrategie Buchrain, 20. November 2008
- Teilzonenplan Gefahrengebiet. 20. September 2018
- Gew'a'lsserraum Plan und technischer Bericht Buchrain, 12. September 2018

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich inhaltlich auf die UberprUfung der Ubergeordneten
Planungsgrundlagen und -strategien von LuzernPIus.
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Einzonung Arbeitszone A und Erweiterung der Zone für Sport- und Freizeitanlagen 
 
Die Einzonung der Arbeitszone A im Gebiet Schachen/Perlen sowie die Erweiterung der Zone für 
Sport- und Freizeitanlagen im Gebiet Grossmatt überschreiten die im regionalen Teilrichtplan 
Siedlungslenkung festgelegten Siedlungsbegrenzungslinien.  
 
Für die Überschreitung der Siedlungsbegrenzungslinie Typ B im Gebiet Schachen/Perlen liegt eine 
separate Stellungnahme von LuzernPlus vor. Die festgelegte Gestaltungsplanpflicht für dieses 
Gebiet ermöglicht es, die im TRP Siedlungslenkung unter Ziffer 1.3  lit. b aufgeführten 
Bestimmungen einzuhalten. Ein Nachweis ist von der Gemeinde Buchrain im Zeitpunkt der 
entsprechenden Planung dem RAWI und LuzernPlus einzureichen.  
 
Die Erweiterung der Zone für Sport- und Freizeitanlagen liegt zwar ausserhalb der 
Siedlungsbegrenzungslinie Typ A. Doch gemäss Ziffer 1.5 des behördenverbindlichen 
Richtplantextes sind Ausnahmen ausserhalb der Siedlungsbegrenzungslinien möglich, welche 
keine Anpassung des regionalen Teilrichtplans benötigen. Zu diesen Ausnahmen zählen auch 
Zonenerweiterungen für öffentliche Aufgaben, unter welcher die Zone für Sport- und 
Freizeitanlagen fällt. Aus regionaler Sicht gibt es folglich keine Einwände gegen dieses Vorhaben. 
 
 
Richtplan öffentliche Fusswege / Radrouten 
 
Im Gesamtverkehrskonzept (GVK) LuzernOst Massnahmenblatt Nr. LV1 sind die wichtigsten 
Massnahmen aus regionaler Sicht zur Verbesserung des Fuss- und Veloverkehrs im Rontal 
aufgeführt. Vorbehalten bleibt die Genehmigung  an der Delegiertenversammlung von LuzernPlus 
am 23.11.2018.  
 
Die Massnahme Nr.10 sieht die Prüfung und Anpassung der Langsamverkehrsverbindung im 
Bereich der HLS-Anschlüsse Buchrain vor. Diese Thematik soll in den vorliegenden Richtplänen 
stärker berücksichtigt werden. Die Gemeinde soll sich aktiv dafür einsetzten, dass die Situation für 
den Fuss- und Veloverkehr in diesem Bereich verbessert wird. Die Massnahme Nr. 13 des 
Massnahmenblatts Nr. LV1 bezieht sich auf die Erstellung eines Veloverkehrsangebots entlang der 
Buchrainstrasse. Die Federführung liegt zwar beim vif, da es sich um die Kantonsstrasse Nr. 65 
handelt, doch dieses Begehren soll im Richtplan Radrouten beachtet werden.  
 
LuzernPlus begrüsst die Lückenschliessung entlang der Ron, denn dadurch kann der 
übergeordnete Ron- und Rotseeweg erstellen werden.  Die im „Richtplan öffentliche Fusswege“ 
geplanten Fusswege schliessen wichtige Lücken für ein optimales und attraktives Fusswegnetz im 
Rontal.  
 
Für die Möglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns. 
 
 
Freundliche Grüsse 
LuzernPlus 
 
 
 
Armin Camenzind Mario Baumgartner 
Geschäftsführer Projektleiter  

LuzernPIus

LUZERNI]
NtlEWEI’VK HEGiONALE tNiWiCKLUNG

Einzonung Arbeitszone A und Erweiterung der Zone fiir Sport- und Freizeitanlagen

Die Einzonung der Arbeitszone A im Gebiet Schachen/Perlen sowie die EnNeiterung der Zone fiir
Sport- und Freizeitanlagen im Gebiet Grossmatt tiberschreiten die im regionalen Teilrichtplan
Siedlungslenkung festgelegten Siedlungsbegrenzungslinien.

Fiir die Uberschreitung der Siedlungsbegrenzungslinie Typ B im Gebiet Schachen/Perlen liegt eine
separate Stellungnahme von LuzernPIus vor. Die festgelegte Gestaltungsplanpflicht fiir dieses
Gebiet erméglicht es, die im TRP Siedlungslenkung unter Ziffer 1.3 lit. b aufgefiihrten
Bestimmungen einzuhalten. Ein Nachweis ist von der Gemeinde Buchrain im Zeitpunkt der
entsprechenden Planung dem RAWI und LuzernPIus einzureichen.

Die Erweiterung der Zone fiir Sport- und Freizeitanlagen liegt zwar ausserhalb der
Siedlungsbegrenzungslinie Typ A. Doch gem'eiss Ziffer 1.5 des behérdenverbindlichen
Richtplantextes sind Ausnahmen ausserhalb der Siedlungsbegrenzungslinien méglich, welche
keine Anpassung des regionalen Teilrichtplans benétigen. Zu diesen Ausnahmen z'eihlen auch
ZonenenNeiterungen fiir 6ffent|iche Aufgaben, unter welcher die Zone fiir Sport- und
Freizeitanlagen fallt. Aus regionaler Sicht gibt es folglich keine Einwande gegen dieses Vorhaben.

Richtplan 6ffentliche Fusswege / Radrouten

Im Gesamtverkehrskonzept (GVK) LuzernOst Massnahmenblatt Nr. LV1 sind die wichtigsten
Massnahmen aus regionaler Sicht zur Verbesserung des Fuss— und Veloverkehrs im Rontal
aufgefiihrt. Vorbehalten bleibt die Genehmigung an der Delegiertenversammlung von LuzernPIus
am 23.11.2018.

Die Massnahme Nr.10 sieht die Priifung und Anpassung der Langsamverkehrsverbindung im
Bereich der HLS-Anschliisse Buchrain vor. Diese Thematik soil in den vorliegenden Richtpl'ainen
starker beriicksichtigt werden. Die Gemeinde soil sich aktiv daftir einsetzten, dass die Situation fiir
den Fuss- und Veloverkehr in diesem Bereich verbessert wird. Die Massnahme Nr. 13 des
Massnahmenblatts Nr. LV1 bezieht sich auf die Erstellung eines Veloverkehrsangebots entlang der
Buchrainstrasse. Die Federfiihrung liegt zwar beim vif, da es sich um die Kantonsstrasse Nr. 65
handelt, doch dieses Begehren soil im Richtplan Radrouten beachtet werden.

LuzernPIus begriisst die Ltickenschliessung entlang der Ron, denn dadurch kann der
iibergeordnete Ron- und Rotseeweg erstellen werden. Die im ,,Richtplan éffentliche Fusswege“
geplanten Fusswege schliessen wichtige Liicken fiir ein optimales und attraktives Fusswegnetz im
Rontal.

Ftir die Méglichkeit zur Stellungnahme bedanken wir uns.

Freundliche Griisse
LuzernPIus

, _ ,.// Q,Qg ~ ./ MW
Armin Camfizind Mario B u artner
Gesch'aiftsfii rer Projektleiter

LuzernPIus, Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon, m.baumgartner@luzernplus.ch, Tel. 041 444 02 68



1

Duss Andre

Von: Baumgartner Mario <m.baumgartner@luzernplus.ch>
Gesendet: Mittwoch, 21. August 2019 14:00
An: Duss Andre
Betreff: AW: Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2.

Vernehmlassung)
Anlagen: REP_21_Buchrain_190821.docx

Sehr geehrter Herr Duss

Ich habe Sie letzte Woche über den Umstand der GROP Root informiert, bezüglich des REP 21 und
Verkaufsnutzungen in den Arbeitszonen. Wie Sie wissen haben wir die gleiche Thematik bereits bei der GROP von
Dierikon angebracht. Nun ist mir rückwirkend aufgefallen, dass bei der GROP von Buchrain dieses Thema nicht
aufgegriffen wurde, da wir in Buchrain vor allem mit den Siedlungsbegrenzungslinien im Gebiet Schachen beschäftigt
waren.

Wie ist der Stand der 2. Vorprüfung bzw. der GROP von Buchrain?

Anbei die Bemerkungen, welche aus unserer Sicht dem REP 21 (welcher ja noch rechtskräftig ist) widersprechen. Da
die Vernehmlassungsfrist schon längst abgelaufen ist, frage ich Sie an ob das rawi dieser Hinweis im
Vorprüfungsbericht aufnehmen kann?

Freundliche Grüsse

Mario Baumgartner
Projektleiter
m.baumgartner@luzernplus.ch

Meine Anwesenheit: Montag, Dienstag, Donnerstag

Gemeindeverband LuzernPlus
Riedmattstrasse 14 | 6031 Ebikon | 041 444 02 72
info@luzernplus.ch | www.luzernplus.ch

Von: Duss Andre [mailto:Andre.Duss@lu.ch]
Gesendet: Montag, 13. Mai 2019 17:48
An: Baumgartner Mario
Betreff: WG: Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Vernehmlassung)

Guten Abend Herr Baumgartner

Entschuldigen Sie dieses Versäumnis. Der entsprechende Planungsbericht finden Sie im Anhang.

Freundliche Grüsse

André Duss
Projektleiter Raumentwicklung

KANTON LUZERN
Raum und Wirtschaft (rawi)
Raumentwicklung
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Tel. +41 41 228 51 33

Duss Andre

Von: Baumgartner Mario <m.baumgartner@|uzernp|us.ch>
Gesendet: Mittwoch, 21. August 2019 14:00
An: Duss Andre
Betreff: AW: Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2.

Vernehmlassung)
Anlagen: REP_21_Buchrain_190821.docx

Sehr geehrter Herr Duss

Ich habe Sie letzte Woche Uber den Umstand der GROP Root informiert, beglich des REP 21 und
Verkaufsnutzungen in den Arbeitszonen. Wie Sie wissen haben wir die gleiche Thematik bereits bei der GROP von
Dierikon angebracht. Nun ist mir rL'Jckwirkend aufgefallen, dass bei der GROP von Buchrain dieses Thema nicht
aufgegrifien wurde, da wir in Buchrain vor allem mit den Siedlungsbegrenzungslinien im Gebiet Schachen beschéftigt
waren.

Wie ist der Stand der 2. VorprUfung bzw. der GROP von Buchrain?

Anbei die Bemerkungen, welche aus unserer Sicht dem REP 21 (welcherja noch rechtskréftig ist) widersprechen. Da
die Vernehmlassungsfrist schon Iéngst abgelaufen ist, frage ich Sie an ob das rawi dieser Hinweis im
VorprL'qngsbericht aufnehmen kann?

Freundliche GrUsse

Mario Baumgartner
Projektleiter
m.baumgartner@|uzernplus.ch

Meine Anwesenheit: Montag, Dienstag, Donnerstag

Gemeindeverband LuzernPlus
Riedmattstrasse 14 1 6031 Ebikon 1 041 444 02 72
info@|uzernplus.ch 1 www.|uzernp|us.ch

Von: Duss Andre [mailtozAndre.Duss@|u.ch]
Gesendet: Montag, 13. Mai 2019 17:48
An: Baumgartner Mario
Betreff: WG: Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision cler Ortsplanung (2. Vernehmlassung)

Guten Abend Herr Baumgartner

Entschuldigen Sie dieses Verséumnis. Der entsprechende Planungsbericht finden Sie im Anhang.

Freundliche GrUsse

André Duss
Projektleiter Raumentwicklung

KANTON LUZERN
Raum und Wirtschaft (rawi)
Raumentwicklung
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Tel. +41 41 228 5133
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Fax +41 41 228 64 93
andre.duss@lu.ch
www.rawi.lu.ch

Anwesend: Mo, Di, Do, Fr

Von: Baumgartner Mario <m.baumgartner@luzernplus.ch>
Gesendet: Montag, 13. Mai 2019 13:01
An: Duss Andre <Andre.Duss@lu.ch>
Betreff: Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Duss

Sie haben LuzernPlus zum 2. Vernehmlassungsverfahren der Gesamtrevision der Ortsplanung Buchrain eingeladen.
Im Begleitschreiben  erwähnen Sie den geänderten Planungsbericht (rot markiert), dieser haben wir leider nicht
erhalten.

Könnten Sie uns diesen noch zustellen?

Herzlichen Dank

Liebe Grüsse

Mario Baumgartner
Projektleiter LuzernPlus

Meine Anwesenheit: Montag, Dienstag, Donnerstag
m.baumgartner@luzernplus.ch
G 041 444 02 68

Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon
www.luzernplus.ch

Damit die Zentralschweiz den Anschluss nicht verpasst: JA zum Durchgangsbahnhof Luzern

Fax +41 41 228 64 93
andre.duss |u.ch
www.rawi.|u.ch

Anwesend: Mo, Di, Do, Fr

Von: Baumgartner Mario <m.baumgartner@|uzernp|us.ch>
Gesendet: Montag, 13. Mai 2019 13:01
An: Duss Andre <Andre.Duss@|u.ch>
Betreff: Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision cler Ortsplanung (2. Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Duss

Sie haben LuzernPIus zum 2. Vernehmlassungsverfahren der Gesamtrevision cler Ortsplanung Buchrain eingeladen.
Im Begleitschreiben erwéhnen Sie den geénderten Planungsbericht (rot markiert), dieser haben wir leider nicht
erhalten.

Kénnten Sie uns diesen noch zustellen?

Herzlichen Dank

Liebe GrUsse

Mario Baumgartner
Projektleiter LuzernPIus

Luxm’nPlus

LUZERND

Meine Anwesenheit: Montag, Dienstag, Donnerstag
m.baumqartner©|uzernplusch
G 041 444 02 68

Riedmattstrasse 14, 6031 Ebikon
www.|uzernglus.ch

Damit die Zentralschweiz den Anschluss nicht verpasst: JA zum Durchqangsbahnhof Luzern



Buchrain; REP 21, TRP DH 

Art. 25 

3 Verkaufsflächen (Nettoflächen gemäss § 169 Abs. 4 PBG) sind in den Arbeitszonen grundsätzlich 

nicht zugelassen. 

Davon ausgenommen sind: 

a) Autohandel und andere Fachmärkte mit wenig Kundenverkehr, 

b) der Verkauf von an Ort produzierten Gütern (inkl. Lebensmittel), wenn 

die Nettofläche zur Produktionsfläche von untergeordneter Bedeutung ist, 

c) der Verkauf von nicht an Ort produzierten Gütern (keine Lebensmittel), wenn der Verkauf in 

engem Zusammenhang mit der Tätigkeit/An-gebot des Betriebes steht, die Nettofläche weniger als 

500 m2 beträgt und die zulässigen Fahrten pro m2 Nettofläche nicht überschritten werden. 

4 In der Arbeitszone C (Ar-C) sind in Abweichung von Absatz 3 Verkaufsflächen von insgesamt 

maximal 1'000 m2 zulässig. Transport- und güter-verkehrsintensive Nutzungen sind nicht zulässig. 

5 In der Arbeitszone A (Ar-A) sind in Abweichung von Absatz 3 Fachmarkt-Nettoflächen von 

insgesamt maximal 2'000 m2 zulässig. Der Anteil von Verkaufsflächen für Lebensmittel an diesen darf 

maximal 10 % betragen. 

 

 

 

Buchrain; REP 21, TRP DH

Art. 25

3 Verkaufsflachen (Nettoflachen gemass § 169 Abs. 4 P36) sind in den Arbeitszonen grundsatzlich
nicht zugelassen.

Davon ausgenommen sind:

a) Autohandel und andere Fachmarkte mit wenig Kundenverkehr,

b) der Verkauf von an Ort produzierten GUtern (inkl. Lebensmittel), wenn

die Nettoflache zur Produktionsflache von untergeordneter Bedeutung ist,

c) der Verkauf von nicht an Ort produzierten GUtern (keine Lebensmittel), wenn der Verkauf in
engem Zusammenhang mit der Tatigkeit/An-gebot des Betriebes steht, clie Nettoflache weniger als
500 m2 betragt und die zulassigen Fahrten pro m2 Nettoflache nicht Uberschritten werden.

4 In der Arbeitszone C (Ar-C) sind in Abweichung von Absatz 3 Verkaufsflachen von insgesamt
maximal 1'000 m2 zulassig. Transport— und gUter-verkehrsintensive Nutzungen sind nicht zulassig.

5 In der Arbeitszone A (Ar-A) sind in Abweichung von Absatz 3 Fachmarkt-Nettoflachen von
insgesamt maximal 2'000 m2 zulassig. Der Anteil von Verkaufsflachen fUr Lebensmittel an diesen darf
maximal 10 % betragen.

Arbeitszone A {Ar-Al, ES IVE
|:| Arbeitszone El {Ar-B). ES |||

’ : Arbeitszone C (Ar—C), ES |||

1‘ "«a



KANTON
LUZERN
lull ‘l l: :' .‘I‘ll ‘

Archéologie
Libellenraln 15
6002 Luzern
Telefon 041 228 65 95
Telefax 041 210 51 4O
sekretariat.archaeologie@lu ch
www.da.lurch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr André Duss
Murbachstrasse 21
6002 Luzern

Luzern. 1. Mai 2019

Vernehmlassung:
Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe);
Stellungnahme Archfiologie

Sehr geehrter Herr Duss

Besten Dank fUr die Unterlagen zur 2. Eingabe der Gesamtrevlsion der Ortsplanung in der
Gemeinde Buchrain.

Wle schon in der Stellungnahme vom 10. Oktober 2018 festgehalten, bestehen seitens der
Kantonsarchéologie keine Einwénde gegenUber der vorgeschlagenen Gesamtrevlslon der
Ortplanung. Ich méchte empfehlen, dass die Archéologische Fundstelle AFS 591, Kirche St.
Agatha und St. Jakobus, aufjeden Fall wieder im neuen Zonenplan ausgewiesen wird.

lm Gemeindegebiet von Buchrain sind ausser dem oben erwéhnten Bereich um die Kirche
bis dato keine archéologischen Fundstellen im Fundstelleninventar der Kantonsarchéologie
eingetragen. Ich méchte in diesem Zusammenhang auf die allgemeine Meldepflicht for die
unvorhergesehene Entdeckung von archéologischen Befunden und Funden geméss Denk-
malschutzgesetz §13 und §14 hinweisen.

Freundliche GrUsse

Hermann Fetz Dr. phil, MSc.
Wissenschafllicher Mitarbeiter
Tel. +41 41 228 53 06
Mobil: +41 79 334 47 58
hermann.fetz lu.ch



KANTON
LUZERN
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Dienststelle Hochschulbildung und Kultur
Denkmalpflege und Archéologie
Libellenrain 15
6002 Luzern
Telefon 041 228 53 05
www.da.|u.ch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr Andre Duss
Murbachstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 22. Mai 2019

Buchrain, Revision Ortsplanung (2.Eingabe). Stellungnahme Denkmal-
pflege

Sehr geehrter Herr Duss

Vielen Dank fUr die Zustellung der Unterlagen im oben genannten Geschéft.

Geme nehmen wir wie folgt Stellung:

Wie bereits in der Stellungnahme vom 7. November 2018 im selbigen Geschéft begrUndet
und beantragt, wiederholen wir folgenden Antrag:

Antrag 1:
Wir beantragen, Uber die Ortsteile Perlen, Haslirain und Dorf (geméss Baugruppe) eine Elber—
lager‘te Ortsbildschutzzone zu legen.

Wir beantragen, einen entsprechenden Artikel im BZR zu schaffen.

BegrL'Jndung:
Die Aufgabe der Qualitétssicherung und der Erhalt des gewachsenen Ortsbildes kann die
”Dorfzone" nicht Ubernehmen. Geméss PBG § 44 Iiegt der lnhalt der Kern- oder Dorfzone in
der Erhaltung oder Schaffung architektonisch, historisch oder aus anderen GrUnden bedeut-
samer Stadt—, Orts- oder Quartierkerne. Bauten haben sich in den Bestand einzunen. An—
ders liegt der Fokus der Uberlagernden (OrtsbiId-)Schutzzone geméss PBG § 60 auf dem
Schutz des gewachsenen Ortsbildes und verlangt klar eine Festlegung der Bau- und Nut—
zungsbeschrénkungen.

Des Weiteren stellen wir folgende Antrége beglich der Formulierungen im BZR Art 39 Kul-
turdenkméler:

Antrag 2:
Art. 39 Ziffer 3: Es ist zu differenzieren zwischen erhaltenswerten Bauten ausserhalb und in—
nerhalb Bauzonen. Ebenso ist zu differenzieren, ob sich der erhaltenswerte Bau ausserhalb
oder innerhalb einer Baugruppe befindet.

2112.1066 / Buchrain, Gesamtrevision Ortsplanung (2.Eingabe); Stellungnahme Seite1 von 2Denkmalpflege, 20190522



BegrL'indung:
Nur innerhalb der Bauzone entscheidet die Gemeinde Uber allféllige Schutzmassnahmenoder ob der Schutz aufrechterhalten wird bei erhaltenswerten Bauten, sofern sie nicht in ei-ner Baugruppe eingebunden sind. Ausserhalb Bauzone ist der Kanton zusténdig.
Sobald ein erhaltenswerter Bau in einer Baugruppe eingebunden ist, ist die zusténdigeDienststelle in das Verfahren miteinzubeziehen (§ 1c Absatz 1 DSchG; § 5 Absatz 1 DSchV;§ 142 Absatz 1-3 PBG).

Antrag 3:
Art. 39 Ziffer 4: Der entsprechende Satz ist folgendermassen abzuéndern: « ...... dass diesein ihrem Erscheinungsbild nicht geschmélert werden.»

Begrandung:
Nicht der Situationswert wird beeintréchtigt. Dieser wird bestehen bleiben. Geéndert wird dasErscheinungsbild.

Antrag 4:
Art. 39 Ziffer 5: DieserAbschnitt ist ersatzlos zu streichen.

BegrL'indung:
PBG 142 Ziffer 2 regelt dies fUr Gebéude in Ortskernen, Ortsbildschutzzonen oder fUr solche,die im Bauinventar eingetragen sind. Mit dem Artikel 39 Ziffer 5 wUrde dies aber nur Bautenbetreffen, die sich in einer Baugruppe befinden. Somit wére die Gemeinde Buchrain grosszU-giger als der Kanton.

Freundliche GrUsse
a

/ .
Benno Vogler, dipl. Restaurator FH
Gebietsdenkmalpfleger
041 228 53 08
benno.vogler@1u.ch
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KANTON
LUZERN
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdeparlement

Landwirtschaft und Wald (Iawa)
Centralstrasse 33
Postfach
6210 Sursee
Telefon 041 349 74 00
lawa@lu.ch
www.Iawa.Iu.ch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr André Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Sursee, 29. Mai 2019 BAM

STELLUNGNAHME

Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)
Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Duss

Gestützt auf Ihr Schreiben vom 29. April 2019 haben wir die erwähnten Unterlagen geprüft.
Wir nehmen dazu wie folgt Stellung:

Landwirtschaft

Gewässerraum
Da auf den Plänen mit dem Gewässerraum keine Parzellennummern aufgeführt sind, kann
beider Rückmeldung nicht auf konkrete Beispiele hingewiesen werden.

Im Wald muss kein Gewässerraum ausgeschieden werden, deshalb ist auf die Ausscheidung
eines theoretischen Gewässerraums zu verzichten.

Der Gewässerraum ist symmetrisch in Form eines Korridors auszuscheiden. Die Ausschei-
dung als Pufferstreifen parallel zu einem mäandrierenden Gewässer verunmöglicht eine
sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung.

Anträge
- Auf die Darstellung eines theoretischen Gewässerraums ist zu verzichten.
- Der Gewässerraum ist als symmetrischer Korridor auszuscheiden.

Ausscheidung und Darstellung Freihaltezone Gewässerraum
Der Gewässerraum wird nur innerhalb der Bauzone in der Grünzone ausgeschieden aus-
serhalb der Bauzone wird er als Freihaitezone Gewässerraum ausgeschieden.

Die Freihaltezone Gewässerraum ist wie folgt zu unterteilen:
- Freihaltezone mit Bewirtschaftungseinschränkungen: Flächen an offenen Gewässerab-

schnitten.

2112.1066 / Stellungnahme lawa Seite 1 von 4
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Landwirtschaft und Wald (Iawa)
Centralstrasse 33
Postfach
6210 Sursee
Telefon 041 349 74 00
Iawa@lu.ch
www.lawa.lulch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr André Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Sursee, 29. Mai 2019 BAM

STELLUNGNAHME

Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe)
Vorpri'lfung

Sehr geehrter Herr Duss

Gestfltzt auf lhr Schreiben vom 29. April 2019 haben wir die erwéhnten Unterlagen geprflft.
Wir nehmen dazu wie folgt Stellung:

Landwirtschaft

Gewésserraum
Da auf den Plénen mit dem Gewésserraum keine Parzellennummern aufgefflhrt sind, kann
bei der RUckmeldung nicht auf konkrete Beispiele hingewiesen werden.

Im Wald muss kein Gewésserraum ausgeschieden werden. deshalb ist auf die Ausscheidung
eines theoretischen Gewésserraums zu verzichten.

Der Gewésserraum ist symmetrisch in Form eines Korridors auszuscheiden. Die Ausschei-
dung als Pufferstreifen parallel zu einem méandrierenden Gewésser verunméglicht eine
sinnvolle landwirtschaftliche Nutzung.

Antréige
- Auf die Darstellung eines theoretischen Gewésserraums ist zu verzichten.
— Der Gewésserraum ist als symmetrischer Korridor auszuscheiden.

Ausscheidung und Darstellung Freihaltezone Gewéisserraum
Der Gewésserraum wird nur innerhalb der Bauzone in der GrUnzone ausgeschieden aus-
serhalb der Bauzone wird er als Freihaltezone Gewésserraum ausgeschieden.

Die Freihaltezone Gewésserraum ist wie folgt zu unterteilen:
- Freihaltezone mit Bewirtschaftungseinschrénkungen: Fléchen an offenen Gewésserab-

schnitten.
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- Freihaltezone ohne Bewirtschaftungseinschränkungen: Eindolungen, Randstreifen.

Die Unterteilung ist im Gewässerraumplan orientierend darzustellen. Damit sind Grundeigen-
tümer im Nutzungsplanverfahren über die Einschränkungen auf den [andwirtschaftlich ge-
nutzten Parzellen informiert. Zum Beispiel besteht auf der Parzelle XX beim eingedolten
Bach keine Bewirtschaftungseinschränkung oder auf der Parzelle XX auf der südöstlichen
Seite ist ein Randstreifen. Hier kann der Gewässerraum zwar ausgeschieden werden, teil-
weise besteht jedoch keine Bewirtschaftungseinschränkung, dies ist anzuzeigen.

Anträge
- Ausserhalb der Bauzone ist der Gewässerraum als Freihaítezone Gewässerraum auszu-

scheiden.
- Die Freihaltezone Gewässerraum sind in Flächen mit und ohne Bewirtschaftungsein-

schränkungen im Nutzungsplanverfahren aufzuzeigen.

Gewässerraum am Wald
Die Verwendung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln im Wald sowie in einem Streifen
von drei Metern Breite entlang der Bestockung ist verboten (ChemRRV). Deshalb kann bei
Reststreifen bis zu drei Metern entlang der Waldgrenze auf die Ausscheidung eines Gewäs-
serraums verzichtet werden.

Antrag
- Der Gewässerraum entlang eines Waldes wird nur ausgeschieden, wenn diese Restflä-

che breiter als drei Meter ist.

Natur und Landschaft

Neuer Fussweg Gebiet Zitteri im Schiltwald
Im Gebiet Zitteri (Schiltwald) ist die Aufnahme eines Trampelpfades in den Fusswegrichtplan
vorgesehen. Dass dieser Fussweg nicht Tei[ eines übergeordneten Richtplanes ist, war für
uns nicht klar ersichtlich, daher nehmen wir erst in der 2. Vorprüfung dazu Stellung. Der be-
stehende Trampelpfad führt durch ein Naturschutzgebiet sowie durch ein Amphibienlaichge-
biet von nationaler Bedeutung (IANB Objekt LU532 Chänzeli/Schachen) und ein Auengebiet
von nationaler Bedeutung (Objekt LU338 Unterer Schiltwald). Objekte eines nationalen In-
ventars verdienen in besonderem Mass die ungeschmälerte Erhaltung oder jedenfalls grösst-
mögliche Schonung (NHG Art. 6, SR 451).

Anträge
- Auf den neuen Fussweg im Gebiet Zitteri (Schiltwald) ist zu verzichten.
- Auf Unterhalt des bestehenden Trampelpfades im Gebiet Zitteri (Schiltwald) ist zu ver-

zichten.

Einzonung Schachen Parzelle 842
Die Einzor'lung im Bereich Schachen betrifft ein IANB (Objekt LU532 Chänzeli/Schachen).
Objekte eines nationalen Inventars verdienen in besonderem Mass die ungeschmälerte Er-
haltung oder jedenfalls grösstmögliche Schonung (NHG Art. 6, SR 451).
In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass das IANB entlang des Sagenbachs noch
ungenügend umgesetzt ist.

Anträge
- Auf die Einzonung im Bereich des Amphibienlaichgebiets (IANB Objekt LU532 Chän-

zeli/Schachen) ist zu verzichten.
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schrénkungen im Nutzungsplanverfahren aufzuzeigen.

Gewésserraum am Wald
Die Verwendung von Dijngern und Pflanzenschutzmitteln im Wald sowie in einem Streifen
von drei Metern Breite entlang der Bestockung ist verboten (ChemRRV). Deshalb kann bei
Reststreifen bis zu drei Metern entlang der Waldgrenze auf die Ausscheidung eines Gewés—
serraums verzichtet werden.

Antrag
- Der Gewésserraum entlang eines Waldes wird nur ausgeschieden, wenn diese Restflé-

che breiter als drei Meter ist.

Natur und Landschaft

Neuer Fussweg Gebiet Zitteri im Schiltwald
Im Gebiet Zitteri (Schiltwald) ist die Aufnahme eines Trampelpfades in den Fusswegrichtplan
vorgesehen. Dass dieser Fussweg nicht Teil eines Ubergeordneten Richtplanes ist, war fijr
uns nicht klar ersichtlich, daher nehmen wir erst in der 2. Vorpriifung dazu Stellung. Der be—
stehende Trampelpfad fUhrt durch ein Naturschutzgebiet sowie durch ein Amphibienlaichge—
biet von nationaler Bedeutung (IANB Objekt LU532 Chénzeli/Schachen) und ein Auengebiet
von nationaler Bedeutung (Objekt LU338 Unterer Schiltwald). Objekte eines nationalen In—
ventars verdienen in besonderem Mass die ungeschmélerte Erhaltung oderjedenfalls grésst-
mégliche Schonung (NHG Art. 6, SR 451).

Antréige
- Auf den neuen Fussweg im Gebiet Zitteri (Schiltwald) ist zu verzichten.
- Auf Unterhalt des bestehenden Trampelpfades im Gebiet Zitteri (Schiltwald) ist zu ver—

zichten.

Einzonung Schachen Parzelle 842
Die Einzonung im Bereich Schachen betrifft ein IANB (Objekt LU532 Chénzeli/Schachen).
Objekte eines nationalen Inventars verdienen in besonderem Mass die ungeschmélerte Er-
haltung oderjedenfalls grdsstmégliche Schonung (NHG Art. 6, SR 451).
In diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass das IANB entlang des Sagenbachs noch
ungenflgend umgesetzt ist.

Antrége
- Auf die Einzonung im Bereich des Amphibienlaichgebiets (IANB Objekt LU532 Ch'ain-

zeli/Schachen) ist zu verzichten.
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- Die Naturschutzzone ist auf die Parzelle 682 sowie auf den Gewässerraum des Sagen-
bachs westlich der Parzelle 682 auszudehnen.

Umgebungsgestaltung (Art. 46)
Die Gemeinden sorgen dafür, dass in intensiv genutzten Gebieten innerhalb und ausserhalb
von Siedlungsgebieten genügend ökologische Ausgleichsflächen vorhanden sind (NLG § 9,
SRL 709a).

Antrag
- Art. 46 Umgebungsgestaltung ist wie folgt zu ergänzen (vgl. Muster Bau- und Zonenreg-

lement Art. 8, Abs. 2, www.baurecht.Iu.ch ):
4 Invasive *let  gebietsfremde Arten sind nicht zulässig.
5 Stützmauern sind soweit möglich zu vermeiden. Wo sie notwendig sind, sind sie
auf das Notwendige zu beschränken und ab 10 m Länge zu gliedern und mit ein-
heimischen Arten zu bepflanzen.

Dachaufbauten/Sonnenenergieanlagen (Art. 47)
Die Gemeinden sorgen dafür, dass in intensiv genutzten Gebieten innerhalb und ausserhalb
von Siedlungsgebieten genügend ökologische Ausgleichsflächen vorhanden sind (NLG § 9,
SRL 709a). Bei der Dachgestaltung/ Sonnenenergieanlagen (Art. 43) ist das ökologische Po-
tenzial möglichst auszuschöpfen und standorttypisches Saatgut gemäss der Richtlinie der
Schweizerischen Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG) zu verwenden. Vgl. dazu auch
www.gruendach-luzern.ch

Antrag
- Absatz 1 des Art. 46 Dachgestaltung/ Sonnenergieanlagen ist wie folgt zu ergänzen:

1 Dächer auf Hauptbauten bis 5° Neigung und einer Fläche von mehr als 25 m 2 , die nicht
als Terrassen genutzt werden, sind mit standorttypischem Saatgut extensiv zu begrü-
nen oder für die Energiegewinnung zu nutzen.

Wald

Neuer Fussweg Gebiet Zitteri, Schiltwald
Geplant ist die Aufnahme eines Trampelpfades in den kommunalen Fusswegrichtplan. Uns
war leider nicht klar, dass dieser Fussweg nicht Bestandteil eines genehmigten, übergeord-
neten Richtplanes ist. Daher nehmen wir erst jetzt in der 2. Vorprüfung dazu Stellung. Ge-
mäss Waldentwicklungsplan handelt es sich bei der betroffenen Waldfläche um Wald mit Na-
turvorrangfunktion (Flächennummer 124, Ausrichtung: Aue, Amphibien, Reptjlien, Feuchtge-
biet, seltene Waldgesellschaften).

Antrag
- Auf einen zusätzlichen Ausbau des bestehenden Pfades sei zu verzichten.

Neuer Fussweg Gebiet Grundwald am Reuss-Ufer
Im Gebiet Grundwald ist gemäss kommunalem Fusswegrichtplan die Anlage eines neuen
Wanderweges am Reuss-Ufer vorgesehen. Die Erwähnung im kommunalen Fusswegricht-
plan hat lediglich orientierenden Charakter - das Wanderweg-Richtplanverfahren ist zurzeit
noch pendent.
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- Die Naturschutzzone ist auf die Parzelle 682 sowie auf den Gewésserraum des Sagen-
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Antrag
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als Terrassen genutzt werden, sind mit standorttypischem Saatgut extensiv zu begru-
nen oder fUr die Energiegewinnung zu nutzen.

Wald
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war leider nicht kiar, dass dieser Fussweg nicht Bestandteil eines genehmigten, Ubergeord-
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méss Waldentwicklungsplan handelt es sich bei der betroffenen Waldfléche um Wald mit Na-
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biet, seltene Waldgesellschaften).

Antrag
- Auf einen zusétziichen Ausbau des bestehenden Pfades sei zu verzichten.

Neuer Fussweg Gebiet Grundwald am Reuss-Ufer
Im Gebiet Grundwald ist geméss kommunalem Fusswegrichtplan die Anlage eines neuen
Wanderweges am Reuss-Ufer vorgesehen. Die Erwia'hnung im kommunalen Fusswegricht-
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Wir bedanken uns für die Einladung zur Stellungnahme. Für Auskünfte stehen wir gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüsse

Pius Etter
Fachbereichsleiter Geschäftsstelle
041 349 74 26
pius. etter@lu.ch
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KANTON
LUZERN
Bau-, Unri welr- und Wiftsc^o^sdepartemenf

Umwelt und Energie (uwe)
Zentrale Dienste

Libellenrain 15
Postfach 3439
6002 Luzern

Telefon 041 228 60 60
Telefax 041 228 64 22
uwe@tu. ch
www.uwe. lu. ch Raum und Wirtschaft (rawi)

Herr Andre Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 31. Mai 2019

2019-1112

Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe);
Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Duss, geschätzter Andre

Wir beziehen uns auf die von Ihnen erhaltenen Unterlagen und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung:

1. Zusammenfassende umweltrechtliche Beurteilung
Wir haben das vorliegende Umzonungsbegehren bezüglich der Auswirkung auf die Um-
weit und auf die Einhaltung der verschiedenen umweltrelevanten Gesetzgebungen ge-
prüft und stellen fest, dass insbesondere die Themen Fruchtfolgeflächen und Oberflä-
chengewässer noch vertieft bearbeitet werden müssen.
Wir beantragen deshalb, die untenstehenden Bemerkungen und Anträge in den Vorprü-
gungsbericht aufzunehmen und für die weitere Planung verbindlich zu erklären.

1. 1. Grundwasser (Samuel Riedener)
Im Zonenplan fehlen die Grundwasserschutzareale (Standorte für zukünftig mögliche
Fassungen) im Gebiet Schachen und Perlen. Diese sind in der Gewässerschutzkarte
aufgezeigt. https://www. geo. lu. ch/maD/aewaesserschutz/

Es handelt sich nach unseren Unterlagen um folgende Areale:

Standort

Schache / Unte-
rer Schiltwald

Perler Schache

Öffentliches Interesse

Erweiterungen der Grundwasser-
Schutzzonen bei Erhöhung Grund-
Wasserentnahme für die Trinkwasser-

fassungen der WV Ebikon und WVG
Inwil, allenfalls weitere Fassung.

Option für zukünftigen Fassungs-
Standort für Trinkwassernutzung

Uwe-Nr.

001.026,
1009. 43

001.024,
1009.41

Im Plan / Legende wird der unklare Begriff Schutzzone um Wasserfassung verwendet.

2112. 1066/2019-1112-Stellungnahme-uwe Seite 1 von 3

KANTON
LUZERN
BOJ‘ U'HW: '» we W rmc‘romdepo'tewem

Umwelt und Energie (uwe)
Zentrale Dienste
Libellenrain 15
Postfach 3439
6002 Luzern
Telefon 041 228 60 60
Telefax 041 228 64 22
uwe@|u.ch
www.uwe.lu.ch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr Andre’ Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 31. Mai 2019

2019-1112
Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung (2. Eingabe);
Vorpriifung

Sehr geehrter Herr Duss, geschétzter André

Wir beziehen uns auf die von Ihnen erhaltenen Unterlagen und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung:

1. Zusammenfassende umweltrechtliche Beurteilung
Wir haben das vorliegende Umzonungsbegehren beich derAuswirkung auf die Um-
welt und auf die Einhaltung der verschiedenen umweltrelevanten Gesetzgebungen ge—
prUft und stellen fest, dass insbesondere die Themen Fruchtfolgefléchen und Oberflé-
chengewésser noch vertieft bearbeitet werden mUssen.
Wir beantragen deshalb, die untenstehenden Bemerkungen und Antrége in den VorprU-
gungsbericht aufzunehmen und fUr die weitere Planung verbindlich zu erkléren.

1.1. Grundwasser (Samuel Riedener)
Im Zonenplan fehlen die Grundwasserschutzareale (Standorte fUr zukUnftig mégliche
Fassungen) im Gebiet Schachen und Perlen. Diese sind in der Gewésserschutzkarte
aufgezeigt. https://www.qeo.lu.ch/map/qewaesserschutfl

Es handeit sich nach unseren Unterlagen um folgende Areale:

Uwe-Nr.

001 .026/
1009.43

Standort éfientliches Interesse

Schache / Unte—
rer Schiltwald

Erweiterungen der Grundwasser-
schutzzonen bei Erhc‘jhung Grund-
wasserentnahme fUr die Trinkwasser-
fassungen der WV Ebikon und WVG
lnwil, allenfalls weitere Fassung.

001.024/
1009.41

Option fUr zukUnftigen Fassungs—
standort fUr Trinkwassernutzung

Perler Schache

Im Plan / Legende wird der unklare Begriff Schutzzone um Wasserfassung verwendet.

2112.1066 / 2019-1112—Stellungnahme-uwe Seite 1 von 3



Anträge:

- Die aufgeführten Grundwasserschutzareale sind orientierungshalber im Zonenplan zu er-
ganzen.
- Im Plan bzw. der Legende soll der Begriff "Schutzzone um Wasserfassung" durch "Grund-
wasserschutzzone und -areal" ersetzt werden.

1. 2. Oberflächengewässer (Riet Schacher)
Die Anträge der Stellungnahme zum Gewässerraum wurden noch nicht umgesetzt.
Es gilt die Stellungnahme zur 1. Vorprüfung vom 20. Dezember 2018.

1. 3. Altlasten (Michael Rölli)
Im Ortsteil Ronmatte befindet sich eine alte Ablagerung, die mit der ID-Nr.
1052A0007 im Kataster der belasteten Standorte eingetragen ist. Spätestens bei
einem konkreten Bauvorhaben ist mit dem Baugesuch ein Aushub- und Entsor-
gungskonzept einzureichen. Betreffend der Umzonung hat dies keinen Einfluss.

1. 4. Abfallbewirtschaftung (Patrick Nanzer)
Die Bestimmungen im BZR zur Deponiezone (neu Art. 32 BZR) wurden aufgrund
der Vorprüfung angepasst. Inzwischen ist die Deponie Altweg soweit abgeschlos-
sen, dass sie aus der Nachsorge entlassen werden kann. Es ist der Gemeinde
freigestellt, in Rücksprache mit dem Deponiebetreiber die Rückzonung im Rahmen
der aktuellen Zonenplanrevision vorzunehmen.
Soll Art. 32 aufgrund des im Raumplanungsbericht erwähnten angestrebten Zu-
sammenschlusses der DeponiekörperAltweg und Cholben im BZR belassen wer-
den, wird empfohlen, zumindest Ziffer 3 zu streichen, da sich ansonsten Wider-
Sprüche mit einem möglichen Projekt zum Zusammenschluss (projektbezogene
Einzonung) ergeben könnten.

1. 5. Boden (Brigitte Suter)
Die Aussagen unter Ziffer 7. 8. des Planungsberichtes sind nicht nachvollziehbar.
Gemäss Raumplanungsbericht werden bei derArrondierung der Arbeitszone
Schachen 2'585 m2 und bei der Einzonung Grossmatt 3'982 m2 Landwirtschafts-
fläche eingezont. Gemäss dem Merkblatt "Erhalt und Kompensation von Fruchtfol-
geflächen" (downloadbar unter www. fruchtfolgeflaechen. lu. ch) ist jegliche landwirt-
schaftliche Nutzfläche, die eingezont werden soll, vorgängig bodenkundlich zu kar-
tieren und bezüglich deren Eignung als Fruchtfolgefläche auszuwerten.

Anträge
Die für die Einzonungen und Arrondierung der Arbeitszone Schachen und
Grosssmatt vorgesehen Flächen sind bodenkundlich zu kartieren und betref-
fend FFF - Qualität auszuwerten.

Betreffend der Kompensationspflicht wegen einer allfälligen Inanspruchnahme
von Fruchtfolgeflächen sind die Anträge der zuständigen Dienststelle Raum und
Wirtschaft (rawi) zu befolgen.

1. 6. Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung (Marius Otterli)
Unsere Stellungnahme zur 1. Vorprüfung «Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision
der Ortsplanung» behält grundsätzlich ihre Gültigkeit.

Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass auf die vormals geplante Überführung der
Teilfläche des Grundstücks Nr. 266 von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone

A verzichtet wird; folge dessen werden grossmehrheitlich nur noch Ein- und Um-
zonungen innerhalb des heutigen GEP-Perimeters (Datum der GEP-
Genehmigung: 16. August 1999) vorgenommen.
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Antrége:
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- lm Plan bzw. der Legende soll der Begriff "Schutzzone um Wasserfassung" durch "Grund-
wasserschutzzone und —areal" ersetzt werden.

1.2. Oberfléichengewéisser (Riet Schocher)
Die Antrége der Stellungnahme zum Gewésserraum wurden noch nicht umgesetzt.
Es gilt die Stellungnahme zur 1. VorprUfung vom 20. Dezember 2018.

1.3. Altlasten (Michael Rélli)
lm Ortsteil Ronmatte befindet sich eine alte Ablagerung, die mit der ID-Nr.
1052A0007 im Kataster der belasteten Standorte eingetragen ist. Spétestens bei
einem konkreten Bauvorhaben ist mit dem Baugesuch ein Aushub— und Entsor—
gungskonzept einzureichen. Betreffend der Umzonung hat dies keinen Einfluss.

1.4. Abfallbewirtschaftung (Patrick Nanzer)
Die Bestimmungen im BZR zur Deponiezone (neu Art. 32 BZR) wurden aufgrund
der Vorpriifung angepasst. lnzwischen ist die Deponie Altweg soweit abgeschlos-
sen, dass sie aus der Nachsorge entlassen werden kann. Es ist der Gemeinde
freigestellt, in RUcksprache mit dem Deponiebetreiber die RUckzonung im Rahmen
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Soll Art. 32 aufgrund des im Raumplanungsbericht en/véhnten angestrebten Zu-
sammenschlusses der Deponiekérper Altweg und Cholben im BZR belassen wer-
den, wird empfohlen, zumindest Ziffer 3 zu streichen, da sich ansonsten Wider—
sprUche mit einem mbglichen Projekt zum Zusammenschluss (projektbezogene
Einzonung) ergeben kbnnten.

1.5. Boden (Brigitte Suter)
Die Aussagen unter Ziffer 7.8. des Planungsberichtes sind nicht nachvollziehbar.
Geméss Raumplanungsbericht werden bei der Arrondierung derArbeitszone
Schachen 2585 m2 und bei der Einzonung Grossmatt 3982 m2 Landwirtschafts—
fléche eingezont. Geméss dem Merkblatt ,,Erhalt und Kompensation von Fruchtfol-
gefléchen“ (downloadbar unter www.fruchtfolgeflaechen.lu.ch) ist jegliche landwirt-
schaftliche Nutzfléche, die eingezont werden soll, vorgéngig bodenkundlich zu kar-
tieren und beziiglich deren Eignung als Fruchtfolgefléche auszuwerten.

Antréige
- Die fiir die Einzonungen und Arrondierung der Arbeitszone Schachen und

Grosssmatt vorgesehen Fléchen sind bodenkundlich zu kartieren und betref-
fend FFF — Qualitét auszuwerten.

- Betreffend der Kompensationspflicht wegen einer allfélligen Inanspruchnahme
von Fruchtfolgefléchen sind die Antrége der zusténdigen Dienststelle Raum und
Wirtschaft (rawi) zu befolgen.

1.6. Siedlungsentwéisserung und Abwasserreinigung (Marius étterli)
Unsere Stellungnahme zur 1. VorprUfung «Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision
der Ortsplanung» behélt grundsétzlich ihre GUltigkeit.

Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass auf die vormals geplante Uberfijhrung der
Teilfléche des Grundstijcks Nr. 266 von der Landwirtschaftszone in die Arbeitszone
A verzichtet wird; folge dessen werden grossmehrheitlich nur noch Ein- und Um-
zonungen innerhalb des heutigen GEP-Perimeters (Datum der GEP-
Genehmigung: 16. August 1999) vorgenommen.
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Antrag:
Zonenplan, Bauzonenreglement und GEP-Konzept sind gegenseitig in Uberein-
Stimmung zu bringen.

1. 7. Risikovorsorge (Sarah Omlin)
Der aktuelle BZR-Artikel für Technische Gefahren wurde aufgenommen. Der Ge-
samtrevision der Ortsplanung Buchrain kann aus Sicht Risikovorsorge zugestimmt
werden.

1. 8. Lärm (Urs Schmied)

In Ziff. 7. 3 des Raumplanungsberichtes vom 4. April 2019 wird vollständig und kor-
rekt auf das Thema Lärm eingegangen. Durch die vorliegende Revision sind keine
lärmschutzrechtlich relevanten Änderungen vorgesehen; es werden insbesondere
keine neuen Bauzonen für Wohnen ausgeschieden, die übermässig mit Lärm be-
lastet sind.

Die Auswirkungen der im Entwicklungsschwerpunkt Perlen/Schachen anzusie-
delnden Betriebe werden erst in den entsprechenden Bewilligungsverfahren (UVB
oder Baubewilligungsverfahren) mittels Lärmschutznachweisen geprüft (falls diese
im Einzelfall potentielle Lärmkonflikte verursachen).

Wir möchten abschliessend trotzdem darauf hinweisen, dass in den Gebieten, in

denen eine Reduktion der Empfindlichkeitsstufe (ES) von III zu II vorgesehen ist,
durch diese Veränderung potentiell Konflikte entstehen können. Durch die alleinige
Umklassierung einer angrenzenden Strasse in eine Verbindungsstrasse ist nicht
abschliessend gewährleistet, dass in den angrenzenden Gebieten die massge-
benden Planungswerte oder Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können.
Dies ist primär anhängig von den Verkehrszahlen (DTV; Schwerverkehrsanteil)
und deren Einhaltung ist im Einzelfall bei der Realisierung von Gebäuden mit
lärmempfindlichen Räumen nachzuweisen. Ein solcher Konflikt könnte insbeson-
dere im Gebiet Leumatt (Parzelle Nr. 5) eintreffen. Für das ganze Gebiet Leumatt
gilt neu die ES II für reines Wohngebiet. Die Einhaltung der massgebenden Pla-
nungswerte ES II ist in den anstehenden Bewilligungsverfahren nachzuweisen.

Es ergeben sich keine Anträge aus dem Fachbereich Lärm.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme dient.

Freundliche Grüsse

Abteilungsleiter
+41 41 228 6067
ruedi.gubler@lu.ch
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Antrag:
Zonenplan, Bauzonenreglement und GEP—Konzept sind gegenseitig in Uberein-
stimmung zu bringen.

1.7. Risikovorsorge (Sarah Omlin)
Der aktuelle BZR-Artikel fiir Technische Gefahren wurde aufgenommen. Der Ge—
samtrevision der Ortsplanung Buchrain kann aus Sicht Risikovorsorge zugestimmt
werden.

1.8. Lérm (Urs Schmied)

In Ziff. 7.3 des Raumplanungsberichtes vom 4. April 2019 wird vollsténdig und kor—
rekt auf das Thema Lérm eingegangen. Durch die vorliegende Revision sind keine
iérmschutzrechtlich relevanten Anderungen vorgesehen; es werden insbesondere
keine neuen Bauzonen fiir Wohnen ausgeschieden, die Uberméssig mit Lérm be-
lastet sind.

Die Auswirkungen der im Entwickiungsschwerpunkt Perien/Schachen anzusie—
delnden Betriebe werden erst in den entsprechenden Bewilligungsverfahren (UVB
oder Baubewiiligungsverfahren) mittels L'érmschutznachweisen gepriift (falls diese
im Einzelfall potentielie Lérmkonflikte verursachen).

Wir méchten abschliessend trotzdem darauf hinweisen, dass in den Gebieten, in
denen eine Reduktion der Empfindlichkeitsstufe (ES) von ||| zu II vorgesehen ist,
durch diese Verénderung potentiell Konflikte entstehen kdnnen. Durch die alleinige
Umklassierung einer angrenzenden Strasse in eine Verbindungsstrasse ist nicht
abschliessend gewéhrleistet, dass in den angrenzenden Gebieten die massge-
benden Planungswerte oder lmmissionsgrenzwerte eingehalten werden kdnnen.
Dies ist primer anhéngig von den Verkehrszahlen (DTV; Schwerverkehrsanteil)
und deren Einhaltung ist im Einzelfall bei der Realisierung von Gebéuden mit
Iérmempfindlichen Réumen nachzuweisen. Ein solcher Konflikt kénnte insbeson-
dere im Gebiet Leumatt (Parzelle Nr. 5) eintreffen. FUr das ganze Gebiet Leumatt
gilt neu die ES II fiir reines Wohngebiet. Die Einhaltung der massgebenden Pla-
nungswene ES II ist in den anstehenden Bewilligungsverfahren nachzuweisen.

Es ergeben sich keine Antrége aus dem Fachbereich Lérm.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme dient.

Freundliche Griisse

" Abteilungsleiter
+41 41 228 6067
ruedi.gubier@lu.ch
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KANTON
LUZERN
Bau-, Umwelt- und Wjrlschoftsdepartement

Umwelt und Energie (uwe)
Zentrale Dienste
Libellenrain 15
Postfach 3439
6002 Luzern
Telefon 041 228 60 60
Telefax 041 228 64 22
uwe@lu. ch
www. uwe. lu. ch

Raum und Wirtschaft (rawi)
Herr Andre Duss
Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 20. Dezember 2018

2018-2569

Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung; Vorprüfung

Sehr geehrter Herr Duss, geschätzter Andre

Wir beziehen uns auf die von Ihnen erhaltenen Unterlagen und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung:

1. Zusammenfassende umweltrechtliche Beurteilung
Wir haben das vorliegende Umzonungsbegehren bezüglich der Auswirkung auf die Um-
weit und auf die Einhaltung der verschiedenen umweltrelevanten Gesetzgebungen ge-
prüft und beantragen, die untenstehenden Bemerkungen und Anträge in den Vorprü-
gungsbericht aufzunehmen und für die weitere Planung verbindlich zu erklären.

1. 1. Grundwasser (Samuel Riedener)
Im Zonenplan fehlen die Grundwasserschutzareale (Standorte für zukünftig mögli-
ehe Fassungen) im Gebiet Schachen und Perlen. Diese sind in der Gewässer-
schutzkarte aufgezeigt. https;//www. Qeo. lu. ch/map/qewaesserschutz/

Es handelt sich nach unseren Unterlagen um folgende Areale:

Standort

Schache / Unte-
rer Schiltwald

Perler Schache

Öffentliches Interesse

Erweiterungen der Grundwasser-
Schutzzonen bei Erhöhung Grund-
Wasserentnahme für die Trinkwasser-

fassungen der WV Ebikon und WVG
Inwil, allenfalls weitere Fassung.

Option für zukünftigen Fassungs-
Standort für Trinkwassernutzung

Uwe-Nr.

001. 026,
1009. 43

001. 024,
1009.41

Im Plan / Legende wird der unklare Begriff Schutzzone um Wasserfassung ver-
wendet.

Anträge:
- Die aufgeführten Grundwasserschutzareale sind orientierungshalber im Zonen-
plan zu ergänzen.
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KANTON
LUZERN
Bou', Umwell~ md VVlrlschohsdeporlemenl

Umwelt und Energie (uwe)
Zentrale Dienste
Libellenrain 15
Postfach 3439
6002 Luzern
Telefon 041 228 60 60
Telefax 041 228 64 22

might-gr“ ch Raum und Wirtschaft (rawi)
' ' ' Herr André Duss

Murbacherstrasse 21
6002 Luzern

Luzern, 20. Dezember 2018

2018-2569
Gemeinde Buchrain; Gesamtrevision der Ortsplanung; Vorpriifung

Sehr geehrter Herr Duss, geschétzterAndré

Wir beziehen uns auf die von lhnen erhaltenen Unterlagen und nehmen dazu wie folgt Stel-
lung:

1. Zusammenfassende umweltrechtliche Beurteilung
e haben das vorliegende Umzonungsbegehren beglich der Auswirkung auf die Um-
welt und auf die Einhaltung der verschiedenen umweltrelevanten Gesetzgebungen ge—
prUft und beantragen, die untenstehenden Bemerkungen und Antrége in den Vorpru-
gungsbericht aufzunehmen und fUr die weitere Planung verbindlich zu erkléren.

1.1. Grundwasser (Samuel Riedener)
lm Zonenplan fehlen die Grundwasserschutzareale (Standorte fUr zukUnftig mégli—
che Fassungen) im Gebiet Schachen und Perlen. Diese sind in der Gewésser-
schutzkarte aufgezeigt. httpsj/wwwqeo.Iu.ch/map/qewaesserschutz/

Es handelt sich nach unseren Unterlagen um folgende Areale:

Standort Offentliches Interesse Uwe-Nr.

Schache / Unte— Erweiterungen der Grundwasser— 001 .026/
rer Schiltwald schutzzonen bei Erhéhung Grund- 1009.43

wasserentnahme fUr die Trinkwasser-
fassungen der WV Ebikon und WVG
Inwil, allenfalls weitere Fassung.

Perler Schache Option fUr zukUnftigen Fassungs— 001.024/
standor‘t fUr Trinkwassernutzung 1009.41

lm Plan / Legende wird der unklare Begriff Schutzzone um Wasserfassung ver-
wendet.

Antrége:
- Die aufgehrten Grundwasserschutzareale sind orientierungshalber im Zonen-
plan zu ergénzen.
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- Im Plan bzw. der Legende soll der Begriff "Schutzzone um Wasserfassung" durch
"Grundwasserschutzzone und -areal" ersetzt werden.

1.2. Oberflächengewässer (Riet Schacher)
Am 1. Januar 2011 ist eine Änderung des Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) in Kraft getreten. Mit diesen neuen
Vorgaben wird der Gewässerraumfreihaltung und der Revitalisierung von Gewäs-
sern vermehrt Bedeutung zugemessen. Die Gemeinde hat im Rahmen der Zonen-
Planung den Gewässerraum bis 2018 festzulegen. Das Vorgehen ist in der Ar-
beitshilfe ,Gewässerraumfestlegung in der Nutzungsplanung' festgelegt. Die Uber-
arbeitung der Arbeitshilfe befindet sich zur Zeit in der Vernehmlassung. Die defini-
tive Version wird im Januar 2018 publiziert.
Für die Beurteilung des Hochwasserschutzes liegt das Wissen bei der Fachstelle
Naturgefahren der Dienststelle vif. Wir gehen im Folgenden nicht darauf ein. Es gilt
die Stellungnahme der Dienststelle vif zum Hochwasserschutz.

Generell

Vollständigkeit des Gewässernetzes
Das Gewässer ID 953219 (Parzelle 112) auf der Grenze zu Ebikon fehlt. Auf der
Parzelle ist das Gewässer ID 133005 gemäss neuem Gewässernetz klar kürzer.
Antrag:
Gewässer ID 953219 abhandeln, Gewässer ID 133005 kürzen

Bewirtschaftungseinschränkungen
Bei eingedolten Gewässern mit Gewässerraum ausserhalb Bauzone wird die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht eingeschränkt. Beispiele: Laubacherbach
(123058), Parzellen 168 und 33, sowie Gew ID 133004, Parzelle 155. An der
Reuss wurde ein innerer Korridor mit Bewirtschaftungseinschränkungen definiert.
Er beträgt 90m. Daraus ergeben sich ebenfalls Flächen ohne Bewirtschaftungs-
einschränkung.
Antraa:

Die Flächen ohne Bewirtschaftungseinschränkung im Teilzonenplan Gewässer-
räum darstellen und im Planungsbericht beschreiben.

Baulinien

Diverse Baulinien sollen zu Gunsten des Gewässerraumes aufgehoben werden.
Das ist grundsätzlich korrekt. Da die Baulinien vor der Ausführung derWasserbau-
Projekte erlassen wurde, können sie nicht einfach übernommen werden. Sehr klei-
ne Gewässerabstände sind nicht im Sinne des Gewässerschutzgesetzes. Sie
müssen im Einzelfall geprüft werden und wenn nötig an die Gegebenheiten der
ausgeführten Wasserbauprojekte angepasst werden.

Antrag:
Gewässerraum entlang des Förndlibach anpassen.

Bau und Zonenreglement
In Art. 25 fehlt der Hinweis, dass die Grünzone Gewässerraum die anderen Zonen

überlagert.
Antrag:

BZR ergänzen.
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- Im Plan bzw. der Legende soll der Begriff "Schutzzone um Wasserfassung" durch
"Grundwasserschutzzone und —areal" ersetzt werden.

1.2. Oberfléchengewésser (Riet Schocher)
Am 1. Januar 2011 ist eine Anderung des Bundesgesetzes Uber den Schutz der
Gewésser (Gewésserschutzgesetz, GSchG) in Kraft getreten. Mit diesen neuen
Vorgaben wird der Gewésserraumfreihaltung und der Revitalisierung von Gewés-
sern vermehrt Bedeutung zugemessen. Die Gemeinde hat im Rahmen der Zonen-
planung den Gewésserraum bis 2018 festzulegen. Das Vorgehen ist in der Ar—
beitshilfe ,Gewésserraumfestlegung in der Nutzungsplanung‘ festgelegt. Die Uber—
arbeitung der Arbeitshilfe befindet sich zur Zeit in der Vernehmlassung. Die defini—
tive Version wird im Januar 2018 publiziert.
FUr die Beurteilung des Hochwasserschutzes liegt das Wissen bei der Fachstelle
Naturgefahren der Dienststelle vif. Wir gehen im Folgenden nicht darauf ein. Es gilt
die StelIungnahme der Dienststelle vif zum Hochwasserschutz.

Generell
Vollsténdigkeit des Gewéssernetzes
Das Gewésser ID 953219 (Parzelle 112) auf der Grenze zu Ebikon fehlt. Auf der
Parzelle ist das Gewésser ID 133005 geméss neuem Gewéssernetz klar kUrzer.
Antrag:
Gewésser ID 953219 abhandein, Gewésser ID 133005 kiirzen

Bewirtschaftungseinschrénkungen
Bei eingedolten Gewéssern mit Gewésserraum ausserhalb Bauzone wird die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht eingeschrénkt. Beispiele: Laubacherbach
(123058), ParzeIIen 168 und 33, sowie Gew ID 133004, Parzelle 155. An der
Reuss wurde ein innerer Korridor mit Bewirtschaftungseinschrénkungen definiert.
Er betrégt 90m. Daraus ergeben sich ebenfalls FIéchen ohne Bewirtschaftungs—
einschrénkung.
Antrag:
Die Fléchen ohne Bewirtschaftungseinschrénkung im Teilzonenplan Gewésser—
raum darstellen und im Planungsbericht beschreiben.

Baulinien
Diverse Baulinien sollen zu Gunsten des Gewésserraumes aufgehoben werden.
Das ist grundsétzlich korrekt. Da die Baulinien vor der Ausfijhrung der Wasserbau—
projekte erlassen wurde, kénnen sie nicht einfach Ubernommen werden. Sehr klei-
ne Gew'eisserabsténde sind nicht im Sinne des Gewésserschutzgesetzes. Sie
m'Lissen im Einzelfall gepriift werden und wenn nétig an die Gegebenheiten der
ausgehrten_Wasserbauprojekte angepasst werden.
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Antrag:
Gewésserraum entlang des Férndlibach anpassen.

Bau und Zonenreglement
In Art. 25 fehlt der Hinweis, dass die Grijnzone Gewésserraum die anderen Zonen
Uberlagert.
Antrag:
BZR ergénzen.
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1. 3.

1. 4.

Technischer Bericht Gewässerraum

Dies ist eigentlich ein Planungsbericht.
Antrag:
Umbenennen.

2. 1 Verzeichnis der Gewässer

In der Tabelle 1 wurde das alte Gewässernetz zu Grunde gelegt. Im neuen Ge-
wässernetz gibt es keine hydrologische Ordnung. Diese hatte keine verlässliche
Grundlage.
Antrag:
Hydrologische Ordnung aus Tabelle entfernen. Prüfen, ob die GEW ID noch
stimmt.

4. 1 Breiten der Gewässerräume

In Abbildung 3 wird lediglich die normale Berechnung dargestellt. Bei Gewässer-
abschnitten in Schutzgebieten bzw. mit hohem ökologischem Wert wird die Breite
gemäss "Biodiversitätskurve" berechnet. Etliche Gewässerraumbreiten in Buchrain
basieren auf der Biodiversitätsberechnung.
Antrag:

Abbildung 3 ergänzen.

Fachliche Details
Rotbach
Auf der Parzelle 293 wird der Gewässerraum reduziert. Es wird argumentiert das
Gebiet sei dicht überbaut. Nach neuerer Rechtsprechung gilt das Gebiet nicht als
dicht bebaut. Der Entscheid gemäss BAGE 2017-3132 fusst auf falschen rechtli-
chen Voraussetzungen. Es kommt ihm keine präjudizierende Wirkung zu.
Entlang den Parzellen 265, 266, 267, 917 und 948 wird auf Streifen von bis zu 6m
Breite verzichtet.
Antra.q:
Gewässerraum in der vollen Breite ausscheiden. Allenfalls auf kleineren Randstrei-
fen (bis 3m) verzichten. Bei Grösseren prüfen, ob Flächen ohne Bewirtschaftungs-
einschränkung gerechtfertigt sind.

Altlasten (Michael Rölli)
Im Ortsteil Ronmatte befindet sich eine Altablagerung, die im Kataster der belaste-
ten Standorte mit der ID-Nr. 1052A0007 eingetragen ist. Weitere Massnahmen
sind erst bei Vorliegen eines Bauvorhabens bzw. einer Nutzungsänderung durch-
zuführen.

Abfallbewirtschaftung (Patrick Nanzer)
Das Bau- und Zonenreglement (BZR) der Gemeinde Buchrain umfasst mit Artikel
28 (BZR neu) Bestimmungen einer Deponiezone. Die Zone steht im Zusammen-
hang mit der Deponie Altweg. Gemäss den Bestimmungen zu dieser Zone muss
die Deponierung spätestens drei Jahre nach der Erteilung der notwendigen Bewil-
ligungen abgeschlossen und das Land wieder rekultiviert sein (Art. 28 Abs. 3
BZR). Nach Abschluss der Deponie und fertig gestellter Rekultivierung ist das
Land wieder der Grundnutzung zuzuführen (Art. 28 Abs. 1 BZR).

Die Deponie Altweg wurde am 6. Dezember 2004 vom Gemeinderat Buchrain und
mit Entscheid Nr. 1533 vom 21. Dezember 2004 durch den Regierungsrat des
Kantons Luzern bewilligt. Die Deponie ist seit 2009 abgeschlossen.

Nach dem Raumplanungsbericht vom 20. September 2018 (Seite 76) sollen die
Bestimmungen zur Deponiezone weitgehend aus dem rechtsgültigen BZR über-
nommen werden. Das steht im Widerspruch zur Dauer und zum Stand der Depo-
nie Altweg. Der Grund für das Beibehalten der Deponiezone, trotz rekultivierter
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Technischer Bericht Gewéisserraum
Dies ist eigentlich ein PIanungsbericht.
Antrag:
Umbenennen.

2.1 Verzeichnis der Gewésser
In der TabeIIe 1 wurde das aIte Gewéssernetz zu Grunde gelegt. Im neuen Ge-
wéssernetz gibt es keine hydrologische Ordnung. Diese hatte keine verléssliche
Grundlage.
Antrag:
Hydrologische Ordnung aus TabelIe entfernen. Priifen, ob die GEW ID noch
stimmt.

4.1 Breiten der Gewésserréiume
In Abbildung 3 wird lediglich die normale Berechnung dargestellt. Bei Gewésser-
abschnitten in Schutzgebieten bzw. mit hohem dkologischem Wert wird die Breite
geméss ,,Biodiversitétskurve“ berechnet. Etliche Gewésserraumbreiten in Buchrain
basieren auf der Biodiversitétsberechnung.
Antrag:
Abbildung 3 ergénzen.

Fachliche Details
Rotbach
Auf der Parzelle 293 wird der Gewésserraum reduziert. Es wird argumentiert das
Gebiet sei dicht Uberbaut. Nach neuerer Rechtsprechung gilt das Gebiet nicht als
dicht bebaut. Der Entscheid geméss BAGE 2017-3132 fusst auf falschen rechtli-
chen Voraussetzungen. Es kommt ihm keine préjudizierende Wirkung zu.
Entlang den Parzellen 265, 266, 267, 917 und 948 wird auf Streifen von bis zu 6m
Breite verzichtet.
Antrag:
Gewésserraum in der vollen Breite ausscheiden. Allenfalls auf kIeineren Randstrei—
fen (bis 3m) verzichten. Bei Grésseren prijfen, ob FIéchen ohne Bewirtschaftungs-
einschrénkung gerechtfertigt sind.

1.3. AltIasten (Michael Rélli)
Im OrtsteiI Ronmatte befindet sich eine Altablagerung, die im Kataster der beIaste-
ten Standorte mit der ID-Nr. 1052A0007 eingetragen ist. Weitere Massnahmen
sind erst bei Vorliegen eines Bauvorhabens bzw. einer Nutzungsénderung durch-
zufiihren.

1.4. AbfaIIbewirtschaftung (Patrick Nanzer)
Das Bau- und Zonenreglement (BZR) der Gemeinde Buchrain umfasst mit Artikel
28 (BZR neu) Bestimmungen einer Deponiezone. Die Zone steht im Zusammen-
hang mit der Deponie Altweg. Geméss den Bestimmungen zu dieser Zone muss
die Deponierung spétestens drei Jahre nach der Erteilung der notwendigen Bewil-
Iigungen abgeschlossen und das Land wieder rekuItiviert sein (Art. 28 Abs. 3
BZR). Nach Abschluss der Deponie und fertig gestellter Rekultivierung ist das
Land wieder der Grundnutzung zuzufiihren (Art. 28 Abs. 1 BZR).

Die Deponie Altweg wurde am 6. Dezember 2004 vom Gemeinderat Buchrain und
mit Entscheid Nr. 1533 vom 21. Dezember 2004 durch den Regierungsrat des
Kantons Luzern bewilligt. Die Deponie ist seit 2009 abgeschlossen.

Nach dem Raumplanungsbericht vom 20. September 2018 (Seite 76) sollen die
Bestimmungen zur Deponiezone weitgehend aus dem rechtnItigen BZR Liber-
nommen werden. Das steht im Widerspruch zur Dauer und zum Stand der Depo-
nie Altweg. Der Grund fiir das Beibehalten der Deponiezone, trotz rekuItivierter
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Deponie Altweg, dürfte bei der im Raumplanungsbericht unter dem Titel Ver- und
Entsorgung (Seite 15) aufgeführten Absicht liegen, den Zusammenschluss der
Deponie Attweg mit der früheren Deponie Cholben voranzutreiben. Soll die Depo-
niezone im BZR verbleiben, so sind die Zonenbestimmungen anzupassen.

Antrag:
Die Bestimmung zur Deponiezone (Art. 28 BZR neu) sind zu aktualisieren, das
heisst dem aktuellen Stand mit rekultivierter Deponie Altweg anzupassen oder auf
eine Deponiezone im BZR ist zu verzichten, da in der Gemeinde Buchrain keine
laufende Deponie besteht.

1.5. Boden (Brigitte Suter)
Die für eine Beurteilung erforderlichen bodenkundlichen Abklärungen bezüglich
des Nachweises der Fruchtfolgeflächen (FFF) im Rahmen der Ortsplanungsrevisi-
on der Gemeinde Buchrain sind im FFF-Bericht vom 12.0ktober 2018 von Markus
Vogt (Vogt Planer) in zweckmässiger Form erhoben worden und soweit als korrekt
zu beurteilen.

Darin ist aufgezeigt, welche Fruchtfolgeflächen, durch Einzonungen verloren ge-
hen. Dieses sind gemäss Bericht 3.29 ha FFF in der geplanten Einzonung
Schachen sowie 0.0062 ha bei der geplanten Einzonung Grossmatt. Diese FFF-
Ausscheidungen wurden anhand einer Bodenkartierung neu erhoben und davon
die FFF-Ausschlusskriterien abgezogen. Bezüglich der verwendeten FFF-
Ausschlusskriterien ist nicht nachvollziehbar, wieso ein 10 Meter Abstand um Bau-
ten gewählt wurde, wenn im geltenden Kantonalen Merkblatt "Erhalt und Kompen-
sation von Fruchtfolgeflächen; BUWD; Juni 2016" ein Abstand von 2. 5 Meter um
befestigte Flächen und Gebäude aufgeführt wird.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass durch die Ortsplanungsrevision Buchrain
in der vorliegenden Version insgesamt ein FFF-Verlust von 32'962 m resultieren
würde. Ob dies zulässig ist, ist in einer raumplanerischen Interessenserwägung
gemäss Artikel 3 Absatz 2 der kantonalen Planungs- und Bauverordnung zu beur-
teilen. Ein detailliertes FFF-Kompensationsprojekt liegt nicht vor, wie dies im oben
erwähnten Merkblatt für die Vorprüfung von Ortsplanungsrevisionen verlangt wird.
Aus Sicht Bodenschutz ist sind die Vorprüfungsunterlagen deshalb unvollständig.

Anträge:

Die Abstände bezüglich FFF-Ausschlusskriterien sind nochmals zu überprüfen.
Betreffend der Kompensationspflicht wegen der Inanspruchnahme von rund 3. 3 ha
Fruchtfolgeflächen ist der Entscheid der zuständigen Dienststelle für Raum und
Wirtschaft (rawi) zu befolgen.
Gemäss Art. 46 der Raumplanungsverordnung ist das Bundesamt für Raument-
Wicklung (ARE), über Nutzungsänderungen, welche mehr als 3ha FFF beanspru-
chen, rechtzeitig zu informieren.

1.6. Siedlungsentwässerung (Marius Otterli)
Der Erschliessungsrichtplan baut auf verschiedenen, zum Teil gesetzlich vorge-
schriebenen Grundlageplanungen auf, so u.a. auf dem Generellen Entwässe-
rungsplan (GEP).

Die Gemeinde Buchrain besitzt seit 16. August 1999 einen genehmigten Generel-
len Entwässerungsplan (GEP); dieser wurde sowohl auf Grundlage des vom Re-
gierungsrat mit Datum 4. April 1995 bewilligten Zonenplans wie auf Grundlage des
vom Regierungsrat mit Datum 29. September 1975 bewilligten Bau- und Zonen-
reglements erstellt.
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Deponie Altweg, dUrfte bei der im Raumplanungsbericht unter dem Titel Ver- und
Entsorgung (Seite 15) aufgeftihrten Absicht liegen, den Zusammenschluss der
Deponie Altweg mit der friiheren Deponie Cholben voranzutreiben. Soll die Depo-
niezone im BZR verbleiben, so sind die Zonenbestimmungen anzupassen.

Antrag:
Die Bestimmung zur Deponiezone (Art. 28 BZR neu) sind zu aktualisieren, das
heisst dem aktuellen Stand mit rekultivierter Deponie Altweg anzupassen oder auf
eine Deponiezone im BZR ist zu verzichten, da in der Gemeinde Buchrain keine
Iaufende Deponie besteht.

1.5. Boden (Brigitte Suter)
Die fUr eine Beurteilung erforderlichen bodenkundlichen Abklérungen beziiglich
des Nachweises der Fruchtfolgefléchen (FFF) im Rahmen der Ortsplanungsrevisi—
on der Gemeinde Buchrain sind im FFF-Bericht vom 12.0ktober 2018 von Markus
Vogt (Vogt Planer) in zweckméssiger Form erhoben worden und soweit als korrekt
zu beurteilen.

Darin ist aufgezeigt, welche Fruchtfolgefiéchen, durch Einzonungen verloren ge—
hen. Dieses sind geméss Bericht 3.29 ha FFF in der geplanten Einzonung
Schachen sowie 0.0062 ha bei der geplanten Einzonung Grossmatt. Diese FFF-
Ausscheidungen wurden anhand einer Bodenkartierung neu erhoben und davon
die FFF-Ausschlusskriterien abgezogen. Bezinich der verwendeten FFF-
Ausschlusskriterien ist nicht nachvoiiziehbar, wieso ein 10 Meter Abstand um Bau-
ten gewéhlt wurde, wenn im geltenden Kantonalen Merkblatt ,,Erha|t und Kompen-
sation von Fruchtfolgefiéchen; BUWD; Juni 2016“ ein Abstand von 2.5 Meter um
befestigte Fiéchen und Gebéude aufgehrt wird.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass durch die Ortsplanungsrevision Buchrain
in der vorliegenden Version insgesamt ein FFF~Verlust von 32‘962 m2 resultieren
wiee. Ob dies zuiéssig ist, ist in einer raumpianerischen Interessensen/végung
geméss Artikel 3 Absatz 2 der kantonalen Planungs- und Bauverordnung zu beur-
teilen. Ein detailliertes FFF-Kompensationsprojekt liegt nicht vor, wie dies im oben
erwz'a'hnten Merkblatt ftir die Vorprijfung von Ortsplanungsrevisionen verlangt wird.
Aus Sicht Bodenschutz ist sind die Vorprtifungsunterlagen deshaib unvoilsténdig.

Antréige:
- Die Absténde bezinich FFF-Ausschlusskriterien sind nochmals zu UberprUfen.
- Betreffend der Kompensationspflicht wegen der inanspruchnahme von rund 3.3 ha

Fruchtfolgefléchen ist der Entscheid der zusténdigen Dienststelle fiJr Raum und
Wirtschaft (rawi) zu befolgen.

— Geméss Art. 46 der Raumplanungsverordnung ist das Bundesamt ftir Raument-
wicklung (ARE), [iber Nutzungsénderungen, welche mehr als 3ha FFF beanspru—
chen, rechtzeitig zu informieren.

1.6. Siedlungsentwéisserung (Marius (5tterli)
Der Erschliessungsrichtplan baut auf verschiedenen, zum Teil gesetzlich vorge-
schriebenen Grundlageplanungen auf, so u.a. auf dem Genereilen Entwésse-
rungsplan (GEP).

Die Gemeinde Buchrain besitzt seit 16. August 1999 einen genehmigten Generel-
Ien Entwésserungsplan (GEP); dieser wurde sowohl auf Grundlage des vom Re-
gierungsrat mit Datum 4. April 1995 bewilligten Zonenplans wie auf Grundlage des
vom Regierungsrat mit Datum 29. September 1975 bewilligten Bau- und Zonen-
regiements erstellt.
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GemässArt. 11 Gewässerschutzgesetz (GSchG) muss im Bereich öffentlicher Ka-
nalisationen das verschmutzte Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden
(Anschlusspflicht). Der Bereich öffentlicher Kanalisationen umfasst hierbei (u. a.)
alle im Zonenplan «Siedlungsgebiet» ausgeschiedenen Bauzonen.
Der Inhaber der Kanalisation ist verpflichtet, das Abwasser abzunehmen und der
zentralen Abwasserreinigungsanlage zuzuführen (Abnahmepflicht).
Die kantonale Behörde entscheidet über die zweckmässige Beseitigung von Ab-
wasser, das für die Behandlung in einer zentralen Abwasserreinigungsanlage nicht
geeignet ist (Art. 12 GSchG).

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung 2018, die der Dienststelle Um-
weit und Energie zur Vernehmlassung überstellt wurde, werden grossmehrheitlich
nur Ein- und Umzonungen innerhalb des heutigen GEP-Perimeters vorgenommen;
als ausserhalb des GEP-Perimeters zu verortende neu geplante Bauzonenfläche
lässt sich nur eine Einzonung in der Arbeitszone im nördlichen Bereich des Ent-
wicklungsschwerpunktes Schachen verorten; so soll die Teilfläche des Grund-
Stücks Nr. 266, die aktuell noch in der Landwirtschaftszone liegt und aktuell nicht
Bestandteil des GEP-Perimeters ist, in die Arbeitszone A überführt werden.

Zonenplan, Bauzonenreglement und GEP-Konzepte sind gegenseitig in Uberein-
Stimmung zu bringen.

1. 7. Risikovorsorge (Sarah Omlin)
Der Ortsteil Haslirain, welcher neu von einer Wohnzone in eine Dorfkernzone
umgezont wird, liegt im Konsuttationsbereich eines stationären Betriebes. Die Um-
zonung ist nicht risikorelevant.

Der BZR-Artikel für Technische Gefahren wurde überarbeitet.

Der Gesamtrevision der Ortsplanung Buchrain kann aus Sicht Risikovorsorge zu-
gestimmt werden.

Antrag:
Der Art. 50 Technische Gefahren im BZR ist durch folgenden Artikel zu ersetzen:

Art. x Technische Gefahren

Bei der Änderung der Bau- und Zonenordnung und bei Sondernutzungsplanun-
gen in technischen Gefahrenbereichen gemäss Konsultationskarte «Technische
Gefahren», die eine deutliche Erhöhung des Risikos für die Bevölkerung zur Folge
haben, sind raumplanerische Massnahmen, Schutzmassnahmen am geplanten
Objekt oder Sicherheitsmassnahmen bei Anlagen oder Betrieben mit störfaltrele-
vanten Gefahren zu prüfen und festzulegen.

In eingezonten Gebieten mit einem hinterlegten Risikobericht ist zu prüfen, ob die
darin getroffenen Annahmen weiterhin aktuell sind. Ändern sich die Annahmen
wesentlich, insbesondere die vorgesehenen Nutzungen, ist der Risikobericht zu
aktualisieren.

3 In eingezonten Gebieten mit einer Auflage für Schutzmassnahmen (z. B. Perso-
nenzahlbeschränkung, ausreichende Abstände zur Risikoquelle, Anordnung der
Raumaufteilung, technische Massnahmen an den Fassaden und Lüftungstechnik)
sind bei Bauvorhaben diese Schutzmassnahmen der Dienststelle Umwelt und
Energie zur Beurteilung einzureichen. In eingezonten Gebieten ohne Auflage für
Schutzmassnahmen sind Schutzmassnahmen bei Bauvorhaben freiwillig zu reali-
sieren.
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Geméss Art. 11 Gewésserschutzgesetz (GSChG) muss im Bereich 6ffent|icher Ka—
nalisationen das verschmutzte Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden
(Anschlusspflicht). Der Bereich éffentlicher Kanalisationen umfasst hierbei (u.a.)
alle im Zonenplan «Siedlungsgebiet» ausgeschiedenen Bauzonen.
Der Inhaber der Kanalisation ist verpflichtet, das Abwasser abzunehmen und der
zentralen Abwasserreinigungsanlage zuzufUhren (Abnahmepflicht).
Die kantonale Behc’jrde entscheidet Uber die zweckméssige Beseitigung von Ab-
wasser, das fUr die Behandlung in einer zentralen Abwasserreinigungsanlage nicht
geeignet ist (Art. 12 GSchG).

Im Rahmen der Gesamtrevision der Ortsplanung 2018, die der Dienststelle Um-
welt und Energie zur Vernehmlassung Uberstellt wurde, werden grossmehrheitlich
nur Ein- und Umzonungen innerhalb des heutigen GEP-Perimeters vorgenommen;
als ausserhalb des GEP—Perimeters zu verortende neu geplante Bauzonenfléche
Iésst sich nur eine Einzonung in der Arbeitszone im nérdlichen Bereich des Ent—
wicklungsschwerpunktes Schachen verorten; so soll die Teilfléche des Grund-
stUcks Nr. 266, die aktuell noch in der Landwirtschaftszone liegt und aktuell nicht
Bestandteil des GEP-Perimeters ist, in die Arbeitszone A UberfUhrt werden.

Antrag: ..
Zonenplan, Bauzonenreglement und GEP-Konzepte sind gegenseitig in Uberein-
stimmung zu bringen.

1.7. Risikovorsorge (Sarah Omlin)
Der Ortsteil Haslirain, welcher neu von einer Wohnzone in eine Don‘kernzone
umgezont wird, liegt im Konsultationsbereich eines stationéren Betriebes. Die Um-
zonung ist nicht risikorelevant.

Der BZR-Artikel fUr Technische Gefahren wurde Uberarbeitet.

Der Gesamtrevision der Ortsplanung Buchrain kann aus Sicht Risikovorsorge zu-
gestimmt werden.

Antrag:
Der Art. 50 Technische Gefahren im BZR ist durch folgenden Artikel zu ersetzen:

Art. x Technische Gefahren

1 Bei der Anderung der Bau— und Zonenordnung und bei Sondernutzungsplanun—
gen in technischen Gefahrenbereichen geméss Konsultationskarte «Technische
Gefahren», die eine deutliche Erhéhung des Risikos fUr die Bevélkerung zur Folge
haben, sind raumplanerische Massnahmen, Schutzmassnahmen am geplanten
Objekt oder Sicherheitsmassnahmen bei Anlagen oder Betrieben mit stérfallrele-
vanten Gefahren zu prUfen und festzulegen.

2 In eingezonten Gebieten mit einem hinterlegten Rieikobericht ist zu prUfen, ob die
darin getroffenen Annahmen weiterhin aktuell sind. Andern sich die Annahmen
wesentlich, insbesondere die vorgesehenen Nutzungen, ist der Risikobericht zu
aktualisieren.

3 In eingezonten Gebieten mit einer Auflage fUr Schutzmassnahmen (z.B. Perso—
nenzahlbeschrénkung, ausreichende Absténde zur Risikoquelle, Anordnung der
Raumaufteilung, technische Massnahmen an den Fassaden und LUftungstechnik)
sind bei Bauvorhaben diese Schutzmassnahmen der Dienststelle Umwelt und
Energie zur Beurteilung einzureichen. In eingezonten Gebieten ohne Auflage fUr
Schutzmassnahmen sind Schutzmassnahmen bei Bauvorhaben freiwillig zu reali—
Sleren.
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Schutzmassnahmen und raumplanerische Massnahmen sind im Baubewilli-
gungsverfahren umzusetzen.

1.8. Lärm (Urs Schmied)
In Ziff. 8. 3 des Raumplanungsberichtes vom 20. September 2018 wird vollständig
und korrekt auf das Thema Lärm eingegangen. Durch die vorliegende Revision
sind keine lärmschutzrechtlich relevanten Änderungen vorgesehen; es werden
insbesondere keine neuen Bauzonen für Wohnen ausgeschieden, die übermässig
mit Lärm belastet sind.

Die Auswirkungen der im Entwicklungsschwerpunkt Perlen / Schachen anzusie-
delnden Betriebe werden erst in den entsprechenden Bewilligungsverfahren (UVB
oder Baubewilligungsverfahren) mittels Lärmschutznachweisen geprüft (falls diese
im Einzelfall potentielle Lärmkonflikte verursachen).

Wir möchten abschliessend trotzdem darauf hinweisen, dass in den Gebieten, in
denen eine Reduktion der Empfindlichkeitsstufe (ES) von III zu II vorgesehen ist,
durch diese Veränderung potentiell Konflikte entstehen können. Durch die alleinige
Umklassierung einer angrenzenden Strasse in eine Verbindungsstrasse ist nicht
abschliessend gewährleistet, dass in den angrenzenden Gebieten die massge-
benden Planungswerte oder Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können.
Dies ist primär anhängig von den Verkehrszahlen (DTV; Schwerverkehrsanteil)
und deren Einhaltung ist im Einzelfall bei der Realisierung von Gebäuden mit
lärmempfindlichen Räumen nachzuweisen. Ein solcher Konflikt könnte insbeson-
dere im Gebiet Leumatt (Parzelle Nr. 5) eintreffen. Für das ganze Gebiet Leumatt
gilt neu die ES II für reines Wohngebiet. Die Einhaltung der massgebenden Pla-
nungswerte ES II ist in den anstehenden Bewilligungsverfahren nachzuweisen.

Es ergeben sich keine Anträge aus dem Fachbereich Lärm.

Die Vorliegenden Unterlagen wurden im Übrigen von den Fachbereichen Energie und Luft-
reinhaltung geprüft. Diese Fachbereiche haben keine Bemerkungen oder Bedingungen und
Auflagen zur vorliegenden Zonenplanrevision.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme dient.

reundliche Grüsse

RüedTGubler
Abteilungsleiter
+41 41 228 6067
ruedi. gubler@lu. ch

2112.958 / 2018-2569-Stellungnahme-uwe Seite 6 von 6

4 Schutzmassnahmen und raumplanerische Massnahmen sind im Baubewilli-
gungsverfahren umzusetzen.

1.8. Lérm (Urs Schmied)
In Ziff. 8.3 des Raumplanungsberichtes vom 20. September 2018 wird vollsténdig
und korrekt auf das Thema Lérm eingegangen. Durch die vorliegende Revision
sind keine iérmschutzrechtlich relevanten Anderungen vorgesehen; es werden
insbesondere keine neuen Bauzonen fijr Wohnen ausgeschieden, die Uberméssig
mit Lérm belastet sind.

Die Auswirkungen der im Entwicklungsschwerpunkt Perlen / Schachen anzusie—
delnden Betriebe werden erst in den entsprechenden Bewilligungsverfahren (UVB
oder Baubewilligungsverfahren) mittels Lérmschutznachweisen geprUft (falls diese
im Einzelfall potentielle Lérmkonflikte verursachen).

Wir mdchten abschliessend trotzdem darauf hinweisen, dass in den Gebieten, in
denen eine Reduktion der Empfindlichkeitsstufe (ES) von ill zu || vorgesehen ist,
durch diese Verénderung potentiell Konflikte entstehen kdnnen. Durch die alieinige
Umklassierung einer angrenzenden Strasse in eine Verbindungsstrasse ist nicht
abschiiessend gewéhrleistet, dass in den angrenzenden Gebieten die massge-
benden Planungswerte oder Immissionsgrenzwerte eingehalten werden kdnnen.
Dies ist primér anhéngig von den Verkehrszahlen (DTV; Schwerverkehrsanteil)
und deren Einhaltung ist im Einzelfall bei der Realisierung von Gebéuden mit
iérmempfindlichen Réumen nachzuweisen. Ein soicher Konflikt kdnnte insbeson-
dere im Gebiet Leumatt (Parzelle Nr. 5) eintreffen. Fiir das ganze Gebiet Leumatt
gilt neu die ES || fUr reines Wohngebiet. Die Einhaltung der massgebenden Pla-
nungswerte ES i| ist in den anstehenden Bewilligungsverfahren nachzuweisen.

Es ergeben sich keine Antrége aus dem Fachbereich Lérm.

Die Voriiegenden Unteriagen wurden im Ubrigen von den Fachbereichen Energie und Luft—
reinhaitung geprUft. Diese Fachbereiche haben keine Bemerkungen oder Bedingungen und
Auflagen zur vorliegenden Zonenplanrevision.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme dient.

reundliche Griisse

L; “R‘ue I Gubler
Abteilungsleiter
+41 41 228 6067
ruedi.gubler@lu.ch
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